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Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

Zusammenfassung

Zu Recht liegt dem SGB II der Gedanke des "För-
derns und Forderns" zu Grunde. Dies trägt sowohl
dem Interesse der Hilfesuchenden an einer mög-
lichst guten individuellen und passgenauen Förde-
rung als auch dem berechtigten Interesse der Soli-
dargemeinschaft an einer schnellen Überwindung
der Hilfebedürftigkeit Rechnung. Aus gutem Grund
ist das Arbeitslosengeld II eine subsidiäre Fürsorge-
leistung. Gesellschaftliche Solidarität setzt gerade
auch im Interesse derjenigen Erwerbstätigen, die mit
ihren Steuerzahlungen auf geringes Einkommen das
Arbeitslosengeld II mitfinanzieren, voraus, dass
Hilfebedürftige alle Eigenanstrengungen unterneh-
men, um so weit wie möglich aus eigener Kraft den
Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu er-
wirtschaften und nur nachrangig die Unterstützung
der Solidargemeinschaft in Anspruch nehmen.

In diesem ausgewogenen Gesamtsystem sind die
bestehenden Sanktionen für eine konsequente Akti-
vierung unentbehrlich. Sie überfordern den Hilfebe-
dürftigen in keiner Weise und unterstreichen das
richtige und notwendige Gegenleistungsprinzip der
Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II. Letztlich sind
sie auch im Interesse des Betroffenen, weil sie den
Gefahren und Nachteilen einer sich verfestigenden
Langzeitarbeitslosigkeit entgegenwirken. Dies gilt in
besonderem Maße für junge Menschen unter 25
Jahren, die nicht frühzeitig die Erfahrung machen
dürfen, dass ihr Lebensunterhalt dauerhaft durch die
Solidargemeinschaft finanziert wird, ohne dass eine
Gegenleistung eingefordert wird. Daher wäre eine
Aussetzung bzw. Abschaffung der Sanktionen im

SGB II weder zielführend noch sozial gerecht und ist
deshalb abzulehnen.

Das Subsidiaritätsprinzip findet seinen Ausdruck
auch in der gesetzlichen Klarstellung der Vorrangig-
keit gegenseitiger Unterstützungsleistungen von
Eltern und Kindern.

Nicht zielführend wäre es, Arbeitsuchenden ein
Recht einzuräumen, selbst zwischen verschiedenen
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit zu wählen.
Richtig ist vielmehr, dass die Fallmanager aufgrund
eines konsequenten Profilings unter Berücksichti-
gung der Stärken, Wünsche und sozialen Schwierig-
keiten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit die-
sem gemeinsam eine Strategie erarbeiten, um den
Hilfebedürftigen gezielt zu fördern und zu vermit-
teln.

Die Einführung eines Verbandsklagerechts im Sozi-
alrecht wäre ein Fremdkörper im deutschen Prozess-
und Verfahrensrecht. Die persönliche Betroffenheit
muss auch im Sozialrecht Voraussetzung für ein
Klagerecht bleiben. Richtigerweise ist die soziale
Selbstverwaltung nicht nur an den Interessen der
Nutzer sozialer Leistungen ausgerichtet, sondern
gerade auch an denen der Beitragszahler, die diese
Leistungen finanzieren, wobei Beitragszahler und
Nutzer oftmals ohnehin identisch sind. Dies gewähr-
leistet einen möglichst effektiven und wirtschaftli-
chen Einsatz der Beitragsmittel.

Die Friedenswahl hat sich im Bereich der Selbstver-
waltung bewährt und sollte deshalb nicht zurückge-
drängt werden. Eine Eingliederung der Sozial- in die
öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit wäre sachge-
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recht, arbeiten doch Sozial- und Verwaltungsgerich-
te beide auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts.

Im Einzelnen

Zielgenaues Fördern, konsequentes Fordern

Zu Recht liegt dem SGB II der Gedanke des „För-
derns und Forderns“ – der Notwendigkeit einer
individuellen und passgenauen Förderung des Ein-
zelnen und dem berechtigten Interesse der Solidar-
gemeinschaft an einer schnellen Überwindung der
Hilfebedürftigkeit – zugrunde.

Oft haben langzeitarbeitslose und geringer qualifi-
zierte erwerbsfähige Hilfebedürftige multiple Ver-
mittlungshemmnisse und brauchen neben einer
bestmöglichen Unterstützung in Form von Beratung
und Vermittlung auch eine gezielte am individuellen
Bedarf und den Arbeitsmarktbedürfnissen orientierte
Förderung, um die Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt zu erreichen.

Neben dem auf Basis eines konsequenten Profilings
ermittelten Unterstützungsbedarf z. B. in Form einer
Qualifizierungsförderung benötigen viele Fürsorge-
empfänger überdies oft auch flankierende sozial-
integrative Hilfen zum Abbau von Hemmnissen, die
einer Integration in Beschäftigung entgegen stehen
(z. B. in Form von ggf. nötiger ergänzender Sucht-
oder Schuldnerberatung oder einer bedarfsgerechten
Kinderbetreuung). Deshalb müssen Kommunen und
Arbeitsagenturen in der Praxis eng zusammenarbei-
ten, um die jeweiligen Stärken gezielt zur schnellst-
möglichen Integration arbeitsloser Fürsorgeempfän-
ger einzusetzen. Die Kombination aus einem zielge-
nauen Fördern und einem konsequenten Fordern
bildet nicht zuletzt auch die Basis dafür, bestimmte
Notlagen im Sinne einer effektiven Prävention gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Heutiges Sanktionssystem ist ausgewogen und für
eine konsequente Aktivierung unentbehrlich

Fördermaßnahmen sollen darauf ausgerichtet sein,
erwerbsfähige Hilfebedürftige an Beschäftigung am
ersten Arbeitsmarkt heranzuführen und den (in
bestimmten Fällen sukzessiven) Ausstieg aus der
Hilfebedürftigkeit zu unterstützen. Zu einer konse-
quenten und konsistenten Aktivierung gehört aber
nicht nur „fördern“, sondern auch „fordern“ im
Sinne eines Einforderns der Kooperationsbereit-
schaft der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. Dazu
notwendig ist auch ein differenzierter und ausgewo-
gener Sanktionierungsmechanismus.

Auch in konjunkturellen Aufschwungphasen wer-
den Arbeitssuchende nicht pauschal dafür verant-
wortlich gemacht, wenn es nicht unmittelbar zu der
angestrebten Arbeitsaufnahme kommt. Entsprechen-
de Bemühungen nachzuweisen, die eine erfolgreiche
Integration in Beschäftigung ermöglichen, liegt dage-
gen sehr wohl im eigenen Verantwortungsbereich
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die von der
Solidargemeinschaft unterstützt werden.

Wenn das Bemühen des Einzelnen im Hinblick auf
die Integration in Beschäftigung oder die Teilnahme
an Eingliederungsmaßnahmen inakzeptabel gering
ist oder im Extremfall gar bewusst boykottiert wird,
weil eine Integration offensichtlich überhaupt nicht
erwünscht ist, muss den Grundsicherungsstellen

auch die Möglichkeit der Sanktionierung offen ste-
hen. Nur so kann das zentrale Handlungsfeld im
Grundsicherungssystem – die konsequente Ausrich-
tung auf Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch
Beschäftigungsaufnahme bzw. Ausweitung des Ar-
beitseinsatzes – ausgefüllt werden.

Es geht dabei nicht darum, Hilfebedürftigen unter
einen unangemessenen Druck zu stellen, indem
etwas Unmögliches oder Ungerechtfertigtes verlangt
wird, oder ihnen gar pauschal zu unterstellen, an
einer Beschäftigungsaufnahme nicht interessiert zu
sein. Vielmehr geht es darum, das Gegenleistungs-
prinzip der Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II zu
unterstreichen, den Betroffenen die Gefahren einer
sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit zu ver-
deutlichen und deswegen auf eine möglichst zügige
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit hinzuwirken. In
diesem Zusammenhang kann es sehr sinnvoll sein,
nicht auf den vielleicht als ideal empfundenen Job
zu warten, sondern zunächst eine vielleicht nicht
allen eigenen Wünschen entsprechende, aber den-
noch zumutbare Tätigkeit anzunehmen.

Auch die Teilnahme an einer am individuellen und
am Bedarf des Arbeitsmarkts orientierten Eingliede-
rungsmaßnahme kann die Chancen einer späteren
Beschäftigungsaufnahme erhöhen. Dies entspricht
den Kriterien einer wirksamen und wirtschaftlichen
Förderung und ist zugleich Ausdruck der Pflicht von
Arbeitslosengeld II-Beziehern, an der schnellstmög-
lichen Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit
mitzuwirken. Ein Wahlrecht des Hilfebedürftigen,
wie es im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vorgeschlagen wird, ist hingegen geeignet, den kon-
sequenten Aktivierungs- und Integrationsansatz
sowie diese Mitwirkungspflicht zu untergraben.
Richtigerweise muss es der Beurteilung und Verant-
wortung des Fallmanagers obliegen, durch intensive
Beratung und Betreuung und unter Berücksichtigung
der Stärken, Wünsche und sozialen Schwierigkeiten
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit diesem
gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten, die zu einer
(schrittweisen) Integration in den Arbeitsmarkt und
zu einem Abbau der Hilfebedürftigkeit führen kann.
Eine unzureichende Förderleistung von Fallmana-
gern kann nicht durch ein gesetzliches Wahlrecht
des Hilfebedürftigen sondern muss durch Qualifizie-
rung der Vermittlungsfachkräfte und nachhaltige
Führungsstrukturen verbessert werden.

Die Ausrichtung auf das Ziel einer zügigen Beschäf-
tigungsaufnahme ist auch deswegen richtig, weil
eine schnelle Erwerbsintegration zur psychischen
Stabilisierung und zur Stärkung des Selbstwertge-
fühls der Betroffenen beiträgt. Auch eine mögli-
cherweise angestrebte weitere Stellensuche wird aus
Beschäftigung im Regelfall einfacher. Die BDA hat
sich gegenüber der Bundesagentur für Arbeit (BA)
immer dafür eingesetzt, dass Arbeitslosen, die einen
Job angenommen haben, der nicht ihren Erwartun-
gen entspricht, weiterhin zielgerichtet von der BA
unterstützt werden.

Gerade bei jugendlichen Hilfebedürftigen ist konsis-
tente Aktivierungsstrategie unverzichtbar

Im Gegensatz zu den Forderungen in den Anträgen
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN und der
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Fraktion DIE LINKE ist es notwendig, an dem Sank-
tionsinstrumentarium auch für jugendliche Hilfebe-
dürftige festzuhalten. Gerade Jugendliche dürfen
nicht frühzeitig die Erfahrung machen, dass ihr Le-
bensunterhalt dauerhaft durch die Solidargemein-
schaft finanziert wird, ohne dass eine Gegenleistung
eingefordert wird. Dies würde davon abhalten, von
Anfang an zu lernen, alle eigenen Kräfte und Fähig-
keiten zu entwickeln, um ein selbstbestimmtes,
eigenverantwortliches und letztlich auch finanziell
unabhängiges Leben führen zu können.

Mit der Aussetzung bzw. Abschaffung von Sanktio-
nen würden Fehlanreize zu einem dauerhaften Ver-
bleib in der Grundsicherung geschaffen, was die
Funktionsfähigkeit und Finanzierbarkeit des Ge-
samtsystems der sozialen Absicherung bedrohen
würde.

Familiäre Unterstützung vor staatlicher Fürsorge-
leistung

Die 2006 eingeführten Regelungen, wonach unter 25-
Jährige im Haushalt der Eltern zur Bedarfsgemein-
schaft gehören und ein Umzug vor Vollendung des
25. Lebensjahres der vorherigen Zustimmung des
Jobcenters bedarf, stellten die notwendige Reaktion
auf das seinerzeit zu beobachtende Verhalten Ju-
gendlicher dar, mit „Hartz IV“ dem Elternhaus den
Rücken zu kehren, eine eigene Wohnung zu bezie-
hen und alles durch das staatliche Fürsorgesystem
bezahlen zu lassen. Diese Regelungen sind auch
heute noch Ausdruck des richtigen Prinzips der
Nachrangigkeit staatlicher Fürsorgeleistungen ge-
genüber familiärer Unterstützung. An ihnen ist des-
halb entgegen dem Antrag der Fraktion DIE LINKE
festzuhalten.

Zu den weiteren Forderungen im Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Sozialrechtliches Verbandsklagerecht abzulehnen

Verbandsklagen sind ein Fremdkörper im deutschen
Prozess- und Verfahrensrecht. Das Verfahrensrecht
wird durch das Prinzip des individuellen Rechts-
schutzes geprägt, das Ausfluss des Persönlichkeits-
rechts ist. Die persönliche Betroffenheit des Rechts-
trägers muss auch im Sozialrecht zwingende Voraus-
setzung für ein eigenes Klagerecht bleiben, weshalb
ein Verbandsklagerecht bei Verstößen gegen Vor-
schriften des Sozialrechts abzulehnen ist.

Darüber hinaus besteht bei der Ausweitung von
Verbandsklagerechten allgemein die Gefahr, sog.
„Abmahnvereinen“ ein neues Tätigkeitsfeld im So-
zialrecht zu eröffnen. Ein Abmahnverein ist ein
Verein, dessen Vereinszweck und satzungsmäßige
Aufgabe das Abmahnen von vorschriftswidrigen
Praktiken ist, etwa Verstöße gegen das Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG). Der Abmahn-
verein sucht dabei gezielt nach entsprechenden
Verstößen - oftmals auch im Bagatellbereich -, um
anschließend durch den Abmahnvorgang einen
finanziellen Nutzen zu erzielen. Der vom Gesetzge-
ber bezweckte Schutz der Betroffenen tritt dabei
regelmäßig in den Hintergrund.

Selbstverwaltung als Interessenausgleich von Bei-
tragszahlern und Nutzern sozialer Leistungen

Soziale Selbstverwaltung bedeutet vor allem, dass
diejenigen, die die Beiträge tragen, auch alle wichti-
gen Entscheidungen eigenverantwortlich treffen und
die Angelegenheiten regeln sollen, die sie selbst am
sachkundigsten beurteilen können. Die soziale
Selbstverwaltung ist deshalb nicht nur an den Inte-
ressen der Nutzer sozialer Leistungen auszurichten,
sondern auch an denen der Beitragszahler, die diese
Leistungen finanzieren. Dies gewährleistet einen
möglichst wirtschaftlichen Einsatz der Beitragsmit-
tel.

Vor diesem Hintergrund fordert die BDA für den
Bereich der Arbeitslosenversicherung seit langem
eine konsequente paritätische Selbstverwaltung der
Beitragszahler. Das würde letztlich auch das Stimm-
gewicht der Arbeitnehmerseite ebenso wie das der
Arbeitgeberseite von 1/3 auf ½ erhöhen. Es ist aller-
dings zweifelhaft, dass die im Antrag der Fraktion
BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN gemachte Feststellung:
„Im Bereich der Bundesagentur für Arbeit sind Ar-
beitnehmerinnen und –nehmer nur zu einem Drittel
in den Organen der Selbstverwaltung vertreten.“
diese Zielrichtung hat. Stattdessen bleibt völlig un-
klar, welche Änderungen bei der selbstverwalteten
Bundesagentur für Arbeit von der Fraktion ange-
strebt werden.

Entschieden abzulehnen ist die Forderung nach
einer Zurückdrängung der Friedenswahlen im Be-
reich der Selbstverwaltung der weiteren Sozialversi-
cherungszweige. Die Friedenswahlen sind gesetzlich
legitimiert und entsprechen laut einer Grundsatzent-
scheidung des Bundessozialgerichts den Normen des
Verfassungsrechts, insbesondere auch dem Demokra-
tieprinzip. Im Übrigen setzt die Entwicklung einer
Gemeinschaftsliste einen umfangreichen Abstim-
mungsprozess voraus, der in seiner Folge zu einem
repräsentativen Spiegelbild der Arbeitgeber bzw.
Versicherten bei den jeweiligen Versicherungsträ-
gern führt. Die Möglichkeit zur Friedenswahl muss
auch in Zukunft bestehen, denn dieses Wahlverfah-
ren hat sich vor allem auch auf der Arbeitgeberseite
in den letzten Jahrzehnten bewährt. Die Friedens-
wahl gewährleistet eine ausgewogene Repräsentation
der Arbeitgeber und spart zudem den Sozialversi-
cherungsträgern und damit den Beitragszahlern
Geld. Gerade vor dem Hintergrund der Kritik des
Bundesrechnungshofs an den Ausgaben für die So-
zialwahlen müssen Wahlverfahren, die diese Kosten
zu begrenzen helfen, erhalten bleiben.

Kritisch zu sehen sind auch Überlegungen hinsicht-
lich einer Ausweitung des aktiven und passiven
Wahlrechts, insbesondere auf Personen, die selbst
nicht Mitglied der Sozialversicherung sind. Es darf
nicht sein, dass weitere Personen in den Selbstver-
waltungsorganen mitwirken, die nicht selbst mit
eigenen Beiträgen an der Finanzierung der Sozial-
versicherung mitwirken und damit kein Interesse an
einem möglichst wirtschaftlichen Einsatz der Bei-
tragsmittel haben, sondern ausschließlich an höhe-
ren Leistungen.

Um ein hohes Maß an Transparenz und um eine
bessere Repräsentativität von Frauen wird sich be-
reits kontinuierlich bemüht.
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Notwendigkeit nicht ersichtlich, Sozialgerichtsbar-
keit als eigenständigen Gerichtszweig zu erhalten

Die Erhaltung einer funktionierenden Justiz mit
zukunftssicheren Strukturen und einer effizienten
Organisation ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg
zu einem modernen Staat. Nicht zuletzt der Kosten-
druck verlangt, überkommene Strukturen zu über-
denken und effiziente Alternativmodelle, unter Be-
rücksichtigung des grundgesetzlich garantierten
effektiven Rechtsschutzes, zu entwickeln. Denkver-
bote für eine strukturelle Neuordnung darf es nicht
geben. Ein Festhalten an fünf Fachgerichtsbarkeiten
allein aus Tradition ist nicht zu begründen. Die von
den Justizministern im November 2011 beschlossene
Prüfung einer Eingliederung der Sozial- in die öf-
fentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit ist zu begrüßen.
Sozial- und Verwaltungsgerichte arbeiten auf dem
Gebiet des öffentlichen Rechts und gehören daher
zusammen. Eine Zusammenführung von Gerichts-
barkeiten, unter Umständen in Gestalt einer Länder-
öffnungsklausel, ist verfassungsrechtlich zulässig,
ggf. ist eine Änderung des Grundgesetzes unproble-
matisch möglich.

Eine Verschlankung der Gerichtsorganisation im
Wege der Zusammenführung von Gerichtsbarkeiten
schafft die mit einer Konzentration verbundenen,
erheblichen Synergieeffekte. Durch den Wegfall von
Präsidial-, Direktoren- und Ministerialstellen werden
langfristig Kosten eingespart. Richter können be-
darfsgerecht versetzt werden. Durch den effiziente-

ren Personaleinsatz wird eine bessere Auslastung
der einzelnen Fachzweige erreicht. Insbesondere
kann auf Schwankungen bei den Verfahrenseingän-
gen zügig reagiert werden. Verfahrensverzögernde
Zuständigkeitsabgrenzungen für bestimmte Rechts-
fragen entfallen. Die Synergieeffekte können sogar
über die Justiz hinaus reichen: So sind gegenwärtig
die einzelnen Fachgerichtsbarkeiten noch verschie-
denen Ministerien zugeordnet. Auf Bundesebene
sind nur der Bundesgerichtshof, das Bundesverwal-
tungsgericht und der Bundesfinanzhof dem Bundes-
justizministerium zugeordnet, das Bundessozialge-
richt und das Bundesarbeitsgericht hingegen dem
Bundesarbeitsministerium.

Die BDA tritt für eine einheitliche Ressortierung der
Rechtsprechung bei den Justizministern ein. Das
Verwaltungsverfahren kann dementsprechend ver-
einheitlicht und gestrafft werden, das Rechtssystem
wird insgesamt vereinfacht. Die Zuständigkeit der
Justizministerien für alle Gerichtszweige ist daher
bereits vor Zusammenlegung der Gerichtsbarkeiten
sinnvoll.

Für den Bürger ist die bisherige Abgrenzung zwi-
schen den Gerichtsbarkeiten ohnehin kaum nach-
vollziehbar. Die Aufgliederung in fünf Gerichtsbar-
keiten stellt darüber hinaus einen Fremdkörper im
zusammenwachsenden Europa dar, wo überwiegend
Systeme mit zwei Gerichtsbarkeiten existieren, eine
zivile und eine öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit.



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

7

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)901neu
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Deutscher Gewerkschaftsbund

Der DGB nimmt zu dem Antrag der Fraktion DIE
LINKE. „Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-
Jährige abschaffen“, wie folgt Stellung:

Jugendliche haben auch in Deutschland ein sehr
hohes Verarmungsrisiko. Trotz (noch) guter Kon-
junktur zählen immer noch rd. 750.000 erwerbsfähi-
ge junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren zu
den Hartz IV-Empfängern. 8,3 Prozent dieser Alters-
gruppe bzw. jeder 12. Jugendliche ist auf staatliche
Fürsorge angewiesen.

Nur der kleinere Teil von ihnen zählt offiziell zu den
Arbeitslosen, 160.000 arbeitslose Jugendliche gibt es
im Hartz IV-System; nur der kleinere Teil der ar-
beitslosen Jugendlichen wird noch vom Versiche-
rungssystem betreut.

Verstärkte Aktivitäten sind aus gewerkschaftlicher
Sicht erforderlich, um die berufliche Integration
benachteiligter Jugendlicher zu verbessern.

So müssen die arbeitsmarktpolitischen Initiativen
gestärkt und die gegenüber Erwachsenen noch ver-
schärften Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Jugend-
lichen zurückgenommen werden.

Der DGB bemängelt, dass mit der von der Bundesre-
gierung durchgesetzten generellen Kürzung der För-
dermöglichkeiten auch die arbeitsmarktpolitische
Unterstützung für hilfebedürftige Jugendliche deut-
lich zurückgefahren wurde.

Fast 60 % der arbeitslosen Jugendlichen im Hartz IV-
System haben keinen Berufsabschluss. Ende 2011
befanden sich lediglich 7.300 Jugendliche im

Hartz IV-System in beruflicher Weiterbildung,
26,6 % weniger als noch ein Jahr zuvor. Deutlich
rückläufig ist gleichfalls auch die Förderung der
Berufsausbildung hilfebedürftiger Jugendlicher. Ob-
wohl ein Großteil der Jugendlichen im Hartz IV-
System keinen Berufsabschluss hat, sind die Aus-
und Weiterbildungschancen für junge Erwachsene
äußerst gering. Im Hartz IV-System treten Jugendli-
che doppelt so häufig in 1-Euro-Jobs ein als in geför-
derte Berufsausbildung und berufliche Weiterbil-
dung zusammen genommen.

Fordern und Fördern für Jugendliche sind im Hartz
IV-System falsch gewichtet.

Während das Jugendstrafrecht bei Sanktionen gegen
Jugendliche aus pädagogischen Gründen bewusst
zunächst weichere Formen der Bestrafung vorsieht,
ist es bei Sanktionen bei der Arbeitsvermittlung
genau umgekehrt. Jugendliche müssen für die Mit-
wirkungen gewonnen und motiviert werden, ein
abgestuftes System von Sanktionen erfüllt diesen
Zweck besser. Ein verschärftes System ist keinesfalls
gerechtfertigt.

Zu 1. und 3.

Der DGB unterstützt die Forderung, die Integration
von jungen Menschen unter 25 Jahren in die Be-
darfsgemeinschaft der Eltern aufzuheben. Die gene-
relle Eingliederung in die Bedarfsgemeinschaft der
Eltern ist ein weitgehender Eingriff in das Selbstbe-
stimmungsrecht der jungen Menschen. Die Ände-
rung ist erst im Jahre 2006 nachträglich in das Gesetz
aufgenommen worden. Eine Evaluierung, ob tatsäch-
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lich Jugendliche missbräuchlich ihre Hilfebedürftig-
keit herbeigeführt haben, liegt nicht vor.

Es sollte zur alten Regelung zurückgekehrt werden.
Bei den meisten Jugendlichen, die nach dem Auszug
aus dem Elternhaus bedürftig werden, ist diese Be-
dürftigkeit vorübergehend, deswegen ist die generel-
le Eingliederung in die Bedarfsgemeinschaft der
Eltern zu weitgehend.

Zu 2.

Junge Menschen unter 25, die auf Leistungen der
Grundsicherung angewiesen sind, unterliegen – wie
in dem Antrag dargestellt – einem verschärften Sys-
tem von Sanktionen. Das ursprüngliche Ziel des
Gesetzgebers war, Langzeitarbeitslosigkeit gerade bei
jungen Menschen zu verhindern und sie gezielt in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Deswegen sollten
Jugendliche besonders betreut werden und schnelle
Angebote erhalten. Diese Zielsetzung wird vom DGB
ausdrücklich mitgetragen. Allerdings gibt es erhebli-
che Zweifel, ob das bestehende Sanktionssystem
dieses Bestreben unterstützt und ob ein angemesse-
nes Verhältnis von Fördern und Fordern besteht.
Während für die Förderung immer weniger Geld zur
Verfügung steht, sind 2006 die Sanktionen verschärft
worden.

Grundsätzlich muss beim Empfang von Sozialleis-
tungen von den arbeitsuchenden Menschen erwartet
werden, dass sie die Bemühungen, die Hilfebedürf-
tigkeit zu beenden, unterstützen. Bei nachhaltiger
Weigerung hält der DGB deswegen Sanktionen
grundsätzlich für angemessen. Allerdings gibt es
keinen Grund, zwischen jüngeren und älteren Ar-
beitsuchenden zu unterscheiden. Die Sanktionen
gegen Jüngere sind vor allem deswegen problema-
tisch, weil sie zu wenig abgestuft sind und gleich in
der ersten Stufe zu einer vollständigen Streichung
der Unterhaltsleistungen führen.

Das sehen auch die Fachkräfte der BA so. Das IAB
hat im Jahre 2010 die Wirkungen von Sanktionen auf
Jugendliche untersucht und hat aus diesem Grund
auch Mitarbeiter der Jobcenter befragt. Die befragten
Fachkräfte der Agenturen beurteilten die milden
Sanktionen bei Meldeversäumnissen eher positiv,
die scharfen Sanktionen eher negativ. Teils massiv
kritisiert wurde die Streichung der Kostenübernah-
me für Miete und Heizung (IAB-Kurzbericht Nr.
10/2010).

Soweit Sanktionen auf eine erwünschte Verhaltens-
änderung hinzielen, müssen diese beendet werden,
sobald die Verhaltensänderung erreicht wurde, dies
gilt auch für Jugendliche. Der offensichtlich pädago-
gisch gemeinte Ansatz, junge Leistungsbezieher/
innen stärker zu sanktionieren, kann nicht überzeu-
gen. Jugendliche Leistungsbezieher sollten nicht
frustriert, sondern zur Verbesserung ihrer berufli-
chen Perspektiven gefördert werden. Das Gleichge-
wicht zwischen Fördern und Fordern ist dem Ge-
setzgeber hier aus dem Blick geraten.

Im Jahre 2011 sind insgesamt in über 900.000 Fällen
Sanktionen gegen erwerbsfähige Leistungsberechtig-
te ausgesprochen worden. Ein erheblicher Teil da-
von ist aber nicht rechtskräftig geworden, weil sich
der Sachverhalt bei weiter Aufklärung anders darge-

stellt hat. Dabei muss allerdings darauf hingewiesen
werden, dass nur in 15 Prozent der Fälle die Sankti-
on wegen Weigerung der Aufnahme oder Fortfüh-
rung einer Arbeit verhängt wurde. In allen anderen
Fällen haben andere Gründe vorgelegen, insbesonde-
re Meldeversäumnisse. Bei Jugendlichen werden
deutlich mehr Sanktionen verhängt, wie in dem
Antrag dargestellt.

Es stellt sich deswegen in der Tat die Frage, ob es
gerechtfertigt ist, bei relativ geringen Versäumnissen
schon die Leistung vollständig zu streichen. Der
DGB schließt sich deswegen der Auffassung der
Fachkräfte an, dass es auch für Jugendliche ein abge-
stuftes System geben sollte, das deutlich mildere
Sanktionen in der ersten Stufe zulässt.

Zweifelhaft ist auch, ob das derzeitige System mit
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9.
Februar 2010 zu vereinbaren ist. Kürzungen in das
Existenzminimum hinein sind hoch problematisch,
unterhalb des physischen Existenzminimums nach
Auffassung des DGB verfassungswidrig.

Die härteren Sanktionen für unter 25-Jährige versto-
ßen nach Ansicht des DGB auch gegen die Vorgaben
des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus
Gründen und u.a. des Alters zu verhindern oder zu
beseitigen. Hinsichtlich der Sanktionsregelung im
SGB II sind unter 25-Jährige offensichtlich benach-
teiligt.

Zu 4.

Der DGB unterstützt die Forderung, die Systeme der
Ausbildungsförderung so auszubauen, dass das Exis-
tenzminimum auch bei auswärtiger Unterbringung
gewährleistet ist. Es ist nicht sinnvoll, dass Jugendli-
che aus zwei unterschiedlichen Unterstützungssys-
temen Leistungen erhalten. Die vorgelagerten Leis-
tungen, in diesem Fall Ausbildungsförderung bzw.
BaföG muss so ausgestaltet werden, dass das Exis-
tenzminimum gewährleistet ist.

Zu 5.

Aus Sicht des DGB ist es bisher nicht zu nennens-
werten Konflikten gekommen, dass Schüler aufge-
fordert wurden, ihre Schulausbildung zu beenden,
um Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Dennoch kann es
sinnvoll sein, diese Befreiung von der Erwerbssuche-
obliegenheit gesetzlich klarzustellen. Die Erlangung
eines Schulabschlusses, auch eines höherwertigen
Schulabschlusses, ist eine notwendige Vorausset-
zung, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Ju-
gendliche sollten deswegen durch keinerlei falsche
Signale oder Hinweise der Jobcenter davon abgehal-
ten werden, höherwertige Schulabschlüsse zu er-
werben. Durch die Aufnahme in das Gesetz würde
der Gesetzgeber zum Ausdruck bringen, dass auch
aus seiner Sicht das Erreichen höherwertiger Schul-
abschlüsse in jedem Fall Priorität hat, zumal die
derzeitige Formulierung im § 10 Abs. 1 Nr. 5 Ausle-
gungsspielräume zulässt.

Vorschläge des DGB zur besseren Integration von
arbeitslosen Jugendlichen
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 Mit der letzten Gesetzesänderung sind Berufs-
orientierungsmaßnahmen und Berufseinstiegs-
begleitung gesetzliche Regelleistungen gewor-
den, die aber jeweils von Kofinanzierungen ab-
hängig sind. Der DGB empfiehlt zügig Rahmen-
vereinbarungen abzuschließen, damit diese
wichtigen Maßnahmen begonnen bzw. weiterge-
führt werden können. Soweit die Länder die
Kofinanzierung kurzfristig noch nicht sicherstel-
len können, sollte der Bund für das Jahr 2013
eine Anlauffinanzierung über ESF-Mittel prüfen.

 Die Maßnahmeangebote für Jugendliche müssen
besser evaluiert werden, damit „Warteschleifen“
vermieden werden.

Die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
(BvB) sind ausschließlich auf Jugendliche zu be-
grenzen, die eine zusätzliche Vorbereitung benö-
tigen. Die Maßnahmen müssen qualitativ so ge-
staltet werden, dass die Inhalte bei einer an-
schließenden Ausbildung verwendet und auf
die Ausbildungszeit angerechnet werden kön-
nen. Die BvB sollten möglichst in Zusammenar-
beit mit Betrieben stattfinden. Die BvB müssen
vorrangig schulische Defizite ausgleichen, des-
halb sollten die für Bildung zuständigen Länder
zu 50 Prozent an der Finanzierung beteiligt
werden.

 Jugendliche, die nur aufgrund mangelnder Aus-
bildungsangebote keinen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz finden, benötigen keine BVB und
keine EQ. Sie sollten spätestens sechs Monate
nach Beginn des Ausbildungsjahres einen
Rechtsanspruch auf eine außerbetriebliche
Ausbildung erhalten.

 Den fast 60 % der arbeitslosen Jugendlichen im
Hartz IV-System ohne Berufsabschluss muss ei-
ne Perspektive gegeben werden, mit der sie aus
Hartz IV herauskommen. Gerade für gering qua-
lifizierte Jugendliche bedarf es eines umfassen-
den Maßnahme- und Hilfeplanes, damit in ei-
nem abgestuften System von Hilfen erreicht
wird, dass sie möglichst einen beruflichen Ab-
schluss erreichen. Die berufliche Ausbildung
muss Priorität haben vor Arbeitsangeboten. Die
berufliche Integration ohne Ausbildung wird
immer aussichtsloser. Vielfach bleibt nur prekä-
re Arbeit, die keinesfalls zu einer dauerhaften
Integration beiträgt.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Angebote
geschaffen werden, mit deren Hilfe die jungen
Menschen qualifizierende Berufsabschlüsse
nachholen können

o entweder in der Form, dass sie eine duale
Berufsausbildung nachholen können, mög-
licherweise mit Unterstützung wie z.B. aus-
bildungsbegleitenden Hilfen,

o eine Förderung im Rahmen der BA mit an-
schließender Externenprüfung (nach § 45
BBiG)

o oder unter Anerkennung artverwandter
Qualifikationen und Maßnahmen direkte
Externenprüfung

 Die Kürzung der Mittel für arbeitsmarktpoliti-
sche Hilfen wird von der Regierung damit be-
gründet, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegan-
gen sei und deswegen nicht mehr so viele Maß-
nahmen erforderlich seien. Dies ist jedoch kein
Maßstab. Zudem gehen die Kürzungen weit über
den Rückgang der arbeitslosen Hartz IV-
Empfänger hinaus. Vielen Jugendlichen werden
derzeit notwendige Hilfen verweigert. Das Hartz
IV-System muss insbesondere einen besseren
Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs
leisten.

Für die Integration von Jugendlichen sollten speziel-
le Fachkräfte geschult werden und mit dieser Aufga-
be betraut werden. Die Hilfen für Jugendliche und
die Ausbildungsvermittlung sollten insofern in einer
Hand zusammengefasst werden.

Der DGB nimmt zu dem Antrag der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Soziale Bürgerrechte
garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und
Nutzer sozialer Leistungen stärken“, wie folgt Stel-
lung:

Zusammenfassung

 Der Antrag zu 5 fordert eine stärkere Ausrich-
tung der Kontroll- und Gestaltungsaufgaben der
Selbstverwaltung an den Interessen der Nutze-
rinnen und Nutzer. Das soll jedoch vorrangig
durch eine Änderung des Sozialwahlverfahrens
erreicht werden soll. Der DGB hält dies für ver-
fehlt und plädiert stattdessen für den Ausbau
der Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten so-
wie eine bessere Ausstattung der ehrenamtli-
chen Selbstverwaltung, damit diese ihren an-
spruchsvollen Aufgaben auch nachkommen
kann. Zur Weiterentwicklung der Sozialwahlen
sollten die Rahmenbedingungen für Ur- und
Friedenswahlen überprüft und zusätzliche Rege-
lungen für die Friedenswahlen vereinbart wer-
den, um Vorbehalte abzubauen.

 Allen Initiativen eine eigenständige Sozialge-
richtsbarkeit in Frage zu stellen, erteilt der DGB
eine klare Absage und begrüßt die Initiative im
Antrag zu 7 zur Beendigung dieser Diskussion
ausdrücklich. Zu einem Sozialstaat gehört auch
eine eigenständige Sozialgerichtsbarkeit. Die
Sozialgerichte leisten seit fast 60 Jahren einen
wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden. Ihre
Zerschlagung birgt ein erhebliches Risiko von
gesellschaftlichem Unfrieden. Gerade die sozial
Schwachen würden die Auswirkungen der Um-
setzung solcher Pläne einmal mehr besonders zu
spüren bekommen. Die Organisation der Recht
sprechenden Gewalt kann und darf nicht von fi-
nanziellen Erwägungen und personellen abhän-
gig gemacht werden.

 Um Sozialleistungsberechtigte bei der Durchset-
zung ihrer Ansprüche bestmöglich zu unterstüt-
zen, sind Beratungsstrukturen (Antrag zu 1) zu
verbessern, ein barrierefreier Zugang zu den So-
zialleistungen (Antrag zu 2) notwendig und der
Aufbau von Schlichtungsstellen (Ombudsstel-
len) zu prüfen (Antrag zu 16). Die Umsetzung,
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Stärkung und Entwicklung dieser Vorschläge
unterstützt der DGB ausdrücklich, schlägt für
den im Antrag zu 1 formulierten Vorschlag je-
doch einen anderen Weg vor.

 Die Verwirklichung der den Bürgerinnen und
Bürgern garantierten sozialen Rechte erfordert
die restriktionsfreie Möglichkeit der Überprü-
fung der Entscheidungen der Verwaltung durch
die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. Die die-
sem Ziel entgegenstehenden Verschärfungen des
Prozessrechts der Sozialgerichtsbarkeit in der
Vergangenheit haben ihre behaupteten Ziele
nicht erreicht. Die Ursachen steigender Verfah-
renszahlen und der Verfahrensdauer sind nicht
in der Sozialgerichtsbarkeit begründet, sondern
in strukturellen und organisatorischen Proble-
men der Verwaltung und unklaren Gesetzen.
Deshalb ist es nach Auffassung des DGB konse-
quent, die mit den Anträgen zu 8, 10 und 11 ver-
folgte Rücknahme der verschärften Regelungen
umzusetzen.

 Die Verwirklichung sozialer Rechte leitet sich
aus dem Verfassungsgebot der Sozialstaatlich-
keit ab, soweit die Existenzsicherung betroffen
ist, tritt das Grundrecht auf Würde des Men-
schen hinzu. Der DGB sieht daher wie die An-
tragsteller die Notwendigkeit, dem entgegenste-
hende Regelungen im SGB II abzuändern (An-
träge zu 12, 13,14, 17 und 18).

 Der DGB unterstützt jede Maßnahme zur Stär-
kung der Eigeninitiative der Arbeitsuchenden,
die damit der Selbstbestimmung dient (Antrag
zu 15).

 Die Streichung der Kostenfreiheit für SGB-II-
Leistungsträger ist konsequent im Verhältnis zu
den anderen Leistungsträgern. Der im Antrag zu
9 vorgeschlagene Weg ist zur konsequenten Um-
setzung des verfolgten Ziels nach Auffassung
des DGB jedoch zu erweitern.

 Die mit den Anträgen zu 3 und 6 verfolgten
Zielen einheitliche Regelungen für in der Sache
gleiche Sachverhalte zu vereinheitlichen unter-
stützt der DGB, sieht hier jedoch weitere Mög-
lichkeiten in der Umsetzung durch die Verbes-
serung und Erweiterung vorhandener Struktu-
ren.

 Das in § 13 BGG geregelte Verbandsklagerecht
(Antrag zu 4) sollte einer Evaluation im Hinblick
auf die Erreichung seiner Ziele unterzogen wer-
den.

Im Einzelnen

I. Zu den sozialgesetzbuchübergreifenden Forde-
rungen:

Der Antrag enthält sechs Forderungen, die sozialge-
setzbuchübergreifend Verbesserungen etwa bei der
Beratung und dem Zugang zu Sozialleistungen for-
mulieren, aber auch die Selbstverwaltung in den
Blick nehmen.

Zu Nr. 1: Beratungspflicht

Der DGB unterstützt grundsätzlich die Forderung
nach Stärkung und Weiterentwicklung von Bera-
tungsanspruch und -strukturen. Zweifellos sind
unabhängige Beratungsstrukturen sinnvoll und not-
wendig, um Betroffene bei der Durchsetzung ihrer
Ansprüche bestmöglich zu unterstützen. Solche
unabhängigen Beratungsstrukturen bestehen unter
anderem für Gewerkschaftsmitglieder beim DGB-
Rechtsschutz. In dem konkreten Vorschlag, beste-
hende Beratungsstrukturen wie die Gemeinsamen
Servicestellen oder die Pflegestützpunkte zu einer
neutralen, trägerunabhängigen Beratungsinstanz
analog zum Verbund der Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland umzubauen, sieht der DGB je-
doch eine falsche Weichenstellung. Dieser Vorschlag
widerspricht auch dem in der Begründung genann-
ten Ziel, ein „Fallmanagement“ zu schaffen. Dieses
Ziel ist richtig, kann aber in einer neutralen, nicht
entscheidungsberechtigten Beratungsstruktur eben
nicht erreicht werden.

Notwendig ist deshalb, statt einer trägerunabhängi-
gen Beratung eine trägerübergreifende Beratungs-
struktur zu schaffen:

- Die Sozialleistungsträger haben nach SGB I und
SGB IX einen umfassenden Beratungs- und
Unterstützungsauftrag. Diesem haben sie nach-
zukommen und dafür müssen die Beratungs-
strukturen entsprechend gestärkt werden – so-
wohl hinsichtlich der personellen Ausstattung
als auch ihrer organisatorischen Anbindung.
Ähnlich etwa der Innenrevision sollten sie un-
abhängig von anderweitigen geschäftspoliti-
schen Interessen der Leistungsträger gemacht
werden.

- Beratung und Fallsteuerung können alleinig
durch die Sozialleistungsträger zusammen
durchgeführt werden. Sie sind in der Lage, die
verschiedenen Akteure zu koordinieren – und
zwar auch, was Entscheidungen angeht.

- Hinsichtlich der Beratung darf der Blick nicht
auf die Leistungsberechtigten verengt werden.
Gerade wenn es um die Teilhabe am Arbeitsle-
ben geht, ist auch die Beratung von Unterneh-
men von großer Bedeutung. Diese kann nicht ge-
trennt von der Beratung der Betroffenen gesehen
werden.

- Der DGB hält an der Idee der Gemeinsamen
Servicestellen fest und sieht in ihnen den geeig-
neten Ort für eine umfassende Beratung und
Koordinierung der beteiligten Akteure. Gleich-
wohl müssen sie in ihren Kompetenzen gestärkt
werden: Die Gemeinsamen Servicestellen soll-
ten Begutachtungsverfahren einleiten, den zu-
ständigen Trägern Termine setzen oder ggf. zu
Fallkonferenzen einladen können, wenn Ent-
scheidungsprozesse zu lange dauern.

Zu Nr. 2: barrierefreier Zugang

§ 17 Abs. 2 SGB I räumt hörbehinderten Menschen
das Recht ein, bei der Ausführung von Sozialleis-
tungen zur Anwendung von Gebärdensprache. Die
Sozialleistungsträger sind verpflichtet, die dafür
anfallenden Kosten zu tragen. Der Antrag fordert
nun das Recht zur Inanspruchnahme einer barriere-
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freien Kommunikationsform für alle Menschen, um
den Zugang zu Sozialleistungen insgesamt zu er-
leichtern. Diese Forderung unterstützt der DGB,
nicht zuletzt um eine mögliche Ungleichbehandlung
von verschiedenen Formen der Behinderung zu
beseitigen.

Zu Nr. 3: koordinierte Hilfeplanung

Die Forderung nach Einführung eines Rechtsan-
spruchs der Leistungsberechtigten auf Aufstellung
und regelmäßige Anpassung eines sozialgesetzbuch-
übergreifenden Hilfeplanes wird vom DGB unter-
stützt. Dieser Rechtsanspruch reicht allerdings nicht
aus. Zu recht weist der Antrag darauf hin, dass ge-
meinsame Regeln für alle Leistungsträger geschaffen
werden müssen. Das SGB IX sollte deshalb der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation den ver-
bindlichen Auftrag geben, für alle Träger geltende
Qualitätsstandards für die Begutachtung und Teilha-
beplanung zu formulieren, die sich an der ICF orien-
tieren. Ziel muss sein, dass künftig bei trägerüber-
greifenden Sachverhalten und Hilfebedarfen auch
trägerübergreifende Hilfepläne erstellt werden.

Zu Nr. 4: Verbandsklagerecht

Der Vorschlag, bei festgestellten allgemeinen Verstö-
ßen gegen wesentliche gesetzliche Regelungen der
Sozialgesetzbücher, abgekoppelt von der individuel-
len Verletzung der Rechte Einzelner, ein Verbands-
klagerecht vorzusehen, kann geeignet sein, eine
schnellere allgemeingültige Klärung und Beseitigung
des Verstoßes zu bewirken. Damit kann eine Entlas-
tung der Sozialgerichtsbarkeit einhergehen. Der DGB
schlägt vor zu diesem Zweck die bisherigen Wirkun-
gen des sich aus § 13 BGG ergebenden Verbandskla-
gerechts einer Evaluation zu unterziehen.

Zu Nr. 5: Selbstverwaltung

Es ist verfehlt, vorrangig das Sozialwahlverfahren
ändern zu wollen, wenn es darum gehen soll, „die
Kontroll- und Gestaltungsaufgaben der Selbstverwal-
tung … an die [den] Interessen der Nutzerinnen und
Nutzer sozialer Leistungen auszurichten“ (S. 3 des
Antrags). Wichtiger ist, die Kontroll- und Gestal-
tungsmöglichkeiten auszubauen und die ehrenamtli-
che Selbstverwaltung besser auszustatten, damit sie
ihren anspruchsvollen Aufgaben auch nachkommen
kann.

Zur Weiterentwicklung der Sozialwahlen und der
Selbstverwaltung insgesamt macht der DGB folgende
Vorschläge:

a. Rahmenbedingungen für Ur- und Friedenswahlen
überprüfen

Der DGB schlägt vor, die Regeln und Rahmenbedin-
gungen für Friedens- und Urwahlen gleichermaßen
zu überprüfen und zu reformieren. Die meisten Re-
geln sollten dabei für beide Wahlformen gelten, bei
Friedenswahlen sollten aber besonders hohe Anfor-
derungen gestellt werden:

- Nachweis der Eigenschaft „Arbeitnehmerverei-
nigung“: Für die Prüfung der Eigenschaft als Ar-
beitnehmervereinigung sollten verbindliche Kri-

terien entwickelt werden, die dann auch ernst-
haft vom Wahlausschuss zu prüfen sind. Zu die-
sen Kriterien gehört beispielsweise die nach
dem Gesetz für sonstige Arbeitnehmervereini-
gungen vorausgesetzte sozial- oder berufspoliti-
sche Zwecksetzung, die durch das Vorlegen von
Programmen, öffentlichen Stellungnahmen und
sonstigen politischen und öffentlich wahrnehm-
baren Aktivitäten nachgewiesen werden sollte.
Bei der Beurteilung der Eigenschaft als Arbeit-
nehmervereinigung kann sich auch daran orien-
tiert werden, welche Organisationen von der EU
oder der ILO als solche anerkannt werden.

- Nachweis der „Mächtigkeit“: Alle Organisatio-
nen, die sich an Sozialwahlen beteiligen, sollten
ein Mindestmaß an organisationspolitischem
Unterbau nachweisen. Dazu gehört, genügend
Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen zu
können, um in mehreren – mindestens drei –
unterschiedlichen Sozialversicherungsträgern
aktiv zu werden. Beim erstmaligen Antritt bzw.
bei bisheriger Erfolglosigkeit sollte auch weiter-
hin eine angemessen hohe Anzahl von Stützun-
terschriften verlangt werden; eine Reduzierung
dieser Anforderung erscheint nicht geboten.

- Nachweis der demokratischen Verfasstheit der
Organisationen: Die Organisationen sollten –
ähnlich wie Parteien – nachzuweisen haben,
dass sie demokratisch verfasst sind und die Vor-
schlagslisten in einem offenen und transparen-
ten Verfahren durch ein legitimiertes Organ be-
schlossen haben.

- Herstellung von Transparenz über mögliche
Interessenkonflikte: Es müssen klare Regelungen
für den Umgang mit Interessenkonflikten ge-
schaffen werden. Hier geht es z. B. um die orga-
nisatorische oder finanzielle Abhängigkeit von
Organisationen oder Kandidat/innen von Leis-
tungserbringern oder von anderen Leistungsträ-
gern. Die Mindestanforderung ist, solche Inte-
ressenkonflikte offen zu legen und zu dokumen-
tieren. Inwiefern sie sogar zum Ausschluss von
der Wahl führen müssen, muss ebenfalls gere-
gelt werden.

- Faire Regelungen für die Namensgebung von
Listen: Geprüft werden muss, ob durch die Na-
mensgebung von Vorschlagslisten eine Irrefüh-
rung der Wählerinnen und Wähler erfolgt und
wie eine Verzerrung der Wahlchancen verhin-
dert werden kann.

b. Regelungen für Friedens- und Urwahlen

Es sollte geprüft werden, ob die Legitimation von
Friedenswahlen durch größere Öffentlichkeit, mehr
Transparenz und faire Einflussmöglichkeiten der
Versicherten gestärkt werden kann. Der DGB geht
davon aus, dass durch zusätzliche Verfahrensvor-
schriften Vorbehalte gegenüber Friedenswahlen
abgebaut werden können, ohne dass sie gleichzeitig
völlig ausgeschlossen werden. Für Friedenswahlen
könnten Vorgaben für die Zusammensetzung der
Gremien gemacht werden, um die Repräsentativität
sicherzustellen – naheliegend wäre z.B. eine Ge-
schlechterquote.
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Auch für Urwahlen sollten spezielle Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. Dabei muss es vor allem
um „gleiches Recht für beide Bänke“ gehen: Interes-
sengegensätze bestehen auch unter Arbeitgebern.
Eine einseitig obligatorische Urwahl auf Seiten der
Versichertenvertreter wäre eine klare Benachteili-
gung, die vom Gesetzgeber im Rahmen der Sozial-
partnerschaft so nicht gewollt sein kann. Im Ergebnis
bestünde die Gefahr, dass die Versichertenseite
durch Urwahlen fraktioniert und gespalten würde,
während die Arbeitgeberseite auch weiterhin die
Möglichkeit hätte, sich relativ geschlossen aufzustel-
len.

Zu Nr. 6: sozialmedizinisches Gutachten

Die Versicherten haben häufig Misstrauen gegenüber
Gutachtern, die von den Leistungsträgern bestellt
worden sind. Zweifel an deren Unvoreingenommen-
heit liegen nahe, und nicht immer überzeugt die
Qualität der Gutachten. Deshalb werden diese Gut-
achten häufig zu einer Ursache von Rechtsstreitig-
keiten.

Der DGB ist eher skeptisch gegenüber der Forderung,
den Antragstellenden das uneingeschränkte Recht
einzuräumen, ihre Gutachter selbst zu benennen.
Zwar ist die Intention grundsätzlich nachvollzieh-
bar. Der Leistungsträger ist aber wie der Versicherte
auf eine unabhängige fachlich orientierte Begutach-
tung angewiesen, um rechtsstaatlich haltbare Ent-
scheidungen treffen zu können. Schließlich ist auch
die Vergleichbarkeit der Gutachten von großer Be-
deutung, was bei einer Beschränkung auf einen
überschaubaren Personenkreis besser erreicht wer-
den kann. Qualitätsgesicherte Begutachtung ist des-
halb eine zentrale Voraussetzung für die Akzeptanz
der Gutachten. Sinnvoll erscheint ein Verfahren, das
darauf zielt, dass Leistungsträger und Versicherter
sich auf einen Gutachter/eine Gutachterin einigen.

Geprüft werden muss, ob der Medizinische Dienst
der Krankenkassen (MDK) als trägerübergreifender
sozialmedizinischer Dienst für die Sozialeistungs-
träger tätig wird. Damit können die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, die Gutachten von vornhe-
rein trägerübergreifend zu gestalten und den gesam-
ten Hilfebedarf (siehe Antrag zu 3) zu erfassen.
Sinnvoll ist außerdem die Verbesserung der Selbst-
verwaltung bei den Organen des MDK, die bisher
mehr von Hauptamtlichen der Kassen als z. B. von
engagierten ehrenamtlichen Versichertenvertretern
ausgeübt wird.

II. Zu den Forderungen zum Sozialprozessrecht

Die im Antrag enthaltenen fünf Forderungen zielen
auf eine weitere Festigung der Stellung der Sozialge-
richtsbarkeit, die Rückführung des Prozessrechts auf
seine sozialen Ziele und die Schaffung von Anreizen
zur Verbesserung qualifizierten Verwaltungshan-
delns.

Zu Nr. 7: eigenständiger Gerichtszweig

Die dem Antrag innewohnende Intention der seit
Jahren geführten Diskussion über die Zusammenle-
gung der Fachgerichte, insbesondere der Sozial- und

Verwaltungsgerichtsbarkeit zu beenden, wird vom
DGB ausdrücklich begrüßt. Es ist nach unserer Auf-
fassung seit langem Zeit, diese Debatte zu beenden
und der Sozialgerichtsbarkeit zu ermöglichen, sich
auf die Erledigung ihrer so notwendigen Arbeit zu
konzentrieren.

Die Ablehnung dieser Pläne und die Gründe haben
der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften in der
Vergangenheit immer wieder dargestellt. Im Juni
2010 konnte der DGB das Ergebnis einer kurzfristi-
gen Unterschriftenaktion zum Erhalt der eigenstän-
digen Sozialgerichtsbarkeit – mit mehr als 8.000
Unterzeichnern aus Politik, Gerichtsbarkeit, Verwal-
tung und von Sozialleistungsträgern – bekanntgeben.

Zwei Argumente wurden zur Begründung der Pläne
im Wesentlichen benannt:

- eine angebliche Stärkung der richterlichen
Selbstverwaltung und

- ein effektiverer Einsatz von Personal und Sach-
mitteln, mit dem ein schnellerer und effektive-
rer Rechtsschutz sichergestellt werden soll.

Nach Auffassung des DGB trägt keines der beiden
Argumente:

- Die zur Selbstverwaltung der Justiz existieren-
den Vorschläge und Lösungsansätze werden mit
einer Zusammenlegung von Sozial- und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit unter keinem Gesichts-
punkt quasi automatisch einhergehen oder stel-
len einen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel
dar. Die Rechte der (zusammengelegten) Präsi-
dien werden nicht erweitert.

- Defizite eines schnellen und effektiven Rechts-
schutzes in der Sozialgerichtsbarkeit ergeben
sich aus bekannten Mängeln im verwaltungsor-
ganisatorischen Bereich der Jobcenter. Eine
deutliche Senkung der Klagen ist nur durch kla-
rere gesetzliche Regelungen und eine Analyse
und Bearbeitung der internen Strukturprobleme
in den Jobcentern möglich. Eine Zusammenle-
gung kann dies nicht lösen, im Gegenteil wer-
den sich aus einer Zusammenlegung (zunächst)
zusätzliche Hemmnisse ergeben.

Die Gründe für die hohe Zahl an Klagen und die
schon genannte seit Jahren gleichbleibende Erfolgs-
quote für die Klägerinnen und Kläger von ca. 60%
sind nicht bei den Gerichten zu suchen. Gerade die
enorme Leistungsfähigkeit, die sich aus der besonde-
ren fachlichen Kompetenz und Spezialisierung der
Richterinnen und Richter ergibt, zeigt sich in der
Bearbeitung der mit den Hartz IV-Gesetzen ausgelös-
ten Klagewelle. Ohne das große Engagement der
Richterinnen und Richter und ihren Willen zum
freiwilligen Wechsel, wären die bekannten Erledi-
gungsquoten nicht denkbar.

Der sich aus einer beabsichtigten Länderöffnungs-
klausel ergebende Verlust einer bundeseinheitlichen
Sozialgerichtsbarkeit gefährdet eine einheitliche
Rechtsprechung. Die Zersplitterung trägt zudem
nicht zur Transparenz für die Beteiligten bei. Die
Leidtragenden sind Bürger und Verwaltung.

Wie die Antragsteller ist auch der DGB der Auffas-
sung, dass die Zerschlagung der Fachgerichtsbarkei-
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ten allein zum Ausgleich von Belastungsschwan-
kungen sich nur auf Kosten des Verlustes an Spezi-
alwissen und damit an Qualität der Rechtsprechung
erreichen lässt.

Der Antrag wird zu Recht damit begründet, dass die
Fachgerichtsbarkeiten geschaffen worden sind, um
dem hohen Maß an Verrechtlichung gerecht zu wer-
den. Eine Kosten-Nutzen-Analyse, die eine verbes-
serte Effizienz bei Aufgabe der Fachgerichtsbarkeit
nachweisen würde, liegt bisher nicht vor.

Zu Nr. 8: Gerichtskosten, Beratungs- und Prozess-
kostenhilfe

Der DGB weist, wie die Antragsteller, in seinen Stel-
lungnahmen zu den bereits erfolgten Änderungen im
Prozesskosten- und Beratungshilferecht darauf hin,
dass durch die Beratungs- und Prozesskostenhilfe
die rechtsstaatlichen Grundsätze für den Anspruch
auf Rechtsschutz und Justizgewährung für Personen
mit wenig Einkommen garantiert werden. Rechts-
schutz soll nicht von den finanziellen Mitteln ab-
hängig sein.

Ungeachtet dessen wurden die gesetzlichen Rege-
lungen dazu verschärft und sollen nach einem aktu-
ell vorliegenden Referentenentwurf des Bundesmi-
nisteriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und Beratungsrechts
weiter verschärft werden. Mit den Antragstellern
geht der DGB davon aus, dass die verfassungsrecht-
lich geschützten Rechte der Rechtsschutzgleichheit
und Rechtswahrnehmungsgleichheit nicht mehr
gewährleistet sind. Der neue Gesetzentwurf ent-
spricht darüber hinaus nicht dem verfassungsrecht-
lichen Auftrag des Staates aus Art. 19 Abs. 4 GG,
wonach der Staat jeden Bürger zur Verfolgung seiner
Rechte effektiven Rechtsschutz zu gewähren hat. Die
steigenden Kosten der Länder für Prozesskostenhilfe
rechtfertigen nicht, rechtsstaatliche Garantien zu
beschränken. Ursachen für die steigenden Kosten
sind einerseits die zunehmende Armut in Deutsch-
land, wodurch immer mehr Personen auf Prozess-
kostenhilfe angewiesen sind, und andererseits die
sich aus den mangelhaften Regelungen und dem
Verwaltungshandeln zum SGB II ergebenden Rechts-
streitigkeiten. Dieser Kostenentwicklung muss an
den Ursachen entgegengewirkt werden und nicht
mit einer Beschränkung der Rechte der Bürgerinnen
und Bürger.

Bereits zu Nr. 7 des Antrags verweist der DGB auf
die notwendige Analyse und Bearbeitung der inter-
nen Strukturprobleme in den Jobcentern.

Bevor gesetzliche Regelungen die Kostenfreiheit der
sozialgerichtlichen Verfahren und den Zugang zur
Prozesskosten- und Beratungshilfe für die Bürgerin-
nen und Bürger einschränken, sollten alle Mittel
genutzt werden, vorhandene gesetzliche Fehlsteue-
rungen zur Vermeidung, Beschleunigung und Been-
digung von Verfahren vor den Sozialgerichten zu
beseitigen. Dies hat der DGB u. a. in seiner Stellung-
nahme vom 30.03.2012 zum Referentenentwurf
eines Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des
Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
- 2. KostRMoG) gegenüber dem BMJ deutlich ge-
macht. Hier bietet sich durch die Schaffung von

Anreizen zur Vermeidung, Beschleunigung und
Beendigung von Verfahren vor den Sozialgerichten
genügend Spielraum für Effizienzsteigerungen und
finanzielle Einsparungen.

Zu Nr. 9: Einführung von Pauschalgebühren für
SGB-II- und SGB-XII-Träger

Gegenüber den anderen Leistungsträgern ist es nach
Auffassung des DGB konsequent, die Kostenfreiheit
für die SGB-II-Leistungsträger zu streichen. Über den
Antrag hinausgehend hat sich der DGB zu den Pau-
schalgebühren und weiteren damit verbundenen
Änderungen bereits in seiner Stellungnahme zum
Referentenentwurf zum 2. KostRMoG vom
30.03.2012 gegenüber dem BMJ geäußert.. Der DGB
empfiehlt – über die Formulierungsänderungen im
RefE zum Sozialgerichtsgesetzes – SGG (Artikel 20)
und des 10. Buches Sozialgesetzbuch – SGB X (Arti-
kel 40) hinaus - folgende Ergänzungen in ein 2.
KostRMoG aufzunehmen:

 Streichung der Worte: „der Grundsicherung für
Arbeitsuchende“ in § 64 Absatz 3 Satz 2 SGB X.

Mit der Einführung] von Pauschalgebühren für die
Jobcenter werden über die dem Bund entstehenden
Kosten Möglichkeiten der Steuerung eröffnet, unnö-
tige Verfahren durch Qualitätssicherung zu vermei-
den und Anreize zur vergleichsweisen Beendigun-
gen von Verfahren zu setzen.

 In § 184 Abs. 2 SGG werden die Worte „150
Euro“ durch die Worte „300 Euro“, die Worte
„225 Euro“ durch die Worte „450 Euro“ und die
Worte „300 Euro“ durch die Worte „600 Euro“
ersetzt.

 § 186 Satz 1 SGG wird wie folgt gefasst: „Wird
eine Sache nicht durch gerichtliche Entschei-
dung erledigt, so ermäßigt sich die Gebühr auf
ein Drittel; dies gilt auch dann, wenn eine ge-
richtliche Entscheidung ergehen muss, weil die
Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel nach
einer abhelfenden Entscheidung des Gegners
nicht zurückgenommen wird.“

Der Vorschlag soll die vorangegangenen Vorschläge
zur Wiedereinführung des Pauschbetrages ergänzen
und die Anreizwirkungen für die Leistungsträger zur
einvernehmlichen Streitbeilegung stärken. Dies ist
nur zu erreichen, wenn die seit 10 Jahren konstanten
Pauschgebühren erhöht und ein entsprechend großer
Abschlag bei einer Einigung gewährt wird.

Die Ersetzung des Wortes „Urteil“ durch „gerichtli-
che Entscheidung“ ist sinnvoll, um alle gerichtli-
chen Entscheidungen zu erfassen.

Zu Nr. 10: Mindeststreitwerte für Berufung und
Beschwerde im einstweiligen Rechtsschutz

Die Antragsteller weisen zu Recht darauf hin, dass
das mit der Erhöhung der Mindeststreitwerte für
Berufung und Beschwerde im einstweiligen Rechts-
schutz sowie dem Ausschluss von Folgebescheiden
gesetzgeberisch verfolgte Ziel der Reduzierung von
Verfahren nicht erreicht wurde, sondern das Gegen-
teil. Der DGB hat dies bereits im Gesetzgebungsver-
fahren kritisiert und darauf 2007 in seiner Stellung-
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nahme zum Gesetz zur Änderung des Sozialgerichts-
gesetzes und

des Arbeitsgerichtsgesetzes (SGG, ArbGG-Änder-
ungsgesetz) hingewiesen.

Der Gesetzgeber hat sich davon und von weiteren
Meinungen aus Literatur und Rechtsprechung nicht
leiten lassen. Gerade im Sinne einer effizienten Pro-
zessökonomie stimmt der DGB mit den Antragstel-
lern darin überein, dass die Änderung zurückzu-
nehmen ist.

In seiner schon damals geübten Kritik zu den Ände-
rungen im SGG zur Erhöhung des Streitwertes für
Berufung und Beschwerde im einstweiligen Rechts-
schutz sowie weiteren Einschränkungen des Be-
schwerderechts hat der DGB einerseits darauf hin-
gewiesen, dass gerade für Leistungsempfänger nach
dem SGB II und SGB XII selbst geringe Beträge oft-
mals erhebliche Einschränkungen in der Lebensfüh-
rung bedeuten. Der Wert für den Zugang zum Beru-
fungsverfahren liegt selbst nach den 2012 geltenden
Regelbedarfen und den durchschnittlichen Kosten
für Unterkunft und Heizung oberhalb des Wertes für
das Existenzminimum. Andererseits ist zu fordern,
dass die Umsetzung der einschränkenden Regelun-
gen mit einer Evaluierung des gesetzten Ziels der
Beschleunigung bzw. Verminderung von Verfahren
verbunden sein muss. Die bisherigen Daten sprechen
nach Auffassung des DGB eine andere Sprache und
dem Antrag ist vorbehaltlos zuzustimmen.

Zu Nr. 11: Präklusionsregelungen und Fiktion einer
Klagerücknahme

Der DGB begrüßt den Antrag und macht darauf auf-
merksam, dass die Rücknahmefiktion sich zwi-
schenzeitlich nicht nur auf Klageverfahren (§ 102
SGG) bezieht, sondern mit dem am 1. Januar 2012 in
Kraft getretenen Vierten Gesetz zur Änderung des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Geset-
ze (4. SGB IV-ÄndG) auch für das Berufungsverfah-
ren gilt (§ 156 Abs. 2 SGG).

Der DGB hat bereits 2007 in seiner Stellungnahme
zur Änderung von § 102 SGG im Gesetz zur Ände-
rung des Sozial- und des Arbeitsgerichtsgesetzes
vom 26.03.2008 bezweifelt, dass die gewünschte
Wirkung eintritt. Die Ausdehnung der Rücknahme-
fiktion auf das Berufungsverfahren ist ohne nach-

vollziehbare empirische Daten erfolgt, die nachwei-
sen können, dass die gesetzgeberischen Ziele für die
Regelung zur Klagerücknahmefiktion eingetreten
sind.

Die Ausweitung auf das Berufungsverfahren war im
Übrigen nicht erforderlich. Die Regelung in § 153
Absatz 4 SGG ist ausreichend, um auch dem Tatbe-
stand fehlender Mitwirkung gerecht zu werden. Die
Landessozialgerichte werden durch die Ausweitung
von § 102 SGG nicht entlastet. Es hat Beteiligte zu-
nächst auf die Frist und deren Wirkung hinzuweisen
und anschließend durch Beschluss die Berufungs-
rücknahme festzustellen. Die dafür notwendigen
Arbeitsschritte entsprechen der Anwendung von §
153 Absatz 4 SGG.

Für das sozialgerichtliche Verfahren gilt zu Recht
der Amtsermittlungsgrundsatz zur Sicherstellung
der Verwirklichung der sozialen Rechte. Für den
DGB war die Einführung der Präklusionsvorschriften
bereits aus diesem Grund umstritten, und die Wirk-
samkeit einer solchen Regel wurde und wird bezwei-
felt. Die Präklusionsvorschriften führen nach An-
sicht des DGB zur Aushöhlung des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes.

III. Zu den Änderungen im Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch

Zu Nr. 12: aufschiebende Wirkung von Widersprü-
chen

Dem Antrag stimmt der DGB vorbehaltlos zu. Mit
den Änderungen sollte eine signifikante Verringe-
rung von Widerspruchs- und Klageverfahren erreicht
werden. Nicht bedacht wurde dabei, dass diese Re-
gelungen gerade im Bereich der SGB II und XII bei
Bezug von existenzsichernden Leistungen zu einem
rapiden Anstieg der Verfahren im einstweiligen
Rechtsschutz führen. Die häufig nicht offensichtlich
rechtmäßigen Entscheidungen machen es erforder-
lich, dass die Sozialgerichte durch Anordnung die
aufschiebende Wirkung herstellen müssen, um dem
Grundrecht auf Existenzsicherung gerecht zu wer-
den.

Die Neuzugänge im einstweiligen Rechtsschutz seit
2004 sprechen eine eindeutige Sprache. Die Steige-
rungsrate seit 2009 beträgt 500%.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20103

9 823 28 096 36 999 43 790 48 342 52 476 51 431

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.7, 2010 Seite 15

3) Angaben zu Kostensachen sowie zu Amts- und
Rechtshilfesachen ohne Thüringen.

Zu Nr. 13: Belehrung über die Rechtsfolgen

Die Intention des Gesetzgebers, mit einem unterstell-
ten „Kenntnis haben“ Verfahren zu beschleunigen,
kann sich nicht erfüllen. Unter Berücksichtigung der
hohen Anforderungen, die die Rechtsprechung an
die Rechtsfolgenbelehrung stellt, dürfte es den Job-
centern kaum gelingen, den Nachweis einer Kennt-
nis zu führen. Schon aus Gründen der Rechtssicher-

heit für alle Beteiligten ist den Antragstellern seitens
des DGB zuzustimmen. Es ist daher zu bezweifeln,
dass die angegebene Entlastung der Jobcenter aus der
Gesetzesbegründung eintritt und sich damit in der
Folge Verfahren vor den Sozialgerichten vermeiden
lassen. Auf die Zahlen zum einstweiligen Rechts-
schutz zu Nr. 12 wird verwiesen.

Zu Nr. 14: Rücknahme- und Nachzahlungspflicht

Der DGB hat bereits im Gesetzgebungsverfahren zur
erforderlichen Änderung des SGB II durch die Ent-
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scheidung des BVerfG vom 09.02.2010 kritisiert,
dass § 44 SGB X eine herausragende Bedeutung zur
Verwirklichung materieller Gerechtigkeit hat und
dem mit der Änderung nicht Rechnung getragen
wurde. Durch die Präklusion werden notwendige
Korrekturmöglichkeiten aufgrund falscher Entschei-
dungen eingeschränkt, und die für die Akzeptanz
sozialrechtlicher Regelungen dringend notwendige
materielle Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke. An-
ders als gegenwärtig, könnte eine fehlerhafte Rechts-
anwendung nicht mehr ausreichend für die Vergan-
genheit korrigiert werden. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass über § 44 SGB X im Wesentlichen nur
noch tatsächlich fehlerhaftes Verwaltungshandeln
aus bereits rechtskräftigen Verwaltungsakten für die
Vergangenheit korrigiert werden kann, zu welchem
bereits eine eindeutig geklärte Rechtslage vorliegt.
Bei ungeklärter Rechtslage können wegen der Rege-
lung von § 330 Abs. 1 SGB III in Verbindung mit §
40 Absatz 2 Nr. 2 SGB II rechtskräftige Verwaltungs-
akte nur für die Zukunft geändert werden. Nach
Auffassung des DGB lässt dies nur den Schluss zu,
dass der Gesetzgeber aufgrund der bei den Jobcen-
tern bestehenden Aus- bzw. Überlastung deren Fehl-
entscheidungen für die Zukunft weiter einkalkuliert
und dies auf die Leistungsbezieherinnen und Leis-
tungsbezieher durch Beschneidung ihrer Rechte
abwälzt. Für die Begrenzung der sich aus § 44 Abs. 4
Satz 1 SGB X ergebenden Vierjahresfrist auf ein Jahr
lässt sich jedenfalls keine andere schlüssige Erklä-
rung finden. Dies ist für den DGB inakzeptabel. Wie
bereits ausgeführt, sind die Jobcenter personell und
finanziell in die Lage zu versetzen, ihrer Aufgabe
nachzukommen. Der Initiative der Antragsteller
stimmt der DGB daher zu.

Zu Nr. 15: Wunsch- und Wahlrecht

Es ist sinnvoll, die Eigeninitiative der Arbeitsuchen-
den zu stärken. Das Wunsch- und Wahlrecht ist
grundsätzlich im Sozialrecht garantiert, allerdings
im SGB II unzureichend umgesetzt. Zu oft werden
Maßnahmen unter dem Aspekt der Aktivierung
„zugeteilt“, die Arbeitsuchenden werden zuwenig in
den Prozess einbezogen und letztendlich bevormun-
det. Eine stärkere Einbeziehung der Arbeitsuchen-
den z. B. über die Eingliederungsvereinbarung könn-
te dazu beitragen, die Effizienz der Maßnahmen zu
steigern und die Zufriedenheit erhöhen.

Zu Nr. 16: unabhängige Ombudsstellen

Der DGB unterstützt den Vorschlag mit der Einrich-
tung von unabhängigen Ombudsstellen gerade im
SGB II Bereich das Verhältnis zwischen Leistungs-
träger und Leistungsberechtigten deutlich zu verbes-
sern. Nach Auffassung des DGB hieße dies jedoch
den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. In
vielen Fällen erfolgt die Anfechtung der Bescheide
vor allem, weil die Arbeitsuchenden die Regelung
unzureichend verstehen und damit nicht nachvoll-
ziehen können, aber auch weil. Gesetze zu rigide
ausgelegt werden. In einem ersten Schritt sind die
Jobcenter finanziell und personell ihrer Aufgabe
entsprechend auszustatten und eine Abkehr von der
Personalpolitik befristeter Beschäftigung unerläss-
lich. Die Beschäftigten sind gerade wegen des beste-
henden Spannungsfeldes zwischen Leistungsträger
und Leistungsberechtigten nachhaltig zu qualifizie-
ren. Letztlich müssen die verwendeten Bescheid-
inhalte sprachlich einer kritischen Würdigung un-
terzogen werden und sich an einem Umgang mit
mündigen Bürgern einer demokratischen Gesell-
schaft orientieren.

In diesem Gesamtkontext können die Ombudsstellen
im Sinne einer Schlichtungsstelle eingebunden wer-
den, um zwischen den Trägern und den Antragstel-
lern, zu vermitteln. Damit bestünde eine ergänzende
Möglichkeit sowohl Widersprüche als auch Klagen
zu vermeiden. Die Widerspruchs- und Klageverfah-
ren sind äußerst verwaltungsaufwendig, Ombuds-
stellen hingegen können unbürokratisch und schnell
Hinweise für Entscheidungen geben. Zu beachten ist
dabei, dass für den Antragsteller allerdings der Weg
des Widerspruchs und der Klage weiterhin offen
sein muss.

Zu Nr. 17 Sanktionsmoratorium und 18 Sanktionen
bei Personen unter 25 Jahren:

Den von den Antragstellern gemachten Vorschlägen
stimmt der DGB zu und bezieht sich dabei auf seine
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Bun-
destagsausschuss für Arbeit und Soziales am 21. Mai
2012 zum Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz,
Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Frakti-
on DIE LINKE Hartz-IV-Sonderregelungen für unter
25-jährige abschaffen (BT-Drs. 17/9070)
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)898
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 14. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Deutscher Landkreistag

Zu den Anträgen nehmen wir wie folgt Stellung:

Zu a):

Antrag verschiedener Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Soziale Bürger-
rechte garantieren – Rechtsposition der Nutzerin-
nen und Nutzer sozialer Leistungen stärken“

Zu I.

Der Antrag beklagt zunächst die enorme Komplexität
des Sozialrechts. Dies ist auf der einen Seite zutref-
fend: Allein das Sozialgesetzbuch beinhaltet mitt-
lerweile 12 Bücher mit hoch komplexen Einzelvor-
schriften. Daneben gibt es eine Vielzahl weitere
sozialrechtlicher Regelungen. Dies ist auch für die
Verwaltung eine anspruchsvolle Aufgabe. Auf der
anderen Seite geben wir zu bedenken, dass erst das
Bestreben der Politik, möglichst vielen Einzelfällen
Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen und möglichst
viele Lebensbereiche und Lebenssituationen zuguns-
ten der Leistungsberechtigten abzubilden, zu dieser
Komplexität geführt hat.

Zu widersprechen ist der Aussage, dass deshalb eine
auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtete Inan-
spruchnahme sozialer Leistungen „verhindert“ wer-
de. Dies können wir aus der kommunalen Praxis
heraus nicht bestätigen. Die Vielzahl der unter-
schiedlichen Ansprüche gewährt die Möglichkeit, je
nach Bedarf die passende Leistung zu erhalten.

Auch der Vorwurf, es bestehe ein „Krieg innerhalb
des Staatswesens“, ist für die tägliche Zusammenar-

beit jedenfalls der Landkreise mit den verschiedenen
anderen Leistungsträgern unzutreffend. Insbesonde-
re die Behauptung, dass es einzelne Träger bewusst
auf den Rechtsbruch ankommen lassen würden,
weisen wir für die Landkreise mit Befremden zu-
rück. Wir möchten von solchen pauschalen Behaup-
tungen abraten. Oftmals sind es gerade die Landkrei-
se als örtliche Sozialhilfeträger und als örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe, die eintreten (müs-
sen), weil andere Leistungsträger sich zurückziehen.

Insgesamt geht es darum, im Interesse der betroffe-
nen Bürger die vom Gesetzgeber vorgegebenen Zu-
ständigkeiten einzuhalten und die dementsprechend
gebotenen Hilfen zu sichern. Sofern Streit zwischen
den Leistungsträgern besteht, darf dies nicht auf dem
Rücken der Bürger ausgetragen werden. Dafür setzen
sich jedenfalls die Landkreise ein und dazu dienen
die Vorschriften zur vorläufigen Leistung an den
Bürger und nachträglichen Kostenerstattung zwi-
schen den Trägern.

Insofern ist es eine grundlegende Forderung des
Deutschen Landkreistages an den Gesetzgeber, die
einzelnen Zuständigkeiten so klar und sauber zu
bestimmen, dass solche Streitigkeiten gar nicht erst
aufkommen können. Zugleich erleichtert dies die
erforderliche Zusammenarbeit im Interesse der be-
troffenen Bürger.

Zu II.

Der Antrag enthält sodann Vorschläge, die die Ver-
fahrens-, Leistungs- und Partizipationsrechte der
Nutzer sozialer Leistungen stärken sollen.
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Vorweg sei darauf hingewiesen, dass eine solche
Fülle von unterschiedlichen Themen besetzt und
von konkreten Vorschlägen unterbreitet wird, dass
eine intensivere Befassung erforderlich wäre, als es
die Kürze der für die Stellungnahme zur Verfügung
stehenden Zeit erlaubt. Wir müssen uns daher auf
die wichtigsten Punkte konzentrieren.

Unter II.1. wird die Weiterentwicklung der gemein-
samen Servicestellen nach dem SGB IX zu einer
neutralen, trägerunabhängigen Beratungsinstanz ge-
fordert. Dies scheint uns unpraktikabel. Beratung ist
ohne Frage wichtig. Zutreffend ist auch, dass die
gemeinsamen Servicestellen nicht angenommen
werden. Dies liegt aber daran, dass insbesondere die
wesentlich behinderten Menschen, für die die Sozi-
alhilfe zuständig ist, weiterhin direkt zum Sozialamt
gehen, weil sie dort bekannte Ansprechpartner ha-
ben und seit Jahren betreut und umfänglich beraten
werden. Daneben kann es eine „neutrale“ Instanz
per definitionem nicht geben, da sie immer ihrem
Finanzier zugerechnet würde. Wichtig für uns ist
eine anbieterunabhängige Beratung. Insofern sehen §
14 SGB I, § 11 SGB XII sowie viele andere Leis-
tungsgesetze eine umfangreiche Beratung und Unter-
stützung schon heute vor.

Der unter II.2. angesprochene § 17 SGB I gilt bislang
nur für hörbehinderte Menschen. Eine Einbeziehung
aller Menschen würde eine deutliche Leistungsaus-
weitung bedeuten, die finanziert werden muss. Zu-
gleich kommt auch hier der ohne bereits geltenden
Beratungspflicht der Leistungsträger Bedeutung zu.

Das Verbandsklagerecht (II.3.) ist bereits im Gesetz-
gebungsverfahren zum Behindertengleichstellungs-
gesetz im Jahr 2002 kritisch diskutiert und schließ-
lich zum Teil eingeschränkt worden. Mit der Ver-
bandsklage wird die generelle Prozessvoraussetzung
einer subjektiven Rechtsverletzung aufgehoben und
der Popularklage der Weg bereitet. Ein solches In-
strument sollte nur in Ausnahmefällen eingeführt
werden. Vorliegend sehen wir dafür keine Notwen-
digkeit. In der Regel ergeben sich aus dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz subjektive Rechte, die im
Fall einer subjektiven Rechtsverletzung gerichtlich
eingefordert werden können. Die Verbandsklage
lenkt vom eigentlichen Ziel der Unterstützung be-
hinderter Menschen bei der selbstständigen Gel-
tendmachung ihres Rechts auf Gleichstellung ab. Das
Behindertengleichstellungsgesetz hat aber gerade
zum Ziel, die Eigenständigkeit behinderter Men-
schen zu fördern.

Sofern der Antrag in der Begründung zu II.5. die
fehlende Kontrolle von Leistungsträgern durch die
Bürger rügt, möchten wir dies mit Blick auf die
Bundesagentur für Arbeit als SGB II-Leistungsträger
ausdrücklich unterstreichen. Es fehlt weitgehend an
einer demokratischen Legitimation. Für die Bürger
erscheint die BA als riesiger Moloch und als un-
durchsichtig. In den gemeinsamen Einrichtungen ist
die Kontrolle durch Bürger gleichfalls nahezu nicht
möglich. Eine klare Zuschreibung von Verantwort-
lichkeiten besteht kaum.

Ganz anders ist die Situation bei den Optionskom-
munen sowie den Landkreisen als örtliche Träger
der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Hier kommt die

verfassungsrechtlich verbürgte kommunale Selbst-
verwaltung im Kreistag und den Ausschüssen und
damit das Engagement der Bürger in vollem Umfang
zum Tragen. Ebenso wie bei Bund und Ländern, aber
wegen der größeren Überschaubarkeit deutlich un-
mittelbarer werden die politisch verantwortlichen
Akteure von den Bürgern gewählt sowie von den
Mandatsträgern und der Öffentlichkeit vor Ort kon-
trolliert. Insofern erschließt sich uns die Kritik des
Antrags, die Verwaltung könne im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung durch die Bürger nur
noch punktuell kontrolliert werden, in keiner Weise.
Der von der Verwaltung zu betreuende Einzelfall
wird selbstverständlich nicht im Kreistag behandelt
und kann von nicht betroffenen Bürgern zutreffend
nicht kontrolliert werden. Hier steht der Rechtsweg
offen. Alle grundsätzlichen Fragen jedoch sind ent-
weder vom Gesetzgeber bestimmt oder werden im
Kreistag behandelt und entschieden. Insofern besteht
in der kommunalen Selbstverwaltung die höchste
Bürgerbeteiligung.

Mit Blick auf die unter II.7. angesprochene Sozialge-
richtsbarkeit möchten wir die deutliche Kritik der
kommunalen Praxis und das zunehmende Unver-
ständnis über eine Reihe von praxisfernen Entschei-
dungen insbesondere des Bundessozialgerichts nicht
verhehlen. Dies betrifft insbesondere den Bereich
der Sozialhilfe, in dem das Bundessozialgericht
ohne Not und vor allem ohne Rechtsänderungen
eine Abkehr von der vorherigen anerkannten Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit propa-
giert. Aber auch im Bereich der Pflege (Stichwort:
betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen) und
im Bereich des SGB II (Stichwort: schlüssiges Kon-
zept für die Kosten der Unterkunft) zeigen sich Ur-
teile, die den Belangen der Praxis nicht Rechnung
tragen.

Gerichtsgebühren (II.8. und II.9.) für kommunale
Leistungsträger lehnen wir ab. Die hohe Zahl der
Verfahren vor den Sozialgerichten spricht nicht, wie
die Begründung hierzu ausführt, für den Erhalt als
eigenständiger Gerichtszweig, sondern belegt ledig-
lich die hohe Komplexität des Sozialrechts. Zugleich
ist es üblich geworden, schon wegen kleinster Beträ-
ge die Gerichte anzurufen. Dies kann aber nicht den
Leistungsträgern angelastet werden. Der Antrag ist
insofern widersprüchlich, als die umfängliche Kos-
tenfreiheit für die Nutzer sozialer Leistungen unter
Hinweis auf die eingeschränkte Relevanz der Kosten
bei der Entscheidung über Rechtsbehelfe begründet
wird, mit Blick auf die Kostenträger dagegen Pau-
schalgebühren als effektive Begrenzungsmaßnahme
angesehen werden.

Die bei II.13. geforderte schriftliche Belehrung über
die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung entspricht
nicht nur bei der BA, sondern auch bei den Options-
kommunen der gängigen Praxis. Eine gesetzliche
Verfahrenspflicht ist nicht erforderlich. Ohnehin ist
insbesondere das Gespräch im Jobcenter wichtig, um
die betroffenen Menschen zu erreichen.

II.14. betrifft die Verlängerung der Rücknahme- und
Nachzahlungspflicht gemäß § 44 SGB X auf vier
Jahre. Mit Ablauf einer bestimmten Zeit muss auch
im Interesse der leistungsberechtigen Personen
Rechtsicherheit hergestellt sein. Die Verlängerung
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der Rücknahme- und Nachzahlungspflicht verlängert
die Phase der Rechtsunsicherheit und erschwert den
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen dem
Sozialleistungsträger und der leistungsberechtigten
Person. Daher wird eine Verlängerung abgelehnt.
Bereits die erst unlängst erfolgte Aufnahme einer
Rückzahlungspflicht für ein Jahr stieß auf unsere
Kritik, da sie dem Gegenwärtigkeitsprinzip staatli-
cher Fürsorgeleistung zuwiderläuft.

Unter II.15. wird ein Wunsch- und Wahlrecht zwi-
schen mehreren angemessenen Maßnahmen gefor-
dert. Nach § 15 SGB II sind die für die Eingliederung
erforderlichen Leistungen mit der leistungsberech-
tigten Person zu vereinbaren. Dazu wird eine Ein-
gliederungsvereinbarung abgeschlossen. Der Ab-
schluss einer solchen Vereinbarung setzt selbstver-
ständlich eine entsprechende Beteiligung des Leis-
tungsberechtigten voraus. Soweit sich im Gespräch
mit der Fachkraft ergibt, dass mehrere Maßnahmen
für die leistungsberechtigte Person in Betracht kom-
men, kommt dies heute schon einem Wahlrecht der
leistungsberechtigten Person gleich. Ein gesetzliches
Wahlrecht würde aber zwingend immer mehrere
Maßnahmen erfordern. Dies geht an den Möglichkei-
ten der Praxis und insbesondere an den vom Bun-
deshaushalt zur Verfügung gestellten Mitteln vorbei.

Die unter II.16. vorgeschlagene Ombudsstelle ist
eine Möglichkeit, bestehende Konflikte zwischen der
leistungsberechtigten Person und dem Sozialleis-
tungsträger zu lösen. Es liegt in der Regel im Interes-
se der kommunalen Sozialleistungsträger, eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit der leistungsbe-
rechtigten Person (wieder-)herzustellen. Deshalb gibt
es vor Ort bereits verschiedene Lösungsmöglichkei-
ten. So führen zum Beispiel kommunale Träger mit
jedem Widerspruchssteller vorab ein Gespräch, be-
vor über den Widerspruch entschieden wird. Andere
investieren besonders viel Zeit in die Erklärung ihrer
Entscheidungen und teils gibt es auch bereits Om-
budsstellen oder andere externe Beratungen. Eine
verpflichtende Einführung einer Ombudsstelle leh-
nen wir ab. Dies muss vielmehr nach den konkreten
Gegebenheiten vor Ort entschieden werden.

Die Vorschläge unter II.17. und II.18. betreffen das
Verhältnis zwischen Leistungsberechtigtem und
Sozialleistungsträger im SGB II und haben erhebli-
chen Einfluss auf die Eingliederung in Arbeit. We-
sentlich für dieses Verhältnis ist eine umfassende
Beratung, die voraussetzt, dass der Ansprechpartner
beim Leistungsträger über alle wesentlichen Um-
stände informiert ist, die einer Arbeitsaufnahme
entgegenstehen. Diese Informationen können nur
erlangt werden, wenn der Leistungsberechtigte mit-
wirkt, ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden
Gesprächspartnern besteht und genügend Zeit für
Gespräche vorhanden ist. Entscheidende Faktoren
sind dabei u. a. die Qualifikation des Ansprechpart-
ners, seine soziale Kompetenz und die Zahl der zu
beratenden Leistungsberechtigten.

Die Optionskommunen haben in Bundesdurch-
schnitt erheblich niedrigere Sanktionsquoten als die
gemeinsamen Einrichtungen. Insoweit zeigt sich,
dass in alleiniger kommunaler Trägerschaft die Zu-
sammenarbeit mit der leistungsberechtigten Person
in der Regel besser gelingt als in gemeinsamen Ein-

richtungen. Trotzdem wird es immer Einzelfälle
geben, in denen eine Sanktion ausgesprochen wer-
den muss. In diesen Fällen ist es wichtig, weiter
Hilfeangebote zu unterbreiten, damit keine uner-
wünschten Folgen wie Obdachlosigkeit, gesundheit-
liche Beeinträchtigungen oder kriminelles Verhalten
entstehen. Als problematisch erscheint in diesem
Zusammenhang, dass der Sozialleistungsträger bei
Kürzungen bis 30 % der Regelleistung keine Sach-
leistungen erbringen kann. Diese Möglichkeit sollte
eingeräumt werden.

Die Sanktionsregelung ist weiterhin zu unflexibel,
insbesondere verhindert sie eine an-gemessene Reak-
tion auf eine Verhaltensänderung der leistungsbe-
rechtigten Personen. Die Sanktionsfolgen können
lediglich verkürzt oder gemindert werden. Die Ver-
kürzung ist nur auf unter 25-jährige Personen und
auf einen festgelegten Zeitraum von sechs Wochen
beschränkt. Eine Verhaltensänderung wird nur bei
wiederholten Pflichtverletzungen relevant und kann
zudem nur zu einer Minderung, nicht jedoch zu
einer Aufhebung der Sanktion führen. Kommt die
leistungsberechtigte Person nach einem erstmaligen
Pflichtverstoß bzw. bei Meldeverstößen ihren Pflich-
ten wieder nach, muss die Sanktion nach der gesetz-
lichen Regelung gleichwohl aufrechterhalten wer-
den. Der Gesetzgeber hat auch bei den übrigen
Pflichtverstößen keine Möglichkeit eröffnet, eine
Sanktion zeitnah ganz einzustellen. Die Sanktions-
normen haben insoweit einen strafenden Charakter,
der im Einzelfall den Integrationsprozess blockieren
kann. Die gesetzliche Regelung sollte eine Möglich-
keit eröffnen, die Sanktionen bei einer Verhaltens-
änderung sofort aufzuheben.

Es sind keine fachlichen Gründe für eine abwei-
chende Sanktionsregelung bei Personen unter 25
Jahren ersichtlich. Die bloße Anhebung der Sankti-
onshöhe gegenüber Erwachsenen ist nach Erfahrun-
gen aus der Praxis nicht geeignet, den im Vorder-
grund stehenden Erziehungscharakter der Sanktion
bei Jugendlichen zu stärken.

Zu b):

Antrag verschiedener Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE: „Hartz IV-Sonderregelung für
unter 25-Jährige abschaffen“

Zu I.

Der Deutsche Landkreistag teilt nicht die Einschät-
zung, dass die Einführung von Hartz IV ein „histori-
scher Fehler“ gewesen sei. Wir halten die Zusam-
menführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
für Erwerbsfähige nach wie vor für richtig. Aller-
dings ist die Organisationsfrage mit Blick auf die
gemeinsamen Einrichtungen nicht wirklich glück-
lich gelöst. Die in der öffentlichen Wahrnehmung
besonders umstrittene Leistungshöhe ist gegenüber
den vormaligen Leistungen der Sozialhilfe besser.
Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht sie in
seinem Regelsatz-Urteil vom 9.2.2011 als nicht evi-
dent unzureichend akzeptiert.

Für junge Menschen bis zum Alter von 25 Jahren
sieht das SGB II eine besonders intensive Förderung
vor. So besteht etwa die Pflicht, die jungen Men-
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schen unverzüglich nach Antragstellung in eine
Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln. Für Jugendli-
che mit besonders schwerwiegenden Vermittlungs-
hemmnissen gibt es zudem teils längere Förder-
höchstdauern bei Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung bei Arbeitgebern und
Ausnahmen vom Aufstockungs- und Umgehungs-
verbot für Maßnahmen der Freien Förderung.

Zu II.

Zu II.1.: Soweit die jungen Menschen bei den Eltern
wohnen, ist es konsequent, sie in die Bedarfsge-
meinschaft einzubeziehen. Abweichungen zum
Unterhaltsrecht entstehen vor allem durch die Art
der Einkommensanrechnung innerhalb der Bedarfs-
gemeinschaft. Vorhandenes Einkommen wird auf die
in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen verteilt.
Die Verteilung erfolgt nach den Vorgaben des Bun-
des entsprechend des Anteils des Eigenbedarfs der
jeweiligen Person am Gesamtbedarf der Bedarfsge-
meinschaft (sog. Bedarfsanteils- oder horizontale
Berechnungsmethode). Der richtige Weg wäre dage-
gen, das Einkommen zunächst auf den Bedarf der
Person anzurechnen, die das Einkommen erzielt.
Nur das überschüssige Einkommen dürfte dann auf
die übrigen Personen der Bedarfsgemeinschaft ver-
teilt werden (sog. vertikale Berechnungsmethode).
Damit würde vermieden, dass Personen auch unter-
halb ihres eigenen Bedarfs ihr Einkommen faktisch
zur Verfügung stellen müssen.

Hinsichtlich des Vorschlags unter II.2. erlauben wir
uns auf die obigen Ausführungen unter II.17. und
II.18. des Antrags „Soziale Bürgerrechte garantieren -
Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken“ zu verweisen, der auf die glei-
chen Punkte abstellt.

Die erforderliche Zusicherung des kommunalen
Trägers für Umzüge bei unter 25-Jährigen (II.3.)
gemäß § 22 Abs. 5 SGB II hat den Sinn, unnötige
Umzüge zu Lasten des Steuerzahlers zu verhindern
und, wie bei allen jungen Erwachsenen, die Grün-
dung eines eigenen Hausstandes in Bezug zu den
eigenen finanziellen Möglichkeiten zu setzen. Viele
junge Menschen in Ausbildung wohnen in diesem
Alter unterhalb des Standards, der im Rahmen des

SGB II für eine Single-Bedarfsgemeinschaft als an-
gemessen angesehen wird, zuhause oder anderswo.
Dieser Zustand würde durch einen Rechtsanspruch
für die SGB II-Leistungsbezieher verbessert und
einen starken Anreiz zur Inanspruchnahme von
SGB II-Leistungen begründen. Wer arbeitet oder sich
in der Ausbildung außerhalb des SGB II-Bezugs
befindet, soll insoweit nicht schlechter wohnen als
der, der SGB II-Leistungen in Anspruch nimmt. Vor
Einführung der Regelung in § 22 Abs. 5 SGB II gab es
auch von Kindern, deren Eltern gutverdienend wa-
ren, Hausstandsgründungen mit der Folge, dass die
dadurch deutlich erhöhten Lebenshaltungskosten
auf Kosten des Steuerzahlers zu tragen waren. Ohne
Genehmigungsvorbehalt würden erhebliche Folge-
kosten entstehen, wie etwa eine Erstausstattung der
Wohnung, Umzugskosten usw. Zudem gibt es eine
gesetzliche Pflicht des kommunalen Trägers, die
Zusicherung in bestimmten Fällen zu erteilen. Damit
können Härtefälle, die einen eigenen Wohnraum
erforderlich machen, hinreichend aufgefangen wer-
den. Eine Änderung der Regelung ist daher abzuleh-
nen.

Auch die bei II.4. vorgeschlagene Aufstockung von
Ausbildungsförderung durch Grundsicherungsleis-
tungen ist abzulehnen. Ist die Ausbildungsförderung
im Einzelfall nicht bedarfsdeckend, muss dies in-
nerhalb der Vorschriften über die Ausbildungsförde-
rung gelöst werden. Parallelstrukturen in mehreren
Leistungssystemen sind nicht zielführend.

Der Vorschlag unter II.5. betrifft den Übergang von
der Schule ins Erwerbsleben und damit eine wichti-
ge Weichenstellung für die künftige Entwicklung
junger Menschen. Damit dieser Übergang gelingt,
sind präventive Ansätze schon in der Schule wich-
tig. Insbesondere sollten die Bemühungen um einen
Ausbildungsplatz rechtzeitig vor Abschluss der
Schule beginnen. Von daher erscheint eine generelle
Befreiung von jeglicher Erwerbssuche nicht ange-
zeigt.

Mehraufwendungen für Leistungen erfordern selbst-
verständlich einen finanziellen Ausgleich. Eine
Mehrbelastung der Kommunen wird abgelehnt. Die-
se können je nach Art der konkreten Umsetzung bei
allen vorgeschlagenen Änderungen entstehen.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)896
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 11. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Bund Deutscher Sozialrichter e. V.

Vorbemerkung

Zunächst bedanken wir uns für die Einladung zur
öffentlichen Anhörung am 21.05.2012. Die nachfol-
gende Stellungnahme konzentriert sich auf diejeni-
gen Teile der Entschließungsanträge, die Auswir-
kungen auf das sozialgerichtliche Verfahren haben.
Zu parteipolitisch strittigen Fragen betreffend das
materielle Sozialrecht äußert sich der Berufsverband
der Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbar-
keit zurückhaltend und weist lediglich auf die be-
reits dazu bestehende Rechtsprechung hin..

Zu 4. Einführung eines Verbandsklagerechts

Bisher liegen namhafte Erkenntnisse darüber nicht
vor, ob das Verbandsklagerecht nach der bereits im
Jahre 2002 in Kraft getretenen Vorschrift § 13 BGG
sich für Behinderte in irgendeiner Weise positiv
ausgewirkt hat. Einige wenige verwaltungsgerichtli-
che Entscheidungen betreffen eisenbahnrechtliche
Planungssachen. Daher regen wir zunächst eine
Evaluierung zur Sinnhaftigkeit der Einführung eines
Verbandsklagerechts für alle Bereiche des Sozialge-
setzbuches an. Dazu wäre es allerdings erforderlich,
die Voraussetzungen zu präzisieren.

Zu 6. Verpflichtung der Sozialleistungsträger zur
Benennung wohnortnaher Gutachter.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass in verschie-
denen Bereichen des Sozialrechts die Sozialleis-
tungsträger medizinische Dienste unterhalten. Zu
nennen sind die sozialmedizinischen Dienste der

Rentenversicherungsträger, die medizinischen
Dienste der Krankenkassen, der medizinische Dienst
der Bundesagentur für Arbeit und die angestellten
Ärzte, die in Angelegenheiten des Schwerbehinder-
tenrechts, des sozialen Entschädigungsrechts den
Behörden zuarbeiten. Diese bestehenden Strukturen
sollten nicht zerschlagen werden. Sie gewährleisten,
dass bereits nach dem derzeitigen Rechtszustand die
Begutachtung relativ wohnortnahe stattfindet. Die in
§ 14 Abs. 5 Satz 3 SGB IX und für den Bereich der
gesetzlichen Unfallversicherung in § 200 Abs. 2 SGB
VII vorgesehenen Regelungen sind sicherlich bürger-
freundlich, da sie den Betroffenen ein Wahlrecht bei
der Auswahl medizinischer Gutachter zuerkennen.
Damit geht allerdings eine in zahlreichen Verwal-
tungs- und Widerspruchsverfahren zu beobachtende
zeitliche Verzögerung einher, die durch das An-
schreiben des Leistungsträgers an den Antragsteller
und das Abwarten der Antwort bedingt ist. Daher
müssen die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen
Vorgehensweise für den Antragsteller sorgsam ab-
gewogen werden. Auch hier ist daher zunächst eine
Evaluierung anzuregen.

Zu 7. Sozialgerichtsbarkeit als eigenständiger
Gerichtszweig

Nicht allein der BDS sondern auch der Bundesver-
band des Deutschen Richterbundes (DRB) lehnt die
Zusammenlegung der öffentlich-rechtlichen Ge-
richtsbarkeiten entschieden ab. Der Vorsitzende des
DRB Christoph Frank hat dazu erklärt: „Für die Auf-
lösung der eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit gibt
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es keine überzeugende Begründung. Die fachlich
kompetente und spezialisierte Rechtsschutzgewäh-
rung durch die sehr engagiert arbeitenden Richterin-
nen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit hat sich
bestens bewährt. Eine Zerschlagung dieser Struktu-
ren hätte keinen erkennbaren Nutzen, im Gegenteil:
Es besteht die Gefahr, dass durch die Aufgabe be-
währter und eingespielter Strukturen der Rechts-
schutz erschwert und die Verfahren verlängert wür-
den. Eine Länderöffnungsklausel würde die gerade
im Sozialrecht für Bürger und Verwaltung wichtige
Einheitlichkeit der Rechtsprechung gefährden.

Die Zerschlagung der eigenständigen und sehr leis-
tungsstarken Sozialgerichtsbarkeit wäre überdies ein
fatales Signal für den sozialen Frieden in Deutsch-
land. Die deutsche Sozialgerichtsbarkeit genießt bei
den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei den
Sozialleistungsträgern, Sozialpartnern und der An-
waltschaft höchstes Vertrauen. Durch die Zusam-
menlegung der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbar-
keit ginge jahrelang erworbenes sozialrichterliches
Fachwissen zum Nachteil der Rechtsschutzsuchen-
den verloren.

Es ist außerdem nicht erkennbar, dass die Auflösung
der eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit von einem
breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird.
Ohne einen solchen Konsens sind Eingriffe in jahr-
zehntelang bewährte Gerichtsstrukturen aber auch
eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz als
Dritter Staatsgewalt.“ (Presseinformation des DRB
vom 10.11.2011 – www.drb.de)

Zu 8. Gerichtskostenfreiheit – Prozesskostenhilfe
und Beratungshilfe

Zum Thema Gerichtskostenfreiheit im sozialgericht-
lichen Verfahren hat es im Zeitraum seit 1990 zahl-
reiche Gesetzesinitiativen gegeben, die die Einfüh-
rung von Gerichtskosten in allen Zuständigkeitsbe-
reichen oder auch nur in einigen Teilbereichen der
Zuständigkeit der Sozialgerichte zum Gegenstand
hatten. Aufgabe des Berufsverbandes der Richterin-
nen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit ist es zu-
nächst einmal nicht, Vorschläge zur Verbesserung
der Einnahmen in den Justizhaushalten zu machen,
die auf eine Kostenbelastung der rechtschutzsu-
chenden Bürger hinauslaufen. Wir können jedoch
folgende Hinweise geben: Für den Bereich der Sozi-
alhilfe, an dessen Stelle die Grundsicherungsleis-
tungen nach dem SGB II („Hartz 4“) und die restli-
che Sozialhilfe nach dem SGB XII getreten sind,
würde die Einführung von Gerichtskosten lediglich
eine Verlagerung des Streits vom Hauptsacheverfah-
ren auf das Prozesskostenhilfeverfahren mit sich
bringen. Dies ist allerdings bereits jetzt in der Mehr-
zahl der Fälle Realität, da insbesondere Leistungsbe-
rechtigte nach dem SGB II oftmals durch Rechtsan-
wälte vertreten werden und infolge dessen die Zahl
der Prozesskostenhilfeanträge bei den Sozialgerich-
ten geradezu explodiert ist. Vor Inkrafttreten von
SGB II und SGB XII gab es für den Sozialhilfebereich
eine generelle Regelung zur Gerichtskostenfreiheit in
der VwGO. Es gibt allerdings auch Teilbereiche der
Zuständigkeit der Sozialgerichte, in denen die Klä-
ger sicherlich finanziell nicht schlechter gestellt sind
als etwa der Kläger, der im Kündigungsschutzpro-

zess streitet oder der Partei in einer mietrechtlichen
Streitigkeit ist, wo jeweils Gerichtskosten anfallen.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass gemäß §
197a SGG Gerichtskosten erhoben werden, wenn
keiner der Beteiligten der Gruppe der Versicherten,
Leistungsempfänger oder Hinterbliebenenleistungs-
empfänger, der behinderten Menschen oder deren
Sonderrechtsnachfolger nach § 56 SGB I angehört.

Zu den beabsichtigten Änderungen im Bereich der
Prozesskostenhilfe liegt uns der Referentenentwurf
des Bundesministeriums der Justiz zum Gesetz zur
Änderung der Prozesskostenhilfe und der Bera-
tungshilfe vor. Wir werden uns dazu äußern. Vorab
ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die ver-
fassungsgerichtliche Rechtsprechung einer Ein-
schränkung des Anspruches auf Prozesskostenhilfe
enge Grenzen setzt. Allerdings wird derzeit disku-
tiert, ob es gerechtfertigt sei, für einen Rechtsstreit,
der einen Streitwert von weniger als einen Euro zum
Gegenstand hat, Prozesskosten zu gewähren, obwohl
ein Bürger, der über hinreichende finanzielle Mittel
verfügt, einen solchen Rechtsstreit mit anwaltlicher
Vertretung nicht führen würde. Dies ist u. a. Gegen-
stand des vorerwähnten Gesetzentwurfs. Rechtsstrei-
te, bei denen der Streitwert weniger als 50 Euro oder
gar weniger als ein Euro beträgt, sind im Bereich des
SGB II durchaus nicht selten. Die über die Prozess-
kostenhilfe von den Länderhaushalten zu tragenden
Kosten betragen in einem solchen Fall brutto ca. 500
bis 1000 Euro. Hier stellt sich wohlgemerkt nicht die
Frage nach dem Rechtschutzbedürfnis, dieses ist
sicher gegeben. Es stellt sich die Frage, ob jemand
der die im Falle des Unterleigens anfallenden
Rechtsanwaltsgebühren tragen muss, das Prozesskos-
tenrisiko eingehen würde und ob dies auf den Un-
bemittelten übertragbar ist.

Zu 9. Einführung von Pauschalgebühren für
SGB II- und SGB XII-Träger

Der Vorschlag läuft auf ein Abweichen vom Grund-
satz der allgemeinen Befreiung von , Bund, Ländern
und Kommunen von der Gerichtskostenpflicht hin-
aus, die in § 2 GKG verankert ist. Dem liegt zugrun-
de, dass diese Gebietskörperschaften zugleich Träger
der Gerichtshaltungskosten sind. Die Erfahrung aus
dem Gerichtsalltag zeigt im Übrigen, dass die unter-
schiedlich hohe Pauschalgebühr bei denjenigen
Leistungsträgern, die nicht von der Kostentragungs-
pflicht befreit sind, dies regelmäßig kein wesentli-
ches Argument für eine unstreitige Beilegung dar-
stellt. Aus der Sicht des Gerichts sollte dies für den
Vertreter der an Gesetz und Recht gebundenen Be-
hörde auch kein wesentliches Argument sein.

Zu 10. Reduzierung des Mindeststreitwerts – Einbe-
ziehung von Folgebescheiden

Der Gesetzgeber hat den Mindeststreitwert mit dem
SGGArbGGÄndG vom 26.03.2008 (BGBl. I S. 444)
zur Entlastung der Landessozialgerichte angehoben
und zur Begründung angeführt, dass die Anhebung
der 500-Euro-Grenze im Übrigen in etwa einem an
der Kaufkraftreduzierung orientierten Ausgleich
entspricht (BT-Drs 16/7716). Dies hat zu einem maß-
vollen Ausgleich von Justizgewährleistungsanspruch
und Eindämmung der Prozessflut geführt. Wenn
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man berücksichtigt, dass bei grundsätzlicher Bedeu-
tung der Rechtssache oder bei Abweichen von einer
höchstrichterlichen Entscheidung die Berufung vom
Sozialgericht zugelassen oder auf die Beschwerde
hin vom Landessozialgericht zugelassen werden
kann, so ist dem Justizgewährleistungsanspruch hin-
reichend Rechnung getragen. Dabei ist zusätzlich zu
berücksichtigen, dass zuvor im Verwaltungs- und
Widerspruchsverfahren die Angelegenheit bereits
zweifach überprüft worden ist.

Der Gesetzgeber hat ebenfalls mit dem SGGArbGG
ÄndG die Vorschrift des § 96 Abs. 1 SGG zur Einbe-
ziehung von Bescheiden nach Klageerhebung präzi-
ser gefasst. Zuvor hatte die extensive Auslegung und
analoge Anwendung der Vorschrift durch die Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts zu einer deut-
lich längeren Verfahrensdauer in den Tatsachenin-
stanzen geführt. Diese waren nach dem Amtsermitt-
lungsgrundsatz gehalten, alle Folgebescheide, die
während des erst- und zweitinstanzlichen Verfah-
rens ergangen sind, in vollem Umfang – und nicht
etwa nur auf den strittigen Punkt hin – zu überprü-
fen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, aber
auch im SGB II-Bereich ergehen naturgemäß im
Zeitablauf nicht selten zahlreiche Folgebescheide,
die ganz unterschiedliche Lebenssachverhalte zum
Gegenstand haben (vgl. dazu auch die Gesetzesbe-
gründung zu Art 1 Nr. 16 SGGArbGGÄndG, BT-Drs
16/7717 S. 18). Dies hat vielfach dazu geführt, dass
es für die Kläger erheblich länger gedauert hat, bis
sie eine für sie günstige Entscheidung erstritten
hatten.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts,
wonach eine Begrenzung des Streitstoffes auf ein-
zelne Berechnungselemente des Anspruchs nicht
zulässig ist, hat das Sozialgericht bei Streitigkeiten
um die Höhe der Leistung den Anspruch auch hin-
sichtlich unstreitiger Berechnungselemente zu über-
prüfen. Würde der streitbefangene Zeitraum durch
die Einbeziehung von Folgebescheiden ausgeweitet,
so hätte dies zeitaufwendige, aber nach dem Amts-
ermittlungsgrundsatz unerlässliche weitere Ermitt-
lungen zur Folge. Schon nach gegenwärtiger Rechts-
lage sind die Verfahren nach dem SGB II selbst dann
mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand bei den
erstinstanzlichen Gerichten verbunden, wenn der
streitbefangene Zeitraum lediglich wenige Monate
umfasst.

Der Vorschlag, dem Sozialgericht Entscheidungs-
freiheit hinsichtlich der Einbeziehung von Folgebe-
scheiden einzuräumen, würde mit dem Amtsermitt-
lungsgrundsatz kollidieren. Außerdem wäre es zu-
nächst weder für den Betroffenen noch für den Leis-
tungsträger absehbar, ob gegen einen Bescheid frist-
gemäß Widerspruch einzulegen und das Wider-
spruchsverfahren durchzuführen ist, oder nicht. Es
würde in das Belieben des erstinstanzlichen Gerichts
gestellt, die Berufung „zulässig zu machen“ oder
nicht. Die Entscheidung darüber wäre nicht justizia-
bel. Schon nach derzeitiger Rechtslage hat das Sozi-
algericht im übrigen die Möglichkeit, gemäß § 113
SGG auf Antrag hin oder von Amts wegen anhängige
Streitsachen zur gemeinsamen Verhandlung und
Entscheidung zu verbinden, wenn die geltend ge-
machten Ansprüche in Zusammenhang stehen.

Zu 11. Präklusionsklauseln

Der Deutsche Richterbund hat die Regelungen in
seinen Stellungnahmen zum 4. SGB-IV-ÄndG, 11/11
und 26/11 – www.drb.de) begrüßt. Eine Evaluierung
zu den im Entschließungsantrag genannten Regelun-
gen wäre auch aus unserer Sicht durchaus von Inte-
resse. Bisher lässt sich dazu keine belastbare Aussa-
ge machen, da keine statistischen Angaben vorlie-
gen.

Zu 12. Aufschiebende Wirkung von Widersprüchen
und Klage im Bereich des SGB II

Der Vorschlag wird abgelehnt. Die Regelung zum
Entfallen der aufschiebenden Wirkung in § 39 SGB II
entspricht weitestgehend den Bestimmungen zum
Entfallen der aufschiebenden Wirkung in Angele-
genheiten der Bundesagentur für Arbeit (§§ 86a 2 Nr.
2 SGG, 336a Nr. 4 SGB III) und im sozialen Entschä-
digungsrecht sowie in Angelegenheiten des Sozial-
versicherungsrechts (§ 86a Abs. 2 Nr. 3 SGG). Es ist
nicht ersichtlich, warum im Bereich des SGB II et-
was anderes gelten soll, zumal auch hier Betroffene
die Möglichkeit haben, beim Sozialgericht gemäß §
86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung zu beantragen. Darüber
wird sodann im einstweiligen Rechtschutz entschie-
den.

Zu 13. Rechtsfolgenbelehrungen

Dem Vorschlag stimmen wir uneingeschränkt zu.
Aus Gründen der Dokumentation sind schriftliche
Rechtsfolgenbelehrungen zu begrüßen. Sie erleich-
tern eine ggf. nachfolgende gerichtliche Überprüfung
und tragen somit zur Verfahrensbeschleunigung bei.

Zu 14. Verkürzung der 4-Jahresfrist nach § 44 SGB
X durch § 40 Abs. 1 SGB II

Der Ausschluss der 4-Jahresfrist hat im Bereich der
Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit eine
lange Tradition. Dies war bereits im Arbeitsförde-
rungsgesetz so geregelt und ist nun in der Vorschrif-
ten der §§ 330, 331 SGB III enthalten. Der Deutsche
Richterbund hat in seiner Stellungnahme zum SGB
II/SGB XII-ÄndG insoweit keine grundlegenden
Bedenken geäußert, da die betreffenden Leistungen
der aktuellen Bedarfsdeckung dienen. Er hat weiter
ausgeführt, im Hinblick auf übliche Ansparzeiten für
größere Anschaffungen aus der Regelleistung könne
indes auch an eine Verkürzung der Frist auf zwei
Jahren gedacht werden (Stellungnahme 46/10 –
www.drb.de). Jedenfalls muss für den Regelungsbe-
reich des SGB XII gleiches gelten.

Zu 15. Wunsch- und Wahlrecht

Zu diesem sozialpolitischen Vorschlag, der das ge-
richtliche Verfahren nicht tangiert, nimmt der BDS
nicht Stellung

Zu 16. Einrichtung von Ombudsstellen

Dieser Vorschlag tangiert das sozialgerichtliche Ver-
fahren nur insoweit, als dass eine Verfahrensverlän-
gerung zu befürchten ist, wenn zusätzlich zum Ver-
waltungs- und Widerspruchsverfahren sowie zum
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gerichtlichen Verfahren in zwei Tatsacheninstanzen
mit der Möglichkeit der Mediation ein weiteres zu-
sätzliches Verfahren eingeführt würde.

Zu den weiteren Vorschlägen Nr. 17- 18 der Druck-
sache 17/7032 und den Vorschlägen der Drucksache

17/9070 nimmt der BDS nicht Stellung, da diese rein
sozialpolitischer Natur sind und keine erkennbaren
Auswirkungen auf das sozialgerichtliche Verfahren
haben.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)900
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.

I. Vorbemerkung

AWO-Einrichtungen arbeiten in verschiedenen Zu-
sammenhängen intensiv gerade mit den Menschen,
auf die die beiden vorliegenden Anträge abzielen.
Die Arbeiterwohlfahrt verfügt beispielsweise über
umfangreiche Erfahrungen in der Sozialberatung
sowie als Träger vieler Beschäftigungsinitiativen und
-hilfen. Ziel der zahlreichen ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der AWO ist es, gemeinsam mit den Betroffenen
Teilhabe zu organisieren und bei der Bewältigung
ihres Lebensalltags zu helfen.

Von zentraler Bedeutung sind ortsnahe Hilfs- und
Unterstützungsangebote, die den spezifischen Be-
dürfnissen der Betroffenen gerecht werden – ganz
gleich ob diese arbeitslos sind, sozialrechtliche Bera-
tung brauchen, Gesundheitsvorsorge nachfragen
oder Unterstützung im Bereich der Pflege benötigen.
Dabei ist wichtig, dass all diese Angebote denjeni-
gen, die sie brauchen, nicht aufgezwängt werden.
Die Erfahrungen der AWO-Einrichtungen unterstrei-
chen, dass erfolgreiche Unterstützungsangebote MIT
den Betroffenen zusammen erarbeitet und durchge-
führt werden. Eine Drohkulisse ist meistens wenig
hilfreich, oft sogar schädlich.

II. Gesamtbewertung

Vor diesem Hintergrund unterstützt die Arbeiter-
wohlfahrt die in beiden Anträgen zum Ausdruck
kommende Intention, die Position der Nutzerinnen
und Nutzer sozialer Leistungen auszubauen. Auch

die AWO sieht Handlungsbedarf bei der Feststel-
lung, Bewilligung und Erbringung sozialer Dienst-
leistungen und im Hinblick auf die Verfahrens-,
Leistungs- sowie Partizipationsrechte der Leistungs-
bezieherinnen und Leistungsbezieher über alle Sozi-
algesetzbücher hinweg.

Das SGB II verdeutlicht dies in besonderer Weise. Es
formuliert den Anspruch auf aktive Teilhabe. Men-
schen sollen „aktiviert“ werden, eigeninitiativ nach
eine Beschäftigung zu suchen und eigeninitiativ zu
handeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass im
Grunde jeder Job zumutbar ist. Zum anderen soll
eine dauernde staatliche Transferleistung durch
konsequentes Fördern und Fordern verhindert wer-
den. Bei normwidrigem Verhalten drohen jedoch
erhebliche Einschnitte. Das Erleben derartiger Ein-
schnitte führt dazu, dass die Kommunikation zwi-
schen den anspruchsberechtigten Personen und den
Sozialleistungsträgern häufig vor allem durch das
Antragsverfahren, das Wahren von Formen und das
Einhalten von Fristen gekennzeichnet ist und nicht
durch ein gemeinsames Erarbeiten eines Weges aus
einer häufig problembehafteten Lebenswelt.

Die AWO ist überzeugt, dass den Menschen mehr
Selbstverantwortung zugetraut werden kann und
muss – auch und gerade in der Zusammenarbeit mit
den Leistungsträgern. Dem Anspruch nach ist die
Eingliederungsvereinbarung, die der SGB-II-
Leistungsempfänger mit der Fachkraft im Jobcenter
schließt, Ausdruck einer neuen Form der Zusam-
menarbeit. Das Instrument symbolisiert eine Ver-
handlung auf Augenhöhe statt einer einseitigen
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Bevormundung durch die staatliche Stelle. Dass dies
in der Praxis zu oft nicht gelingt, zeigen wissen-
schaftliche Untersuchungen (z.B. Schütz u.a. 2011).

Gerade solche Ansätze, die Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf befähigen, sich selbst auf Augenhöhe zu
beteiligen, sind aus Sicht der AWO konsequent wei-
terzuverfolgen – immer unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass die Gruppe derjenigen, die soziale
Leistungen beziehen, sehr heterogen ist. Manche
brauchen sehr viel Hilfe, haben große qualifikatori-
sche Defizite und verfügen über geringe materielle
und familiäre Ressourcen. Insgesamt ist ein breites
Vorgehen nötig und wichtig, für das insbesondere
der Antrag „Soziale Bürgerrechte garantieren“ ein
sehr hilfreicher Ausgangspunkt sein kann, der aus
Sicht der AWO überdies hilft, Streitigkeiten präven-
tiv vorzubeugen. Unterstützungs- und Beratungsan-
gebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege kön-
nen in häufigen Streits und bei erheblich gestörter
Kommunikation zwischen Fachkräften und Nutze-
rinnen und Nutzern sozialer Leistungen nur Scha-
densbegrenzung leisten. Erleichterte Zugänge zu
Sozialleistungen, eine andere Form der Beratung, die
unterstützt wird durch eine Stärkung der Verfah-
rensposition der Leistungsberechtigten, können hier
helfen.

Es geht aber aus Sicht der AWO auch darum, eine
Kultur zu schaffen, die anerkennt, dass Krisen des
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und gestiegene
Anforderungen an die Qualifikationen es für Men-
schen mit geringer Qualifikation erheblich schwieri-
ger machen, durch eigene Erwerbsarbeit ein aus-
kömmliches Einkommen zu erzielen. Obwohl diese
Probleme institutionell angelegt sind, werden die
Ursachen für eine Notlage häufig ausschließlich auf
individueller Ebene verortet. Bestimmte soziokultu-
relle Orientierungsmuster (z.B. „Leistungsgesell-
schaft“) tragen dazu bei, dass sich Menschen in
Notlagen minderwertig und unterlegen fühlen. Sie
schämen sich, staatliche Unterstützungsangebote
wahrzunehmen. Ausdruck dessen ist auch die hohe
Zahl an Personen, die die ihnen zustehenden Leis-
tungen nicht in Anspruch nehmen. Der Vorschlag,
den Beratungsanspruch gegenüber den Leistungsträ-
gern zu stärken und vorhandene Beratungsstruktu-
ren weiterzuentwickeln ist auch vor diesem Hinter-
grund ausdrücklich zu begrüßen.

Den Sonderregelungen für unter 25-Jährige im SGB II
steht die AWO – wie alle Spitzenverbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege – grundsätzlich kritisch gegen-
über. Uneingeschränkt teilt die AWO insbesondere
die im Antrag „Hartz-IV-Sonderreglungen für unter-
25-Jährige abschaffen“ geäußerte Kritik an der schär-
feren Sanktionierung erwerbsfähiger Leistungsbe-
rechtigter, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. Die AWO fordert auch für die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen eine andere Beratung
und strategischere Eingliederung, mit Rechten und
Pflichten auf beiden Seiten.

III. Zu den Anträgen im Einzelnen

1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Soziale Bürgerrechte garantieren -

Rechtspositionen der Nutzerinnen und Nutzer
sozialer Leistungen stärken

1.1 Stärkung des Beratungsanspruchs gegenüber
den Leistungsträgern

Die Initiative, den Beratungsanspruch der Leistungs-
berechtigten gegenüber den Sozialleistungsträgern
zu stärken, wird von der AWO ausdrücklich begrüßt.
Eine Steigerung der Beratungsqualität kann erreicht
werden, wenn die trägerübergreifenden Strukturen
ausgebaut werden und in ein neutrales und unab-
hängiges Fall- bzw. Assistenzmanagement investiert
wird. Ebenso wichtig ist es, die Qualität der Bera-
tung bei den Leistungsträgern selbst zu steigern.
Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Ausstat-
tung mit Personal. Sinnvoll wäre es in diesem Zu-
sammenhang auch, wenn die Leistungsträger gezielt
Fachkräfte für Beratung einstellen würden.

Eine Alternative dazu sieht die AWO in der Förde-
rung autonomer Beratungsstellen Dritter, die mög-
lichst in räumlicher Nähe zu Jobcentern umfangrei-
che Beratungsangebote leisten können. Die Träger
der freien Wohlfahrtspflege mit ihrem umfassenden
Know-How und den vielseitigen Angebotsstrukturen
im sozialen Bereich wären dabei ideale Partner.

1.2 Erleichterung des Zugangs zu Sozialleistun-
gen

Der Forderung, den Zugang zu Sozialleistungen zu
erleichtern, indem Leichte Sprache als eine eigen-
ständige Sprache anerkannt wird, schließt sich die
AWO an. Leichte Sprache leistet einen entscheiden-
den Beitrag dafür, dass alle Menschen die gleichen
Chancen haben, am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Die Arbeiterwohlfahrt kann auf sehr positi-
ve Erfahrungen zurückgreifen. Das AWO-Überset-
zungsbüro für Leichte Sprache, in dem Texte und
Informationen übersetzt und von Menschen mit
Lernschwierigkeiten auf Lesbarkeit und Versteh-
barkeit geprüft werden, wird sehr häufig angefragt.

Menschen mit Behinderungen, aber auch Migrantin-
nen und Migranten mit noch geringen Deutsch-
kenntnissen profitieren in hohem Maße von solchen
Angeboten. Sie werden in die Lage versetzt, sich
eigenständig besser für die eigenen Belange einzu-
setzen. Hierdurch kann die Lebensqualität der Be-
troffenen nachhaltig verbessert werden.

1.3 Rechtsanspruch auf Aufstellung und Anpas-
sung eines Hilfeplans

Dem Ziel einer koordinierten Hilfeplanung kann die
AWO grundsätzlich zustimmen. Zutreffend ist, dass
bislang keine einheitliche Verständigung auf eine
koordinierte, sozialgesetzbuch-übergreifende Auf-
stellung und Anpassung eines Hilfeplans besteht.
Das Wirrwarr aus verschiedenartigen Regelungen in
den einzelnen Gesetzbüchern ist im Antrag „Soziale
Bürgerrechte garantieren“ zutreffend beschrieben.
Damit wird ein Problem aufgezeigt, das die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt vor
dem Hintergrund ihrer täglichen Arbeit vor Ort als
gravierend bewerten. Oftmals übernehmen es die
Beratungsstellen der AWO, die einzelnen Maßnah-
men zu „übersetzen“ und zu bündeln. Das kann
jedoch ein abgestimmtes Maßnahmenpaket und eine
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koordinierte Hilfeplanung nicht ersetzen. Ein
Rechtsanspruch der Leistungsberechtigten auf Auf-
stellung und Anpassung eines Hilfeplans erscheint
folglich sinnvoll und richtig.

1.7 Erhalt der Sozialgerichtsbarkeit als eigener
Gerichtszweig

Die Sozialgerichtsbarkeit sollte nach Auffassung der
AWO als eigenständiger Gerichtszweig erhalten
bleiben. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch im
Grundgesetz wieder (Art. 95 Abs. 1 GG). Überlegun-
gen zur Zusammenlegung von Verwaltungs- und
Sozialgerichtsbarkeit fanden sich zuletzt im Be-
schluss der 82. Justizministerkonferenz vom 09.
November 2011 wieder. Vielfach wird die Forderung
nach einer Zusammenlegung der Sozial- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit mit fiskalischen Erwägun-
gen begründet.

Die AWO unterstützt das Anliegen des Antrags, weil
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger nicht Vor-
rang vor Einsparzielen haben dürfen. Die Nutzerin-
nen und Nutzer sozialer Leistungen profitieren von
den Besonderheiten der Sozialgerichtsbarkeit, wie
z.B. von der Kostenfreiheit des Verfahrens vor den
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, der hohen fach-
lichen Kompetenz der Richterinnen und Richter und
der Besetzung der Kammern mit sachverständigen
ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. Durch
eine Änderung der vorhandenen Strukturen besteht
die Gefahr, dass es zu längeren Verfahren kommt
und somit der Zugang zum Recht erschwert wird.
Länderöffnungsklauseln, die Ländern Zusammenle-
gungen von Gerichten erlauben, bergen ein hohes
Risiko, dass dies zu einem Verlust der bundesein-
heitlichen Rechtsprechung in der Sozialgerichtsbar-
keit führt. Leitragende einer Zusammenlegung von
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit wären auch
hier die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger.

1.8 Gerichtskosten, Beratungs- und Prozesskos-
tenhilfe

An der Kostenfreiheit des Verfahrens vor den Ge-
richten der Sozialgerichtsbarkeit für Versicherte,
Leistungsempfänger, behinderte Menschen oder
deren Sonderrechtsnachfolger sollte uneinge-
schränkt festgehalten werden, da dieser Personen-
kreis in aller Regel nicht über die finanziellen Mittel
verfügt, um einen Gerichtskostenvorschuss zu ent-
richten. Überzeugend erscheint insoweit auch die im
Antrag „Soziale Bürgerrechte garantieren“ zitierte
Umfrage, nach der die Gebührenfreiheit nur einen
der Einflussfaktoren auf das Klageverhalten und die
Anzahl der Verfahrenseingänge darstellt.

Aufgrund der Berichte der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus ihrer täglichen Beratungspraxis kann
die AWO bestätigen, welche wichtige Bedeutung der
Beratungshilfe für den außergerichtlichen Bereich
und der Prozesskostenhilfe für den prozessualen
Bereich zukommen, um Zugang zum Recht zu er-
möglichen, wenn die persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Rechtsuchenden dies andern-
falls nicht gestatten würden. Beide Instrumentarien
normieren den Gedanken der Waffengleichheit im
außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren.
Gesetzesinitiativen, die eine höhere Kostenbeteili-

gung an der Beratungshilfe und den Prozesskosten
für den anspruchsberechtigten Personenkreis for-
dern (siehe z.B. aktuell den Referentenentwurf des
BMJ eines Gesetzes zur Änderung des Prozesskos-
tenhilfe- und Beratungshilferechts) steht die AWO
kritisch gegenüber. Es besteht die Gefahr, dass vor
dem Hintergrund des Ziels, die leichtfertige Inan-
spruchnahme der Prozesskosten- und Beratungshilfe
einzuschränken, der Zugang zum Recht sozial-
schwächerer Bürgerinnen und Bürger beschnitten
wird.

1.12 Aufschiebende Wirkung von Widersprüchen
und Anfechtungsklagen

Der Forderung nach einer Rücknahme der sofortigen
Vollziehbarkeit in § 39 SGB II ist zuzustimmen.
Grundsätzlich haben Widersprüche und Anfech-
tungsklagen im Sozial- und Verwaltungsrecht eine
aufschiebende Wirkung – mit der Folge, dass der
Bescheid nicht vollzogen werden kann. Pfändungen
oder Zwangsvollstreckungen sind im Falle eines
Widerspruchs z.B. nicht zulässig. Von diesem
Grundsatz wird im SGB II eine Ausnahme gemacht.
Hier gilt auch im Widerspruchsfall sofortige Voll-
ziehbarkeit.

Für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher hat
die Regelung zur Folge, dass sie im Falle eines Wi-
derspruchs gegen einen Bescheid beim Sozialleis-
tungsträger entweder beantragen müssen, die sofor-
tige Vollziehung ganz oder teilweise auszusetzen
oder sofort auf ein einstweiliges Rechtsschutzverfah-
ren vor den Sozialgerichten nach § 86b Abs. 1 Nr. 1
SGG verwiesen sind. Dies kann – wie zu Recht kriti-
siert – zu einer verstärkten Inanspruchnahme von
einstweiligen Rechtsschutzverfahren und somit in
der Folge zu einer vermehrten Belastung der Sozial-
gerichte führen.

1.13 Belehrung über die Rechtsfolgen

Die Arbeiterwohlfahrt unterstützt die Forderung,
schriftliche Rechtsfolgenbelehrungen vorzuschrei-
ben. In ihrer Stellungnahme zum Regelbedarfsermitt-
lungsgesetz (vgl. Ausschuss-Drs.17(11)309) hat die
AWO bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie es
ablehnt, bereits die Kenntnis der Rechtsfolgen aus-
reichen zu lassen, um eine Sanktion zu verhängen.
Denn offen bleibt, wie man diese Kenntnis nachwei-
sen möchte. Der im Antrag „Soziale Bürgerrechte
garantieren“ formulierten Argumentation, nach der
die aktuelle Regelung zur Belehrung über die Rechts-
folgen der Rechtsprechung wiederspricht, folgt die
AWO ohne Einschränkungen.

1.14 Rücknahme und Nachzahlungspflicht

Der Vorschlag, die Rücknahme- und Nachzahlungs-
pflicht des SGB-II-Leistungsträgers analog zu § 44
SGB X wieder auf vier Jahre zu verlängern, ist zu
begrüßen. Die Verkürzung der Nachzahlungspflicht
im SGB II auf einen Zeitraum von nur einem Jahr
führt zu einer deutlichen Schlechterstellung von
Grundsicherungsbezieherinnen und -beziehern ge-
genüber anderen Sozialleistungsberechtigten. Nicht
nachvollziehbar ist diese Benachteiligung sowohl
vor dem Hintergrund der hohen Fehlerquote von
Bescheiden im SGB II als auch vor der existenzsi-
chernden Bedeutung der Leistungen.
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1.15 Wunsch- und Wahlrecht

Eine Stärkung der Position des Arbeitsuchenden im
Eingliederungsprozess, in dem ihm ein Wunsch-
und Wahlrecht, um zwischen mehreren angemesse-
nen Maßnahmen wählen zu können, eingeräumt
wird, ist sinnvoll und notwendig. Zwar sieht bereits
§ 33 Satz 2 SGB I als allgemeiner vor die Klammer
gezogener Grundsatz vor, dass den Wünschen des
Berechtigten oder Verpflichteten über alle Sozialge-
setzbücher hinweg entsprochen werden muss, so-
weit sie angemessen sind. Dieser Grundsatz kommt
nach Ansicht der AWO in der Praxis zu wenig zum
Tragen.

Die AWO macht sich für eine Form der Leistungs-
gewährung stark, bei der Eigenverantwortung geför-
dert und zugestanden wird. Dazu gehört, dass Men-
schen, die Leistungen beziehen, nicht einfach als
passive Leistungsempfänger verstanden werden,
sondern gemeinsam mit ihrem Ansprechpartner
beim Leistungsträger den Prozess zur Überwindung
ihrer Probleme gestalten. Es ist daher sinnvoll, das
Wunsch- und Wahlrecht als Leistungsgrundsatz
auch im SGB II zu verankern, damit der Wille der
Leistungsberechtigten auch bei der Vermittlung von
Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration geachtet
wird und diese bei der Auswahl von Angeboten
verbindlich beteiligt werden. Denkbar in Bezug auf
die praktische Ausgestaltung des Wunsch- und
Wahlrechts im SGB II ist, dass die Entscheidung
über das „ob“ einer Maßnahme beim Grundsiche-
rungsträger verbleibt, der Leistungsberechtigte je-
doch bei der Frage des „wie“ und des „wo“ beteiligt
wird.

1.16 Unabhängige Ombudsstellen

Die AWO unterstützt die Forderung nach Einrich-
tung unabhängiger Ombudsstellen, die als neutrale
Anlaufstellen vor Ort zur Verfügung stehen und bei
Konflikten vermitteln. Die unzureichende personelle
Ausstattung in den Jobcentern führt häufig nicht nur
für die Sachbearbeiter selbst zu einer enormen Belas-
tung, sondern wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ
auf die Leistungsberechtigten aus. Häufig kommt es
zu zeitlichen Verzögerungen bei der Antragstellung
und
-bearbeitung. Die Kommunikation mit persönlichen
Ansprechpartnern wird durch auf Effizienz ausge-
richtete Kundenkommunikationssysteme (telefoni-
sche Servicecenter) zusätzlich erschwert. Hier gehen
nach Berichten von AWO-Einrichtungen teilweise
Meldungen und Hinweise verloren.

Die Einrichtung regionaler Ombudsstellen nach dem
Vorbild des § 116 Abs. 2 SGB XII könnte Abhilfe
schaffen, indem Bezieherinnen und Bezieher von
Leistungen vor Ort zusätzliche Beratung und Aufklä-
rung erhalten. Gleichzeitig könnte die Beratung
präventiv zur Vermeidung von Widerspruchsverfah-
ren und Klagen beitragen. Die Ombudsstellen selbst
könnten ihre Neutralität wahren, indem sie nicht
nur Leistungsberechtigte beraten, sondern im Be-
darfsfall auch dem Jobcenter eine Änderung des
Bescheids empfehlen. Gewahrt werden könnte die
Unabhängigkeit auch über eine paritätische Beset-
zung, mit je einem Vertreter der Agentur für Arbeit
und der Kommune sowie einem sachkundigen Drit-

ten, idealerweise aus dem Bereich der Wohlfahrts-
verbände, die einen engen Kontakt zu den Betroffe-
nen haben. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang
auch auf gute bestehende Verfahren: Das Jobcenter
Duisburg hat sein Beratungsangebot schon im Jahr
2007 um eine unabhängige Ombudsstelle erweitert
und berichtet über eine höhere Akzeptanz durch die
Leistungsberechtigten, wenn ihnen die Hintergründe
der Entscheidung oder beispielsweise der Bewilli-
gungsbescheid noch einmal erläutert werden. Dies
gelingt, weil der Ombudsmann als neutraler Dritter
auftritt. Er kann durch Gespräche zum Teil auch
Sachverhalte zu Tage fördern, die vorher gar nicht
bekannt waren. Das Jobcenter berichtet zudem, dass
die beiden Ombudsmänner früh besondere Problem-
felder erkennen, die dann systematisch angegangen
werden können.

1.17 Sanktionsmoratorium

Die Gesetzgebung geht im Zusammenhang mit den
Sanktionen von einem sehr einfachen Reiz-
Reaktions-Schema aus: wenn Arbeitsuchende sich
normwidrig verhalten, werden sie sanktioniert, was
wiederum eine Verhaltensänderung im positiven
Sinne, also eine künftige Pflichterfüllung, auslösen
soll. Die Erfahrungen unserer Einrichtungen wei-
chen von diesem Schema zum Teil dramatisch ab.

Ein grundlegendes Problem liegt darin, dass die
Kompetenzen der Leistungsberechtigten in vielen
Fällen eben nicht ausreichen, um die Anforderun-
gen, die an sie gestellt werden, richtig einschätzen
zu können. Das gilt oft auch für Sanktionen, deren
Ursachen, wie bereits erwähnt, häufig auf der Bezie-
hungsebene zwischen Betroffenem und Fachkraft
vermutet werden – mit negativen Konsequenzen für
den weiteren Beratungs- und Vermittlungsprozess.
Denn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die in
Richtung einer Kooperation auf Augenhöhe geht, ist
häufig kaum noch möglich. Dabei ist überdies in
Betracht zu ziehen, dass die Gruppe, die stark von
Sanktionen betroffen ist, vor allem jene Personen
umfasst, die in vielerlei Hinsicht bereits stark be-
nachteiligt sind (siehe Ames 2009). Das alles spricht
für die im vorliegenden Antrag geforderte Flexibili-
sierung der Sanktionsregeln, die nicht automatisch
und ohne Sachverhaltsklärung MIT dem Betroffe-
nen, greifen. Vor allem sollten einmal verhängte
Sanktionen dann beendet werden können, wenn das
Verhalten geändert wurde.

Die AWO ist insgesamt skeptisch im Hinblick auf
positive Wirkungen von Sanktionen, die bislang
auch nicht systematisch nachgewiesen werden
konnten. Durchaus offen liegen dagegen die schädi-
genden Wirkungen auf die Lebenslagen der Betroffe-
nen und die negativen Folgen, die dies mit sich
bringt. Solche Folgen können beispielsweise erheb-
liche Einschränkungen des Aktionsradius (etwa
durch den Verlust des Telefonanschlusses oder feh-
lende Mittel zum Erwerb von Fahrscheinen für den
ÖPNV), Probleme bei der Versorgung mit Energie,
mangelhafte Ernährung, fehlendes Geld für Medika-
mente und letztlich sozialer Rückzug sein.

Die ständigen Sanktionsdrohungen stehen einem
Beratungs- und Vermittlungsprozess, der auf Gegen-
seitigkeit beruht und in dem beide Seiten Rechten
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und Pflichten haben, stark entgegen. Klar ist: Die
Drohkulisse, die mit dem Sanktionssystem aufgebaut
ist, führt zu Ohnmachtsgefühlen und Angst. Ames
schreibt: „[Sanktionen] machen die Menschen will-
fährig, nicht aktiv und handlungsfähig.“ (Ames
2009: 170). Die AWO spricht sich dafür aus, die
Sanktionen generell auf ihre positiven Wirkungen
hin zu überprüfen.

Im Hinblick darauf, dass das BVerfG sich zur Verfas-
sungsmäßigkeit von Sanktionen bisher nicht geäu-
ßert hat und das BSG nicht von einer Unvereinbar-
keit mit dem Grundgesetz ausgeht, ist die AWO aber
skeptisch bezüglich eines sofortigen Sanktionsmora-
toriums.

2. Antrag der Fraktion DIE LINKE: Hartz-IV-
Sonderregelungen für unter 25-Jährige abschaf-
fen

2.1 Bedarfsgemeinschaft

Die Ausweitung der Bedarfsgemeinschaft auf unver-
heiratete, erwerbsfähige Kinder unter 25 Jahren in §
7 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ist abzulehnen. Bereits in der
BAGFW-Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten
Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch (BT-Drs. 16/99) haben die Wohlfahrts-
verbände klargestellt, dass diese Regelung nicht im
Einklang mit geltendem Unterhaltsrecht steht. Die
Eltern haben keine Einwirkungsmöglichkeiten auf
das Erwerbsverhalten ihrer volljährigen Kinder. Sie
werden mit einer Regelung, die über die Einstands-
vermutung des § 9 Abs. 5 SGB II hinausgeht, über-
fordert, ohne in irgendeiner Weise die Bedürftigkeit
oder Erwerbstätigkeit ihrer Kinder beeinflussen zu
können. Sie müssen überdies damit rechnen, dass
etwaige Sanktionen sich faktisch auch auf sie aus-
wirken und sie somit quasi in „Sippenhaft“ für ein
normwidriges Verhalten ihrer Kinder genommen
werden. Eine derart weitgehende Einstandsregelung
ist abzulehnen.

Ebenso deutlich lehnt die AWO die Ausweitung der
Bedarfsgemeinschaft auf (nicht)eheliche Stiefeltern-
verhältnisse in § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II ab. Mit der
Regelung wird die Neubildung von Familienstruktu-
ren verhindert. Partnerschaften werden u.U. deshalb
nicht eingegangen, weil hieran die Einstandspflicht
für die Kinder der neuen Partnerinnen oder des
Partners geknüpft wird.

2.2 Das Sanktionssystem für junge Erwachsene
unter 25 Jahren

Das Sanktionssystem für junge Erwachsene unter 25
Jahren im SGB II bedarf auch nach Ansicht der AWO
dringend einer Überarbeitung. Bei Unter-25-Jährigen
wird bei der ersten gravierenden Pflichtverletzung,
z.B. im Falle einer Weigerung zur Teilnahme an
einer Maßnahme, der gesamte Regelbedarf gestri-
chen. Bei wiederholter Pflichtverletzung innerhalb
eines Jahres fallen auch die Kosten der Unterkunft
weg. Das besonders harte Sanktionssystem stellt aus
Sicht des Gesetzgebers die andere Seite einer beson-
ders intensiven Förderung für diese Personengruppe
dar. Ziel ist es, eine dauerhafte Abhängigkeit von
staatlichen Transferleistungen früh zu verhindern.
Auch hier gilt: Positive Wirkungen sind äußerst
fraglich. Wenn, dann gibt es allenfalls Hinweise auf

Übergänge in instabile und atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse; negative Wirkungen sind dagegen
in mehreren Studien dokumentiert (z.B. Ames 2009,
Götz u.a. 2010).

Die Belastungen im Falle einer Sanktion sind äußerst
hoch – und erstrecken sich auf die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft. Das sind Familien, die letztlich weni-
ger Geld zur Verfügung haben. Jugendliche und
junge Erwachsene werden nicht selten in Notlagen
gedrängt, die im schlimmsten Fall zum Verlust der
Wohnung führen können. Dass ihnen auf Antrag
ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistun-
gen, wie z. B. Lebensmittelgutscheine oder Kleidung,
erbracht werden können, wenn das Arbeitslosengeld
II um mehr als 30% abgesenkt wird, ist nach den
Erfahrungen unserer Träger vielen Betroffenen gar
nicht bekannt. Zudem werden diese als demütigend
und brandmarkend empfunden. Die betroffenen
jungen Menschen werden durch die scharfen Sank-
tionen in die Isolation gedrängt und nicht selten
auch in Peer-Groups, die einen negativen Einfluss
auf den weiteren Lebensweg haben.

Zudem gilt auch hier: Die AWO-Beratungsstellen
berichten, dass sehr viele sanktionierte Unter-25-
Jährige nur sehr diffuse Kenntnisse über die Gründe
und Rechtmäßigkeit der gegen sie verhängten Sank-
tionen haben. Das hat etwas mit der erwähnten
strukturellen Benachteiligung und der geringen
Ausstattung mit qualifikatorischen und familiären
Ressourcen zu tun, wird aber verstärkt durch die
Tatsache, dass vielfach das Geld an den Haushalts-
vorstand gezahlt wird. Das bewirkt, dass die Jugend-
lichen in diesen Fällen nur indirekte Auswirkungen
verspüren, weil die negativen Auswirkungen auf die
Familie verteilt werden. Hinzu kommt, dass die
Sanktionen erst mit Verzögerung wirken (oft erst
zwei Monate nach dem normwidrigen Verhalten),
was eine Verhaltensänderung, die durch die Sankti-
on erreicht werden soll, erschwert.

Entsprechend dem Vorschlag der Gemeinsamen
Kommission von Justizministerkonferenz und Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz (vgl. Bericht der
Gemeinsamen Kommission der Justizministerkonfe-
renz sowie der ASMK zur Erarbeitung von Ände-
rungsvorschlägen auf dem Gebiet des Sozialrechts,
Stand: 27.10.2010), der bedauerlicherweise keinen
Eingang in das Gesetzgebungsverfahren zum Regel-
bedarfermittlungsgesetz gefunden hat, spricht sich
die AWO dafür aus, die besonderen Sanktionsrege-
lungen für junge Erwachsene unter 25 Jahren in §
31a Abs. 2 SGB II zu streichen.

2.3 Genehmigungsvorbehalt bei Wohnungsauszug

Der Kritik am Genehmigungsvorbehalt bei Woh-
nungsauszug stimmt die AWO grundsätzlich zu. Die
Handlungsfreiheit der Unter-25-Jährigen wird mas-
siv eingeschränkt. Darüber hinaus bestehen erhebli-
che verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich des
Eingriffs in die Verselbständigungsprozesse junger
Erwachsener. Gemeinsam mit den anderen Verbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege fordert die AWO
deshalb, sicherzustellen, dass Entscheidungen über
einen Auszug aus der elterlichen Wohnung nicht
nach rein fiskalischen Kriterien erfolgen. Sie schlägt
vor, in § 22 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 und 3 SGB II jeweils
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das Wort „schwerwiegenden/er“ zu streichen (siehe
BAGFW-Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten
Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch, BT-Drs. 16/99).

2.4 Junge Menschen in Ausbildung

Der Forderung nach einem Ausbau des Ausbil-
dungsförderungssystems stimmt die AWO zu. Die
Kritik an den bestehenden Regelungen im SGB II
kann jedoch nicht uneingeschränkt geteilt werden.
Zwar besteht für Auszubildende und BAföG-
Empfänger gemäß § 7 Abs. 5 SGB II ein grundsätzli-
cher Ausschluss von den Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende. In § 27 SGB II wird
jedoch normiert, in welchen Fällen sie ergänzende
Leistungen der Grundsicherung erhalten können.
Für den Monat der Aufnahme einer Ausbildung
können Leistungen entsprechend § 24 Abs. 4 SGB II
als Darlehen erbracht werden.

Sinnvoller als eine Änderung der bestehenden Rege-
lungen im SGB II für junge Menschen in Ausbildung
erscheint deshalb eine bedarfssichernde Ausgestal-
tung der Ausbildungsförderungsleistungen. Die Er-
fahrung zeigt, dass die Bearbeitungszeit für Anträge
auf Ausbildungsförderung häufig bis zu drei Monate
oder länger betragen kann. Eine der Hauptursachen
hierfür liegt vermutlich darin, dass eine zentrale
Anlaufstelle fehlt, in der sich junge Menschen be-
hördenunabhängig beraten lassen können. Gefordert
sind daher eine bessere Kooperation und Koordina-
tion zwischen den einzelnen Trägern sowie eine
Bündelung der Informationen über die vorhandenen
Angebote. Bis zu einer Entscheidung des vorrangig
zuständigen Leistungsträgers, sollte der Träger der
Grundsicherung im Bedarfsfall nach § 24 Abs. 4 SGB

II in Vorleistung treten, damit Zeiten der Bearbei-
tungsdauer finanziell überbrückt werden können.

2.5 Leistungsberechtigte in Schulen

Die Absicht, ausdrücklich klarzustellen dass Schüle-
rinnen und Schüler von der Erwerbsobliegenheit im
SGB II freigestellt sind, wird von der AWO prinzipi-
ell unterstützt. Allerdings liegen dem AWO-
Bundesverband keine Fälle vor, in denen Schülerin-
nen und Schüler aufgefordert wurden, sich beim
Jobcenter zu melden. Nach dem Jugendschutzgesetz
unterliegen Kinder und Jugendliche grundsätzlich
der Schulpflicht. Nach Beendigung der Schulpflicht,
die in den einzelnen Ländern neun oder zehn Jahre
beträgt, unterliegen sie bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres teils noch der Berufsschulpflicht. Inso-
fern ist davon auszugehen, dass der Besuch einer
allgemeinbildenden Schule, einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme und das Absolvieren der
Erstausbildung regelmäßig als wichtige Gründe im
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB II anerkannt wer-
den, die der Ausübung einer Arbeit entgegenstehen.

Literatur:
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von Sanktionen nach § 31. Düsseldorf.
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Unter dem Existenzminimum. IAB-Kurzbericht
10/2010), Nürnberg.

Schütz, Holger/Kupka, Peter/Koch, Susanne/
Kaltenborn, Bruno (2011): Eingliederungsvereinba-
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)903
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 16. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Staatssekretär a. D. Gerald Weiß, Berlin

Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversiche-
rungswahlen arbeitet an seinem Schlussbericht zu
den Sozialwahlen 2011. Ein wichtiger Bestandteil
dieses Berichtes wird ein Katalog von die Vorschlä-
gen zur Weiterentwicklung der Sozialen Selbstver-
waltung und des Sozialwahlrechtes sein. Die Bera-
tungen sind noch nicht abgeschlossen, aber man
kann jetzt schon sagen, dass viele Überlegungen der
Antragsteller berücksichtigt werden.

Friedenswahlen/echte Wahlen

Die Friedenswahlen sollten abgeschafft werden. Sie
haben ein Legitimationsdefizit und sind der Kern-
punkt der Kritik an den Sozialwahlen. Wir werden
ein alternatives Modell vorschlagen, das zu einer
deutlichen Ausweitung echter Wahlen führen dürfte.
Die Skepsis der Antragsteller gegenüber der Frie-
denswahl teile ich ausdrücklich.

Transparenz erhöhen

Im Vergleich zu den Sozialwahlen 2005 hat sich die
Transparenz der Kandidatinnen und Kandidaten, die
bei urwählenden Versicherungsträgern antraten,
deutlich verbessert. Ein Grund hierfür liegt im Um-
denken der Akteure und der verbesserten Nutzung
des Internets. Dennoch erreichten den Bundeswahl-
beauftragten viele Zuschriften und Mails, in denen
sich Wählerinnen und Wähler beklagten, sie könn-
ten sich von den Kandidatinnen und Kandidaten
kein Bild machen und es falle ihnen schwer, die
Unterschiede zwischen den kandidierenden Listen
zu erkennen. Deshalb wird der Schlussbericht die

Einführung verpflichtender Transparenzregeln für
Kandidatinnen und Kandidaten sowie für die Vor-
schlagslisten vorschlagen.

Selbstverständlich benötigen wir auch verpflichten-
de Transparenzregeln für die gewählten Selbstver-
waltungen. Künftig muss es möglich sein, dass man
die Mitglieder der Selbstverwaltungen mit Bild,
Angaben zur Person und der Erreichbarkeit im In-
ternet findet. Bei vielen Versicherungsträgern ist es
heute üblich, dass die Selbstverwaltung „underco-
ver“ arbeitet. Diese Introvertiertheit muss beendet
werden. Die Versicherten und ihre Arbeitgeber müs-
sen sich über ihre Selbstverwalter und die Arbeit der
Selbstverwaltungen online informieren können.

Zumindest die Selbstverwaltungen der großen Versi-
cherungsträger sollten die Möglichkeiten des web-tv
nutzen. Dies könnte damit beginnen, dass die eine
oder andere interessante Sitzung der Selbstverwal-
tung live übertragen wird. Dies würde den Versi-
cherten die Möglichkeit geben, sich einen lebhaften
Eindruck von denjenigen Personen zu verschaffen,
die in den betreffenden Gremien ihre Interessen
vertreten.

Kontroll- und Gestaltungsaufgaben

In der Tendenz hat der Gesetzgeber die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Selbstverwaltungen immer
stärker eingeschränkt. Diese Tendenz sollte umge-
kehrt werden. Der Schlussbericht wird hierfür Vor-
schläge unterbreiten. Damit die Selbstverwalter ihre
Kontroll- und Gestaltungsaufgaben besser wahrneh-
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men können, müssen sie gut geschult sein. Deshalb
muss für eine angemessen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der Selbstverwalter gesorgt werden. In die-
sem Zusammenhang sollte auch über Freistellungen
abhängig beschäftigter Selbstverwalter gesprochen
werden. Wie Betriebsräte, sollten die Selbstverwal-
tungen die Möglichkeit der professionellen Beratung
erhalten. Dies würde ihre Kontroll- und Gestal-
tungsmöglichkeiten deutlich erhöhen.

Frauenanteil

Generell sind die Frauen in den Vertreterversamm-
lungen, den Verwaltungsräten und den ehrenamtli-
chen Vorständen unterrepräsentiert. Wobei dies von
Versicherungsträger zu Versicherungsträger wech-
selt. Der Frauenanteil auf der Seite der Arbeitgeber
beträgt über alle Versicherungszweige hinweg etwa
11 %. Auf der Seite der Versicherten liegt der Anteil
bei etwa 22 %.

Im Prinzip gilt (mit zwei Ausnahmen): Dort wo Ur-
wahlen stattgefunden haben, ist der Frauenanteil an
den Gewählten merklich höher:

Versicherungsträger mit
Urwahlen

Frauenanteil an den
Gewählten

Deutsche Rentenversiche-
rung Bund

40,0 %

BARMER GEK 36,7 %

Techniker Krankenkasse 53,3 %

DAK 33,3 %

KKH-Allianz 26,7 %

hkk-Erste Gesundheit 16,6 %

BKK Ernst&Young 40,0 %

HypoVereinsbank BKK 25,0 %

Landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft Mittel-
und Ostdeutschland*

33,3 %

Berufsgenossenschaft Holz
und Metall

10,0 %

* Die Urwahl hat in der Gruppe der Selbstständigen
ohne fremde Arbeitskräfte stattgefunden.

Ein Mehr an Urwahlen dürfte damit auch zu einem
Anstieg des Frauenanteils führen.

Es liegt nahe eine Quotenregelung zu erwägen. Al-
lerdings scheinen die verfassungsrechtlichen Hür-
den ausgesprochen hoch zu sein. Deshalb wäre es
sinnvoll, wenn der Deutsche Bundestag den verfas-
sungsrechtlichen Spielraum für eine Quotenregelung
überprüfen ließe.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)894
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 11. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Martin Kerwat, Berlin

Der Bitte der Vorsitzenden des Ausschusses folgend
nehme ich als Einzelsachverständiger zu Punkt 5 des
Antrages der Drucksache 17/7032 Stellung:

Grundsätzlich sind die Forderungen des Antrages zu
befürworten, unabhängig davon, ob man die Analyse
der Problemstellung ebenfalls als zutreffend erach-
tet.

Festzustellen bleibt, dass der Gestaltungsrahmen der
Selbstverwaltung bezüglich der Durchführungsver-
antwortung in den vergangenen Jahren eher zurück-
gedrängt wurde. Diese Entwicklung ist für die Ak-
zeptanz der Selbstverwaltung nicht förderlich. Hier
sollte gegengesteuert werden.

Eine entsprechende Maßnahme könnten die im An-
trag genannten Veränderungen bei den Sozialversi-

cherungswahlen sein. Hier hat das in der Begrün-
dung genannte Gutachten zur „Geschichte und Mo-
dernisierung der Sozialversicherungswahlen“ eine
Reihe von Hinweisen gegeben, die sich im Antrag
wiederfinden. Eine Umsetzung, die die Anwendung
der Regelungen zu der im Jahr 2017 stattfindenden
nächsten Sozialwahl zulässt, wäre wünschenswert.

Darüber hinaus bleibt jedoch zu bemerken, dass
allein die lediglich „technischen“ Änderungen im
Wahlverfahren nicht zu einer spürbaren Erhöhung
der Akzeptanz der Selbstverwaltung führen werden.

Eine Erweiterung der Entscheidungskompetenzen
der Selbstverwaltung sollte einhergehen.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)902
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Michael Schweiger, Nürnberg

Zusammenfassung

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition
der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Leistungen
stärken):

1. Beratungspflicht: Die nach § 14 SGB I bestehen-
de Beratungspflicht der Leistungsträger ist aus-
reichend. Ein neutrales und trägerunabhängiges
„Case Management“ würde der Intention dieser
Vorschrift nicht gerecht werden und birgt die
Gefahr der Fehlberatung und der daraus folgen-
den Amtshaftungsansprüche sowie sozialrecht-
lichen Herstellungsansprüche.

2. Barrierefreier Zugang: Im Hinblick auf die über
§ 17 Abs. 2 SGB I hinausgehende Forderung, für
Menschen mit Lernschwierigkeiten eine soge-
nannte „leichte Sprache“ zu verwenden, hat die
BA bereits Vorkehrungen getroffen.

3. Koordinierte Hilfeplanung: Gerade im Rechts-
kreis SGB II wurde bei mehrfach benachteiligten
Jugendlichen im Projekt „Arbeitsbündnis Jugend
und Beruf“ die Notwendigkeit der rechtskreis-
übergreifenden Zusammenarbeit bei der berufli-
chen und sozialen Integration junger Menschen
bestätigt. Zunächst sollten die Möglichkeiten ei-
ner engeren rechtskreisübergreifenden Koopera-
tion genutzt werden, um auch zukünftig der
Zielsetzung der jeweiligen sozialrechtlichen Re-
gelung entsprechen zu können. Ferner gewähr-
leistet der Prozess des „4-Phasen-Modells“ die

Partizipation des Kunden in allen Phasen der In-
tegrationsarbeit.

4. Verbandsklagerecht: Die Einführung eines Ver-
bandsklagerechts ist zumindest im Rechtskreis
SGB II nicht erforderlich. Das SGB II enthält
keine allgemeinen Schutzvorschriften für die
Allgemeinheit oder besondere Personengrup-
pen, sondern subjektive Rechte und Pflichten,
welche die betroffenen Leistungsberechtigten
selbst mittels Widerspruch oder durch eine An-
fechtungs- oder Leistungsklage verfolgen kön-
nen.

5. Selbstverwaltung: Für die Frage der Selbstver-
waltung wird keine eigene Wertung abgegeben.
Dies bleibt den Mitgliedern der Selbstverwal-
tungsorgane vorbehalten.

6. Sozialmedizinisches Gutachten: Es bedarf kei-
nes Wahlrechts eines Gutachters. Bereits jetzt
findet eine übergreifende Zusammenarbeit aller
Gutachter der Sozialleistungsträger statt, u. a.
um Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden.
Ferner erfolgt insbesondere durch die Fach-
dienste der BA eine spezialisierte Begutachtung,
die sich an den BA-spezifischen Aufgaben aus-
richtet (z. B. gesundheitliche Einschränkungen
im Bezug auf Arbeitsangebote).

7. Eigenständiger Gerichtszweig: Die Differenzie-
rung der Gerichtsbarkeiten in eine Verwaltungs-
und in eine Sozialgerichtsbarkeit hat sich be-
währt, so dass letztere als eigener Gerichtszweig
beibehalten werden sollte.
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8. Gerichtskosten, Beratungs- und Prozesskosten-
hilfe: Grundsätzlich sollte erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten weiterhin Beratungs- und
Prozesskostenhilfe zur Verfügung stehen und
die sozialgerichtliche Inanspruchnahme kosten-
frei möglich sein.

9. Einführung von Pauschalgebühren für SGB II-
und SGB XII-Träger: Die Einführung von Pau-
schalgebühren ist abzulehnen. Die Erhebung
von Pauschalgebühren würde lediglich zu einer
Kostenverlagerung zwischen unterschiedlichen
öffentlichen Haushalten führen, ohne dass dies
die Anzahl der sozialgerichtlichen Verfahren in
nennenswertem Umfang beeinflussen würde.

10. Mindeststreitwerte für Berufung und Beschwer-
de im einstweiligen Rechtsschutz: Die Jobcenter
haben oftmals ein Interesse daran, sozialgericht-
liche Entscheidungen der ersten Instanz, die sie
als unrichtig einschätzen, durch (zumindest) die
zweite Instanz überprüfen zu lassen.

11. Präklusionsregelung und Fiktion einer Klage-
rücknahme: Die Beibehaltung der bisherigen Re-
gelung trägt zur Prozessökonomie und schnellen
Entscheidungsfindung bei.

12. Aufschiebende Wirkung von Widersprüchen:
Die in § 39 SGB II getroffene Regelung ist sach-
gerecht, da insoweit eine effektive Umsetzung
des Grundsatzes des „Förderns und Forderns“
erreicht werden kann.

13. Belehrung über die Rechtsfolgen: Die schriftli-
che Rechtsfolgenbelehrung ist grundsätzlich er-
forderlich. Von der zugelassenen Ausnahme,
wonach die Kenntnis der Rechtsfolgenbelehrung
genügt, hat die BA keinen Gebrauch gemacht.
Alle bereit gestellten Vorlagen (z. B. Eingliede-
rungsvereinbarung, Vermittlungsvorschlag) se-
hen die schriftliche Rechtsfolgenbelehrung vor.
Eine Rechtsänderung ist hiernach nicht erforder-
lich.

14. Rücknahme- und Nachzahlungspflicht: Die
Jahresfrist für Überprüfungsanträge nach § 40
Abs. 1 S. 2 SGB II i. V. m. § 44 SGB X sollte bei-
behalten werden. Sie hat zu einer gesetzgebe-
risch gewünschten Entlastung der Jobcenter ge-
führt. Sie schafft einen hinreichenden Ausgleich
zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an
Rechtssicherheit und dem Interesse des Einzel-
nen an materieller Gerechtigkeit. Sie beugt Mit-
nahmeeffekten vor und gewährleistet gleichzei-
tig das Gegenwärtigkeitsprinzip zur Sicherstel-
lung aktueller Bedarfslagen.

15. Wunsch- und Wahlrecht: Ein Wahlrecht zwi-
schen angemessenen Maßnahmen besteht be-
reits. Seit 01.01.2003 wurde dieses im Rahmen
des Bildungsgutscheines bei der Förderung der
beruflichen Weiterbildung eingeführt. Seit
01.04.2012 besteht ferner die Möglichkeit, bei
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung einen Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein auszuhändigen (§ 45 SGB III ggf.
i. V. m. § 16 Abs. 1 SGB II).

16. Unabhängige Ombudsstellen: Nach § 14 SGB I
gehört es zum Kerngeschäft der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in den Grundsicherungs-
stellen, die Arbeitsuchenden über ihre Rechte
und Pflichten umfassend zu beraten. Das Ver-
fahren mit Ombudsfrauen/-männern eignet sich
nur für sehr spezielle Fallgestaltungen. Im Re-
gelfall handelt es sich im SGB II jedoch um ge-
bundene Entscheidungen, die keine Auslegung
oder andere Entscheidungsalternative zulassen.

17. Sanktionsmoratorium: Die Sanktionsvorschrif-
ten sind ausreichend flexibel. Weitere Öffnun-
gen würden einer einheitlichen Rechtsanwen-
dung zuwider laufen.

18. Sanktionen bei Personen unter 25 Jahren: Die
Entscheidung für unterschiedliche Sanktionsin-
strumentarien ist eine politische. Gegen eine
einheitliche Sanktionierung bei allen Leistungs-
berechtigten – lebensaltersunabhängig – wäre al-
lerdings nichts einzuwenden.

Zusammenfassung

Antrag der Fraktion DIE LINKE (Hartz IV-Sonder-
regelung für unter 25-Jährige abschaffen):

1. Einbeziehung junger Menschen in die Bedarfs-
gemeinschaft: Da junge Erwachsene, die noch
im Haushalt ihrer Eltern leben, nicht die Gene-
ralkosten des Haushalts tragen, ist ihre zum
01.07.2006 erfolgte Einbeziehung in die Be-
darfsgemeinschaft der Eltern nicht zu beanstan-
den.

2. Sanktionssystem für junge Erwachsene unter 25
Jahren: Die Entscheidung für unterschiedliche
Sanktionsinstrumentarien ist eine politische.
Gegen eine einheitliche Sanktionierung bei allen
Leistungsberechtigten – lebensaltersunabhängig
– wäre allerdings nichts einzuwenden.

3. Genehmigungsvorbehalt bei Wohnungsauszug:
Es ist nicht ersichtlich, dass diese Regelung
nicht sachgerecht wäre.

4. Junge Menschen in Ausbildung: Es bedarf keiner
Änderung der bestehenden Vorschriften der
Ausbildungsförderung vor dem Hintergrund der
Sicherung des Existenzminimums für junge Er-
wachsene in Ausbildung. Ggf. bestehende Be-
darfslücken in der Ausbildungsförderung kön-
nen über die Leistungen für Auszubildende
nach § 27 SGB II geschlossen werden.

5. Leistungsberechtigte in Schulen: Bei Schülerin-
nen und Schülern besteht in der Praxis faktisch
keine „Erwerbssucheobliegenheit“. Diese Perso-
nengruppe ist in den Fachlichen Hinweisen der
BA zu § 10 SGB II – diese binden die gemein-
samen Einrichtungen – von dieser Pflicht aus-
genommen. Dem Abschluss der Schule und ei-
ner anschließenden Berufsausbildung mit Blick
auf das Ziel einer nachhaltigen, bedarfsdecken-
den Integration kommt damit hohe Bedeutung
zu.

6. Die Frage einer Kostenbeteiligung des Bundes
stellt sich in dieser Form nicht, da der Geneh-
migungsvorbehalt Bestand haben sollte.
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Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Sozia-
le Bürgerrechte garantieren – Rechtsposition der
Nutzerinnen und Nutzer sozialer Leistungen stär-
ken)

Beschlussantrag zu I.

Die Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungshandelns hat
für die BA einen sehr hohen Stellenwert. Sie stattet
die gemeinsamen Einrichtungen daher mit einer
Vielzahl von Hilfsmitteln aus, die es diesen ermögli-
chen, sich mit ihren Entscheidungen stets im Rah-
men des geltenden Rechts zu bewegen. Die rechtli-
che Qualität der Entscheidungen der gemeinsamen
Einrichtungen wird im Übrigen von der BA in ihrem
eigenen Zuständigkeitsbereich in vielfältiger Weise
nachgehalten.

Die Erfolgsquote der Klagen lag im Jahr 2010 ledig-
lich bei 45,4%, im Jahr 2011 bei 44,1%. Bei der im
Antrag genannten Erfolgsquote – 54,6% – handelt es
sich um diejenige aus der Sicht der gemeinsamen
Einrichtungen.

Zur Anzahl der Fälle mit vollständiger Aufhebung
der Leistungen infolge einer Sanktion liegen keine
aktuellen Zahlen vor. Nach früheren Erkenntnissen
ist aber nur ein sehr geringer Teil der Leistungsbe-
rechtigten von einer solchen Aufhebung betroffen. In
diesen Fällen ist das Existenzminimum aber gleich-
wohl gewährleistet (vgl. hierzu unter II. 17).

Beschlussantrag zu II.

1. Beratungspflicht

Die nach § 14 SGB I bestehende Beratungspflicht der
Leistungsträger ist ausreichend. Ein neutrales und
trägerunabhängiges „Case Management“ würde der
Intention dieser Vorschrift nicht gerecht werden
und birgt die Gefahr der Fehlberatung und der da-
raus folgenden sozialrechtlichen Herstellungsan-
sprüche.

Nach § 14 SGB I ist der Adressat der Beratungs-
pflicht der Sozialleistungsträger, demgegenüber die
Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu
erfüllen sind. Die Beratung nach § 14 SGB I betrifft
alle Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetz-
buch und wendet sich an den einzelnen Sozial-
Ieistungsberechtigten. Insoweit trifft den zuständi-
gen Sozialleistungsträger eine umfassende Bera-
tungspflicht, da er die Entscheidung über den Leis-
tungsanspruch zu treffen hat. Eine Einschränkung
auf die Benennung zuständiger Träger, wie sie in §
15 Abs. 2 SGB I im Hinblick auf die Auskunft vorge-
nommen wird, besteht hierbei gerade nicht. Wendet
sich der Ratsuchende an einen nach § 14 SGB I nicht
zuständigen Leistungsträger, so muss dieser ihn
gemäß § 16 Abs. 2 SGB I weiterleiten, denn der An-
trag auf Beratung ist ein Antrag auf eine Sozialleis-
tung.

Bei der Verletzung von Beratungsansprüchen tritt
ggf. der vor dem Sozialgericht geltend zu machende
Herstellungsanspruch selbstständig neben die An-
sprüche aus Amtspflichtverletzung nach § 839 BGB.
Durch die Rechtsprechung zum sozialrechtlichen
Herstellungsanspruch hat sich der Umfang der Bera-
tungspflicht nach § 14 SGB I im Lauf der Jahre er-

heblich erweitert. Durch eine trägerunabhängige
Beratungsstelle würde sich naturgemäß die Gefahr
einer Fehlberatung und damit die Gefahr der Ver-
wirklichung des Herstellungsanspruchs erhöhen.

Als Konsequenz wäre eine gesetzliche Regelung
denkbar, die den trägerunabhängigen Beratungsstel-
len eine Beratungspflicht einräumt, die für diese
weniger verpflichtend ist als die Beratungspflicht
nach § 14 SGB I. Dies würde aber für den Antragstel-
ler bzw. Leistungsberechtigten kaum von Vorteil
sein, da er vornehmlich Interesse an der Verwirkli-
chung eines Sozialleistungsanspruchs hat. Zudem
kommt bei antragsgebundenen Leistungen wie den
Leistungen nach dem SGB II dem Tag der rechtli-
chen Antragstellung eine große Bedeutung zu. Somit
müsste gewährleistet werden, dass die Beratung
unabhängig davon, ob sie vom zuständigen Leis-
tungsträger oder einer unabhängigen Beratungsstelle
durchgeführt wird, als Antrag auf eine Sozialleistung
gewertet wird. Die Vorschrift des § 16 Abs. 1 SGB I
müsste entsprechend modifiziert werden.

Um dem Anspruch des Sozialleistungsberechtigten
auf Beratung gerecht zu werden, qualifiziert die BA
im Übrigen im Rahmen des Projektes „Beratungs-
konzeption SGB II“ Integrationsfachkräfte im Hin-
blick auf Beratungsmethoden. Dadurch wird die
zielorientierte Strukturierung von Kundengesprä-
chen, die systematische Identifikation von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten und die Beratung von Leis-
tungsberechtigten in schwierigen Lebenslagen unter-
stützt. Das Konzept ist wissenschaftlich fundiert: Es
ist in enger Kooperation mit der Hochschule der BA
entwickelt worden und wird aktuell durch das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Rah-
men einer Pilotphase evaluiert. Nach der Erpro-
bungsphase ab dem 2. Quartal 2012 wird die Quali-
tät der Beratung auf der Grundlage dieses Konzeptes
kontinuierlich weiter verbessert werden. Die verbes-
serte Beratung wird zu einer weiter verbesserten
Identifikation von Ressourcen der Kundinnen und
Kunden führen und kommt damit der Integration
zugute.

2. Barrierefreier Zugang

Die BA nimmt die Pflicht zur Herstellung der
Barrierefreiheit und das Verbot der Benachteiligung
Behinderter sehr ernst und setzt diese um. So wer-
den alle Produkte der BA barrierefrei gestaltet. Um
Sprachbarrieren abzubauen, werden die jeweiligen
Merkblätter in vielen Sprachen vorgehalten. Soweit
es notwendig ist, werden bei persönlichen Vorspra-
chen Dolmetscher hinzugezogen. Für hörbehinderte
Kunden wird die Möglichkeit geschaffen, sich mit
Gebärdensprache zu verständigen (§ 17 Abs. 2 SGB
I).

Auch im Hinblick auf die über § 17 Abs. 2 SGB I
hinausgehende Forderung, für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten eine sogenannte „leichte Sprache“
zu verwenden, hat die BA bereits Vorkehrungen
getroffen. Im Sinne der Kundenorientierung versucht
die BA, eine einfache und unmissverständliche
Sprache zu nutzen, um die rechtlich abstrakten Re-
gelungen und die damit verbundenen Verfahrens-
weisen für die Bürgerinnen und Bürger nachvoll-
ziehbar darzustellen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeiter werden hierbei durch den sog. Sprachleitfa-
den der BA unterstützt.

Auch im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende besteht aufgrund der komplexen Rechts-
grundlagen ein Konflikt zwischen bürgerfreundli-
cher Formulierung und rechtlichen Erfordernissen,
der einen erhöhten Beratungsbedarf auslöst.

Für den Hauptantrag auf Arbeitslosengeld II stehen
ausführliche Ausfüllhinweise sowohl in Papierform
als auch in elektronischer Form zur Verfügung. Die
Anleitung ist einfach und kundenfreundlich gestal-
tet und bietet außerdem weitergehende Informatio-
nen zur Beantragung von Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts. Einfache und häufig aufkom-
mende Fragen im Zusammenhang mit dem Prozess
der Antragstellung können direkt mit der Ausfüllan-
leitung ohne gesonderte Vorsprache geklärt werden.
Darüber hinaus wird auch der Hauptantrag selbst
derzeit auf mögliche Verbesserungen in Bezug auf
die Kundenfreundlichkeit überprüft.

Das Erfordernis einer bürgernahen Sprache wird
auch bei der Erstellung der Merkblätter berücksich-
tigt.

Bereits bürgerfreundlicher gestaltet – die Umsetzung
in der IT ist in Angriff genommen – wurden die
wichtigsten Bescheide, unter anderem die Bewilli-
gungs- und Ablehnungsbescheide auf Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts. Bei der Überarbei-
tung wurden Vertreterinnen und Vertreter aus Bera-
tungsstellen für Arbeitslose sowie Leistungsbeziehe-
rinnen und Leistungsbezieher beteiligt.

Darüber hinaus hat die BA die gemeinsamen Ein-
richtungen im Jahr 2010 angewiesen, ein besonderes
Beratungsangebot für Bescheide, die einen besonde-
ren Beratungsbedarf auslösen, zur Verfügung zu
stellen. Es ist möglich, dass eine Bescheiderklärerin
oder ein Bescheiderklärer eingerichtet wird oder
dass jede Sachbearbeiterin bzw. jeder Sachbearbeiter
unmittelbar ihren/seinen Kundinnen und Kunden
die Bescheide auf Wunsch umfassend und nachvoll-
ziehbar erläutert. Es fällt dabei in die örtliche Ver-
antwortung, wie das Beratungsangebot sichergestellt
wird.

3. Koordinierte Hilfeplanung

Insbesondere mehrfach benachteiligte Jugendliche
benötigen Unterstützungsleistungen aus mehreren
Rechtskreisen (vor allem durch Jobcenter, Jugendhil-
fe, Berufsberatung). In diesen Fällen ist es sinnvoll
und zielführend, die Hilfeplanung der Jugendhilfe
und die Integrationsplanung der Agentur für Arbeit
bzw. der Jobcenter gut abzustimmen. So wird ver-
mieden, dass der Jugendliche überfordert wird und
Ziele und Maßnahmen sich möglicherweise wider-
sprechen. Zudem können Ressourcen der beteiligten
Institutionen sinnvoll gebündelt werden.

Im Projekt „Arbeitsbündnis Jugend und Beruf“, das
sich mit Kooperationsmöglichkeiten bei der Arbeit
mit benachteiligten Jugendlichen in den drei
Rechtskreisen befasst, wurde die Notwendigkeit der
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit bei der
beruflichen und sozialen Integration junger Men-

schen bestätigt. Unter Beachtung der Vorgaben des
Datenschutzes wird dort empfohlen, integrationsre-
levante Daten und Informationen auszutauschen,
gemeinsame Fallbesprechungen durchzuführen und
die Jugendlichen persönlich an den Ansprechpartner
im anderen Rechtskreis zu übergeben. Dieses Vorge-
hen wird durch gemeinsame Anlaufstellen und in
„Jugendjobcentern“ erheblich erleichtert, bei denen
alle Institutionen unter einem Dach zusammenge-
fasst sind. Ausgehend von den Erfahrungen und
Erkenntnissen aus diesem Projekt wird die BA ihren
Dienststellen empfehlen, die rechtskreisübergreifen-
de Zusammenarbeit und Netzwerkbildung in ihrem
jeweiligen Bereich zu intensivieren. Zunächst soll-
ten solche Möglichkeiten einer engeren rechtskreis-
übergreifenden Kooperation genutzt werden.

In den Agenturen für Arbeit und in den gemeinsa-
men Einrichtungen orientiert sich die Integrations-
arbeit der Fachkräfte mit den Kundinnen und Kun-
den aller Altersgruppen am „4-Phasen-Modell der
Integrationsarbeit“. Demnach wird zunächst ein
Profiling zusammen mit der Kundin bzw. dem Kun-
den durchgeführt, dann werden das Integrationsziel
festgelegt sowie entsprechende Handlungsstrategien
ausgewählt, umgesetzt und nachgehalten. Die Ergeb-
nisse und Vereinbarungen werden in der Eingliede-
rungsvereinbarung festgehalten. Dieser Prozess er-
folgt gemeinsam mit dem Kunden und ist auf seine
individuellen Bedarfe zugeschnitten. Der Prozess
des „4-Phasen-Modells“ gewährleistet somit die
Partizipation des Kunden in allen Phasen der Integ-
rationsarbeit.

In der Jugendhilfe wird entsprechend der Vorgaben
des § 36 SGB VIII das Hilfeplanverfahren angewen-
det. Auch hier ist die Mitwirkung des Kunden er-
wünscht und erforderlich. Da sich die Zielsetzung
des SGB VIII jedoch vom SGB II unterscheidet, wer-
den dort andere, teilweise auch sehr sensible perso-
nenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Im SGB
VIII sind vielfach Ermessens- und Pflichtleistungen
verankert. Die Inanspruchnahme der Leistungen ist
weitgehend freiwillig. Eine rechtskreisübergreifende
Hilfeplanung muss daher auch unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten eingehend geprüft
werden.

4. Verbandsklagerecht

Als Verbandsklage wird die Klage von Vereinen oder
Verbänden bezeichnet, mit der diese nicht die Ver-
letzung eigener Rechte geltend machen, sondern die
der Allgemeinheit. Das Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen enthält in § 13 des Gesetzes
zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) ein
Verbandsklagerecht, nach dem ein anerkannter Be-
hindertenschutzverband Klage auf Feststellung eines
Verstoßes gegen bestimmte behindertenschutzrecht-
liche Vorschriften nach Maßgabe der Verwaltungsge-
richtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes erhe-
ben kann.

Bereits jetzt ist es aufgrund des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) nach § 23 AGG unter
bestimmten Voraussetzungen möglich, dass ein
Verband Unterstützung eines Leistungsberechtigten
vor Gericht als Beistand leistet. Auch im Rahmen
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der Vertretungsbefugnis für Rechte aus dem Rehabi-
litations- und Teilhabegesetz (§ 63 SGB IX) kann
eine fachgerechte Unterstützung durch einen Ver-
band erfolgen.

Die Einführung eines Verbandsklagerechts wird
zumindest für das SGB II nicht für erforderlich ge-
halten und nicht befürwortet. Es ist nicht erkennbar,
hinsichtlich welcher konkreten Fallgestaltung eine
Lücke mangelnder gerichtlicher Überprüfung vorlie-
gen könnte, die durch ein Verbandsklagerecht ge-
schlossen werden müsste. Das SGB II enthält keine
allgemeinen Schutzvorschriften für die Allgemein-
heit oder besondere Personengruppen, sondern sub-
jektive Rechte und Pflichten, die die betroffenen
Leistungsberechtigten selbst durch eine Gestaltungs-
oder Leistungsklage verfolgen können. Die hohe
Zahl der sozialgerichtlichen Verfahren belegt, dass
das Recht auf Überprüfung der Verwaltungsent-
scheidungen auch wahrgenommen wird und eine
ausreichende gerichtliche Kontrolle der Entschei-
dungen der Jobcenter gegeben ist.

Der Betroffene ist nach dem Sozialgerichtsgesetz
auch keinem finanziellen Risiko ausgesetzt.

5. Selbstverwaltung

Für die Frage der Selbstverwaltung wird keine eige-
ne Wertung abgegeben. Dies bleibt den Mitgliedern
der Selbstverwaltungsorgane vorbehalten.

Die Selbstverwaltungsorgane der BA haben die Ver-
waltung im Bereich der Arbeitslosenversicherung zu
überwachen und in allen aktuellen Fragen des Ar-
beitsmarktes zu beraten (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Sozial-
gesetzbuch Drittes Buch – SGB III); die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende fällt nicht in den Zustän-
digkeitsbereich der Selbstverwaltung der BA (vgl. §
371 Abs. 4 SGB III). Konkretisierungen hierzu finden
sich u. a. in der vom Verwaltungsrat der BA be-
schlossenen und vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) genehmigten Satzung der BA
unter Artikel 4, der die Zustimmungs- und Geneh-
migungsvorbehalte des Verwaltungsrats der BA
auflistet.

Ihre Kontroll- und Beratungsfunktionen richten die
Selbstverwaltungsorgane der BA an den Interessen
der BA-Nutzerinnen und -Nutzer aus. Dies geschieht
beispielhaft durch die Feststellung und die Inkraft-
setzung des Haushalts der BA, wodurch der Verwal-
tungsrat Schwerpunkte setzen und arbeitsmarktpoli-
tische Programme initiieren kann, oder z. B. durch
den Erlass von durch das BMAS zu genehmigenden
Anordnungen, soweit Ermächtigungen hierzu im
Gesetz vorgesehen sind.

Die Nutzerinnen und Nutzer der BA sind in deren
Selbstverwaltungsorganen repräsentiert durch die
Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie durch die Gruppe der Arbeitgeber. Zusätzlich
ist in den Selbstverwaltungsorganen der BA die
Gruppe der öffentlichen Körperschaften vertreten.

Das Berufungsverfahren der Mitglieder der Selbst-
verwaltungsorgane der BA (Berufende Stellen, Beru-
fungsfähigkeit des Mitglieds, vorschlagsberechtigte
Stellen) ist gesetzlich geregelt (§§ 377 bis 379 SGB
III). Eine Friedenswahl findet bei der BA nicht statt.

Die Arbeit der Selbstverwaltungsorgane wird doku-
mentiert und im Geschäftsbericht der BA zusam-
mengefasst und veröffentlicht. Der Geschäftsbericht
ist auch über das Internet einsehbar.

Die vorschlagsberechtigten Stellen für die Mitglieder
der Selbstverwaltungsorgane der BA haben unter
den Voraussetzungen des § 4 des Bundesgremienbe-
setzungsgesetzes für jeden auf sie entfallenden Sitz
jeweils eine Frau und einen Mann vorzuschlagen
(379 Abs. 4 SGB III).

Die berufenden Stellen haben nach § 377 Abs. 2 Satz
2 SGB III das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen und Männern in den Gruppen zu be-
rücksichtigen.

6. Sozialmedizinisches Gutachten

Die Fachdienste arbeiten flächendeckend in allen
Agenturen für Arbeit und können durch die Jobcen-
ter im Rahmen einer eingekauften Serviceleistung im
erforderlichen Umfang beauftragt werden. Sozialme-
dizinische Gutachter stehen allerdings seit Jahren in
nur begrenztem Umfang am Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung und sind insbesondere deshalb eine sehr teure
Ressource. Für eine Mehrfach-Auswahl gibt es daher
weder die notwendige Anzahl erfahrener Gutachter
noch ist dies für die Sozialleistungsträger finanzier-
bar.

Um den Kundinnen und Kunden der BA im Bedarfs-
fall dennoch die Möglichkeit zu bieten von einem
anderen Gutachter als dem organisatorisch vorgese-
henen begutachtet zu werden, hat die BA folgende
Regelung getroffen: Im Hinblick auf die flächende-
ckende Ausstattung der Agenturen für Arbeit mit
Fachdiensten (Ärztlicher und Psychologischer
Dienst) besteht keine Notwendigkeit, für die erfor-
derlichen Feststellungen andere (externe) Gutachter
zu beauftragen. Bei Bedarf sind dem Leistungsbe-
rechtigten Ärzte bzw. Psychologen der Fachdienste
angrenzender Agenturbezirke zu benennen.- Die
gemeinsamen Einrichtungen können diese Dienst-
leistungen bei der BA einkaufen.

Die Regelungen des § 14 Abs. 5 Satz 3 SGB IX wer-
den im Hinblick auf Sozialmedizinische Begutach-
tungen durch die BA bereits umgesetzt, soweit die
Personalressourcen es zulassen und es für die Leis-
tungsträger wirtschaftlich vertretbar erscheint.

Die Begutachtungen eines Leistungsträgers richten
sich naturgemäß an seinen jeweiligen Aufgaben aus.
Sozialmedizinische Begutachtungen durch die Fach-
dienste der BA sollen daher Fragestellungen zu BA-
spezifischen Aufgaben beantworten. Der Eindruck
trägerspezifischer Ergebnisse kann eher aus der Viel-
falt der Aufgaben der Leistungsträger entstehen als
aus der Person des Gutachters heraus. Denn § 96
SGB X legt fest, dass die Untersuchungen nach ein-
heitlichen und vergleichbaren Grundlagen, Maßstä-
ben und Verfahren stattfinden und deren Ergebnisse
auch für andere Sozialleistungsträger verwendbar
sein sollen. Für die Kundinnen und Kunden wird
damit die Belastung von Mehrfachuntersuchungen
vermieden.

Zur Möglichkeit der Auswahl eines Gutachters
durch Kundinnen oder Kunden gibt es bereits eine
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höchstrichterliche Entscheidung des BSG. Hier wird
die Auffassung vertreten, dass nach § 62 SGB I der
zuständige Leistungsträger festlegt, welcher Gutach-
ter die erforderliche Untersuchung durchführt. Ein
Wahlrecht des Kunden besteht im Hinblick auf § 20
Abs.1 Satz 2 SGB X nicht, da der zuständige Leis-
tungsträger die freie Wahl der Erkenntnismittel hat
(vgl. Urteil des BSG vom 17.04.2004, B 1 KR 4/02 Rz
21).

Im Ergebnis ist die Einräumung eines Rechts zur
Auswahl des Gutachters durch die Kundin oder den
Kunden also auf Grund

 der geringen Anzahl von geeigneten Gutachtern
am Arbeitsmarkt,

 der daraus folgenden Zeitverzögerung im Begu-
tachtungsprozess,

 der vermutlich höheren Kosten und

 dem Recht des Leistungsträgers, die freie Wahl
der Erkenntnismittel zu treffen

weiterhin nicht geboten.

7. Eigenständiger Gerichtszweig

Das Anliegen die Sozialgerichtsbarkeit als eigenen
Gerichtszweig beizubehalten ist nachvollziehbar. Die
Differenzierung nach Verwaltungs- und Sozialge-
richtsbarkeit hat sich in Anbetracht der hohen An-
zahl von Streitigkeiten und der Komplexität der
Rechtsmaterie Sozialrecht als sinnvoll erwiesen.

8. Gerichtskosten, Beratungs- und Prozesskostenhil-
fe

Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollten grund-
sätzlich weiterhin Beratungs- und Prozesskostenhilfe
zur Verfügung stehen und die kostenfreie Inan-
spruchnahme der Sozialgerichte möglich sein. Hand-
lungsbedarf besteht angesichts der hohen Anzahl
von Bagatellstreitigkeiten, die erkennbar nur im
anwaltlichen Gebühreninteresse erhoben werden.

Von einer „Bagatellstreitigkeit“ ist auszugehen,
wenn über Rundungsfehler, Festsetzungen veränder-
ter Warmwasserpauschalen oder sonstige Kleinstbet-
räge gestritten wird. Diese „Bagatellstreitigkeiten“
sollten nach Auffassung der BA bei der Kostenent-
scheidung außer Betracht bleiben und die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwaltes als nicht notwendig
angesehen werden.

9. Einführung von Pauschalgebühren für SGB II-
und SGB XII-Träger

Beim SGB II handelt es sich um eine Rechtsmaterie,
die voraussichtlich auch künftig erheblichen Geset-
zesänderungen unterworfen sein wird. Aus diesem
Grund besteht ein erhöhter Bedarf bei der Klärung
von Einzelfragen durch die Rechtsprechung. Die
Einführung einer Pauschgebühr nach § 184 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) nur zu Lasten der SGB II- und
SGB XII-Leistungsträger würde dazu führen, dass die
Leistungsträger bei jeder Klage doppelt zur Kasse
gebeten würden und dies, obwohl sie auf die Erhe-
bung von Klagen keinen Einfluss haben.

Bereits jetzt muss das Jobcenter, soweit es im sozial-
gerichtlichen Verfahren unterliegt, die außergericht-

lichen Kosten (z. B. Anwaltskosten) des Leistungsbe-
rechtigten tragen. Diese Kosten betragen in der Regel
das Mehrfache von Pauschalgebühren, so dass hier
bereits ein ausreichender fiskalischer Anreiz zur
Vermeidung von unnötigen Widerspruchs- und
Klageverfahren besteht. Es ist daher äußerst fraglich,
ob hier durch die Auferlegung weiterer Kosten ein
zusätzlicher Effekt im Sinne eine Reduzierung der
Klageeingänge erzielt werden könnte.

Die BA richtet sich bei der Erstellung ihrer Weisun-
gen und Entscheidungshilfen für die gemeinsamen
Einrichtungen nicht an fiskalischen Gesichtspunk-
ten, sondern am Gesetzeswortlaut und der gefestig-
ten Rechtsprechung, insbesondere des Bundessozi-
algerichts, aus. Die Einführung von Pauschalgebüh-
ren hätte auf die bestehende Verwaltungspraxis der
BA insoweit keinerlei Einfluss.

Die Erhebung von Pauschalgebühren würde ledig-
lich zu einer Kostenumverteilung zwischen unter-
schiedlichen öffentlichen Haushalten führen, ohne
dass dies die Anzahl der sozialgerichtlichen Verfah-
ren in nennenswertem Umfang beeinflussen würde.

10. Mindeststreitwerte für Berufung und Beschwer-
de im einstweiligen Rechtsschutz

Es gibt Gesichtspunkte, die für diesen Antrag spre-
chen. Einerseits würde die Senkung der Berufungs-
grenze auf wieder 500 € zunächst zu einem Anstieg
der Zahl der Berufungen und Beschwerden und
damit verbunden zu einem erhöhten Verwaltungs-
aufwand für Jobcenter und Gerichte führen. Die
Jobcenter haben jedoch andererseits oftmals ein
Interesse daran, Rechtssicherheit zu erlangen und
sozialgerichtliche Entscheidungen der ersten In-
stanz, die sie nicht für zutreffend einschätzt, durch
(zumindest) die zweite Instanz überprüfen zu lassen.

Folgebescheide, die nach Erlass des Ausgangsbe-
scheides oder des Widerspruchsbescheides den
streitgegenständlichen Verwaltungsakt abändern
oder ersetzen, sind bereits nach §§ 86, 96 SGG Ge-
genstand des Widerspruchs- bzw. Klageverfahrens.
Zudem gilt nach der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichtes im sozialgerichtlichen Verfahren ein
weiter Streitgegenstandsbegriff.

11. Präklusionsregelung und Fiktion einer Klage-
rücknahme

Die Beibehaltung der bisherigen Regelung wird be-
fürwortet. Sie trägt zur Prozessökonomie und schnel-
len Entscheidungsfindung bei, die insbesondere im
Bereich der Grundsicherung wegen deren existenz-
sichernden Bedeutung notwendig und gewünscht
ist.

Die Regelung betrifft die Sozialgerichtsbarkeit. Zah-
len über die Entlastungswirkung liegen der BA nicht
vor. Sollten auch der Sozialgerichtsbarkeit solche
Zahlen nicht vorliegen, wäre es sinnvoll, diese zu
erheben.

12. Aufschiebende Wirkung von Widersprüchen

Die Vorschrift des § 39 SGB II bezweckt, dass Ent-
scheidungen im Rahmen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende nicht durch die Erhebung von
Rechtsbehelfen und die Einlegung von Rechtmitteln
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verzögert werden. In den in § 39 SGB II aufgezählten
Fällen haben somit Widerspruch und Anfechtungs-
klage keine aufschiebende Wirkung. Grundsätzlich
kann nur in den Fallgestaltungen, in denen Wider-
spruch und Klage keine aufschiebende Wirkung
entfalten, eine effektive Umsetzung des Grundsatz
des „Förderns und Forderns“, z. B. eine zügige Ein-
gliederung in Arbeit, sichergestellt werden.

Um dem Grundsatz des Förderns und Forderns ef-
fektiv Rechnung zu tragen, sind – wenn die Einglie-
derungsvereinbarung nicht zustande kommt – die
erforderlichen Regelungen mittels Verwaltungsakt
nach § 15 SGB II festzusetzen.

Nach Auffassung des Gesetzgebers (s. Entwurf eines
Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Gesetze - Drucksache 16/1081009 vom
08.11.2008), die geteilt wird, ist allein aufgrund des
Leistungsbezuges ein überwiegendes öffentliches
Interesse an einer sofortigen Vollziehbarkeit gege-
ben. Dies gilt auch, wenn die hilfebedürftige leis-
tungsberechtigte Person ein berechtigtes Interesse an
der Überprüfung des Verwaltungsaktes hat. Dennoch
ist der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person
eine Überprüfung des Verwaltungsaktes nicht ver-
wehrt. Insoweit ist eine Ungleichbehandlung nicht
ersichtlich. Derartige Sachverhalte stellen zudem
nicht den Regelfall im täglichen Verwaltungshan-
deln dar. Eine verstärkte Inanspruchnahme von
einstweiligem Rechtsschutz und damit verbunden
einer zusätzlichen Belastung der Sozialgerichte in
diesen Fällen ist nach Ansicht der BA nicht ersicht-
lich.

Mit der Rechtsänderung zum 01.01.2009 wurde
lediglich klargestellt, dass Widerspruch und Klage
gegen einen Erstattungsbescheid nach § 50 SGB X
aufschiebende Wirkung haben (BT-Drucksache
16/10910). Erstattungsbescheide sind demnach nicht
sofort vollziehbar. Dies war zuvor in der Recht-
sprechung umstritten. Eine Verschärfung ist damit
nicht eingetreten.

Die in § 39 SGB II getroffenen Regelungen sind da-
her sachgerecht.

13. Belehrung über Rechtsfolgen

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 (BGBl. I S.
453) wurde mit Wirkung zum 01.04.2011 geregelt,
dass die Belehrung über die Rechtsfolgen bei Pflicht-
verletzungen und Meldeversäumnissen grundsätz-
lich schriftlich zu erfolgen hat. Von der zulässigen
Ausnahmeregelung, dass auch die Kenntnis der
Rechtsfolgen ausreicht, hat die BA keinen Gebrauch
gemacht. Nach ständiger Rechtsprechung (auch BSG
vom 17.12.2009 - B 4 AS 30/09 R und vom
18.02.2009 B 14 AS 53/08 R) sind die Rechtsfolgen
einer Pflichtverletzung dem Leistungsberechtigten
konkret, verständlich, richtig und vollständig darzu-
legen. Aus diesem Grund hat die BA in allen offiziel-
len Vorlagen (Eingliederungsvereinbarung, Vermitt-
lungsangebot, Maßnahme-Zuweisung u. ä.) die
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung vorgesehen.

14. Rücknahme- und Nachzahlungspflicht

Die Rückgängigmachung der 2011 eingeführten
Überprüfungsfrist von einem Jahr und die Herstel-
lung des früheren Zustandes sind abzulehnen. § 40
Abs. 1 S. 2 SGB II stellt durch die Verkürzung der
Überprüfungsfrist von vier Jahren auf ein Jahr im
Bereich der Massenverwaltung eine sinnvolle Ein-
schränkung der Bestimmung des § 44 SGB X dar.

Die Regelung hat zu einer spürbaren Entlastung in
den Jobcentern auf Erstentscheidungsebene geführt,
wie es nach der Gesetzesbegründung auch vorgese-
hen war. Dies berichtet die Praxis übereinstimmend.
Quantifizierbar ist der Effekt mangels vorliegender
Daten jedoch nicht.

Neben einer Reduzierung des Verwaltungsaufwan-
des auf Erstentscheidungsebene ist auch eine Redu-
zierung bei Widerspruchsverfahren und Sozialge-
richtsverfahren positiv hervorzuheben. Überdies
werden durch die Beschränkung der Überprüfungs-
zeit auf ein Jahr willkürliche Überprüfungsanträge
insbesondere von Rechtsanwälten, welche nach
späterer erfolgreicher Einlegung von Rechtsbehelfen
auch Gebührenansprüche auslösen, eingedämmt.

Arbeitslosengeld II hat eine existenzsichernde Funk-
tion und erfordert besonders schnelle und rechtssi-
chere behördliche Entscheidungen. Deshalb kommt
einer schnellen und rechtssicheren Entscheidung
eine hohe Bedeutung zu. Mit der Regelung in § 40
Abs. 1 S. 2 SGB II i. V. m. § 44 SGB X wird ein Aus-
gleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an
Rechtssicherheit und dem Interesse des Einzelnen
an materieller Gerechtigkeit geschaffen.

15. Wunsch- und Wahlrecht

Schon die Einführung des Bildungsgutscheins zum
01.01.2003 bei der Förderung der beruflichen Wei-
terbildung hat dem Kunden die Möglichkeit eröffnet,
sich den für ihn geeigneten Bildungsträger selbst zu
suchen. Mit der Einführung des Aktivierungs- und
Vermittlungsgutscheins in (§ 16 Abs. 1 i. V. m.) § 45
SGB III im Rahmen der Instrumentenreform 2012
wurde das Wahlrecht des Leistungsberechtigten/
Arbeitsuchenden weiter gestärkt. Die Aushändigung
eines Gutscheins ermöglicht dem Leistungsberech-
tigten/Arbeitsuchenden eine eigenverantwortliche
Auswahl einer geeigneten Maßnahme.

Damit wird dem in § 33 Satz 2 SGB I verankerten
Grundsatz entsprochen, dass bei der Ausgestaltung
von Rechten und Pflichten die Wünsche des Berech-
tigten oder Verpflichteten zu berücksichtigen sind,
soweit diese angemessen erscheinen. Neben den
oben dargestellten Wahlrechten des Leistungsbe-
rechtigten verfolgt auch die Eingliederungsvereinba-
rung als öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß § 15
SGB II dieses Ziel. Ferner nutzen die gemeinsamen
Einrichtungen als Referenzprozess das „4-Phasen-
Modell der Integrationsarbeit“. Demnach werden
zunächst ein Profiling zusammen mit Leistungsbe-
rechtigten durchgeführt, dann das Integrationsziel
festgelegt sowie entsprechende Handlungsstrategien
ausgewählt, umgesetzt und nachgehalten. Die Ergeb-
nisse und Vereinbarungen werden in der Eingliede-
rungsvereinbarung festgehalten. Dieser Prozess er-
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folgt gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten und
ist auf seine individuellen Bedarfe zugeschnitten.

Es gibt keine Norm im SGB II, die hierzu im Gegen-
satz stünde. Da die Nutzung des 4-Phasen-Modells
der Integrationsarbeit und der Abschluss einer ge-
meinsamen Eingliederungsvereinbarung in der oben
dargestellten Form der Regelfall in der Zusammen-
arbeit mit dem Leistungsberechtigen ist, ist der
Grundsatz des § 33 Abs. 2 SGB I beachtet.

16. Unabhängige Ombudsstellen

Nach § 14 SGB I ist es Kernaufgabe der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Grundsicherungsstel-
len, die Arbeitssuchenden über ihre Rechte und
Pflichten umfassend zu beraten.

Das Verfahren mit Ombudsfrauen und -männern
eignet sich lediglich in sehr speziellen Fallgestaltun-
gen, insbesondere dort, wo ein Beurteilungsspiel-
raum gegeben ist und die Entscheidung die Würdi-
gung eines sehr differenzierten Sachverhaltes vo-
raussetzt. In diesen Fällen kann die Rolle einer
Ombudsstelle als Vermittlerin sinnvoll sein. Im
Regelfall handelt es sich im SGB II jedoch um ge-
bundene Entscheidungen, die keine Auslegung und
andere Entscheidungsalternative zulassen.

Die Zwischenschaltung einer Ombudsstelle würde
zu einer Aufblähung und Verlängerung des Verwal-
tungsverfahrens sowie regelmäßig zusätzlichen Kos-
ten führen. Diese Tätigkeit setzt zudem detaillierte
und fundierte Kenntnisse des SGB II voraus,.

Ein Schlichtungsspruch der Ombudsstelle wäre zu-
dem rechtlich nicht verbindlich. Die Prüfung der
Leistungsangelegenheit durch weitere Beteiligte
würde aber Zeit in Anspruch nehmen, innerhalb
derer Widerspruchs- und Klagefristen verstreichen
können. Außerdem würde der Kreis der Personen,
welche auf die sensiblen Daten der Leistungsberech-
tigten zugreifen, erweitert.

Eine Aussage zur Entlastung der Sozialgerichte
durch die Einführung von Ombudsstellen kann sei-
tens der BA mangels belastbarer Erhebungen nicht
getroffen werden.

17. Sanktionsmoratorium

Im Sozialrecht gilt allgemein, dass Antragsteller und
Leistungsberechtigte zur Mitwirkung am Hilfepro-
zess verpflichtet sind. In der Grundsicherung für
Arbeitsuchende wird auch die Selbstverpflichtung
des Leistungsberechtigten betont. Die Mittel für die
Grundsicherung bringt die Allgemeinheit durch
Steuerzahlungen auf. Damit ist im Gegenzug die
Erwartung der Gesellschaft verbunden, dass der
Einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten alles
unternimmt, seinen Lebensunterhalt selbst zu be-
streiten.

Die Minderung des Leistungsanspruchs entspricht
deshalb dem Grundsatz des „Förderns und For-
derns“, wenn Leistungsberechtigte der Aufforderung
des Grundsicherungsträgers, ihren Verpflichtungen
zur Minderung der Hilfebedürftigkeit zu entspre-
chen, nicht nachkommen.

Eine in § 31 SGB II beschriebene Pflichtverletzung
führt kraft Gesetzes zu einer zeitlich begrenzten
Minderung des Leistungsanspruchs, wenn die Leis-
tungsberechtigten für ihr Verhalten keinen wichtigen
Grund haben. Diese Feststellung liegt nicht im Er-
messen des persönlichen Ansprechpartners/Sach-
bearbeiters; dadurch wird sichergestellt, dass die
Sanktionsvorschriften einheitlich angewandt wer-
den. Die Frage des wichtigen Grundes muss stets im
Einzelfall beantwortet werden; dabei ist zwischen
den Interessen des Leistungsberechtigten und der
Allgemeinheit (Steuerzahler) abzuwägen. Durch die
Gewährung von ergänzenden Sachleistungen bei
Minderungen von mehr als 30% des Regelbedarfs
und die Möglichkeiten der Abmilderung im Falle
des vollständigen Wegfalls des Leistungsanspruchs
bzw. durch die Möglichkeit der Verkürzung des
Sanktionszeitraumes bei jungen Menschen ist das
Sanktionssystem nach Auffassung der BA ausrei-
chend flexibel gestaltet; weitere „Lockerungen“
wären einer einheitlichen Rechtsanwendung nicht
förderlich.

Dem Leistungsberechtigten werden aber bei einer
vorübergehenden Notlage alle notwendigen Leistun-
gen zur Sicherung des soziokulturellen Existenzmi-
nimums und Hilfen zur Beendigung seiner Notlage
gewährt. Der sogenannte Grundbedarf ist durch die
Gewährung von ergänzenden Sachleistungen oder
geldwerten Leistungen sicher gestellt (vgl. § 31a Abs.
3 SGB II). Ab einer Minderung von mehr als 30%
des maßgebenden Regelbedarfs werden auf Antrag
ergänzende Sachleistungen zur Deckung des Bedarfs
für Ernährung, für Gesundheitspflege und für Hygie-
ne und Körperpflege gewährt; dies entspricht einem
Anteil von ca. 46% des Regelbedarfs und beträgt
aktuell rund 172 €. Leben minderjährige Kinder im
Haushalt der sanktionierten Person, sind ergänzende
Sachleistungen von Amts wegen zu gewähren. Die
Leistungen werden in Form von Gutscheinen erb-
racht, die bei zahlreichen Partnerstellen – vor allem
Lebensmitteldiscountern – eingelöst werden können.
Durch die ergänzenden Sachleistungen werden so-
mit die existenziellen Bedarfe gesichert, das Fehl-
verhalten bewirkt nur eine Einschränkung der ge-
sellschaftlichen Teilhabe.

18. Sanktionen bei Personen unter 25 Jahren

Die Entscheidung für unterschiedliche Sanktionsin-
strumentarien ist eine politische Entscheidung des
Gesetzgebers. Gegen eine einheitliche Sanktionie-
rung wäre nichts einzuwenden.

Antrag der Fraktion Die Linke (Hartz IV-Sonder-
regelung für unter 25-Jährige abschaffen)

1. Bedarfsgemeinschaft

Die Einbeziehung junger volljähriger Erwachsener
unter 25 Jahren mit dem 1. SGB II- Änderungsgesetz
zum 01.07.2006 begründete der Gesetzgeber damit,
dass volljährige Kinder, die weiterhin im Haushalt
der Eltern leben, nicht die zur Bestreitung der zur
allgemeinen Haushaltsführung gehörenden Aufwen-
dungen (z. B. Versicherungen, Strom, haushaltstech-
nische Geräte) – die „Generalkosten des Haushalts“
– zu tragen haben. Mit der Einbeziehung in die
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Bedarfsgemeinschaft ging eine Reduktion des Regel-
bedarfs von 100% auf 80% einher.

Diese Begründung trägt auch heute noch. Die beste-
hende Regelung sollte daher beibehalten werden.

Die Einbeziehung in die Bedarfsgemeinschaft führt
auch nicht zwangsläufig zur Erweiterung der bürger-
lich-rechtlichen Unterhaltspflichten. Grundsätzlich
besteht zwischen Eltern und Kindern wie auch zwi-
schen sonstigen Verwandten eine lebenslange Un-
terhaltsverpflichtung (§ 1601 BGB). Eltern haben
gegenüber volljährigen Kindern bis zum 21. Lebens-
jahr sogar eine gesteigerte bürgerlich-rechtliche Un-
terhaltpflicht, wenn diese weiterhin im elterlichen
Haushalt leben und sich in der allgemeinen Schul-
ausbildung befinden (§ 1603 Abs. 2 BGB). Auch
dieser Regelung lag die Annahme des Gesetzgebers
zugrunde, dass sich die tatsächliche Lebensstellung
junger Erwachsener ungeachtet der rechtlichen Be-
endigung der elterlichen Sorge nicht wesentlich von
der Lebensstellung minderjähriger Kinder unter-
scheidet. Außerdem haben die jungen Erwachsenen
einen Anspruch auf Unterhalt gegen ihre Eltern bis
zum Abschluss einer Erstausbildung (§ 1610 BGB).

Die Auffassung des Bundessozialgerichts, wonach
der Gesetzgeber bei der Gewährung von Sozialleis-
tungen unabhängig von bestehenden bürgerlich-
rechtlichen Unterhaltspflichten die Annahme der
Hilfebedürftigkeit davon abhängig machen darf, ob
sich für den Einzelnen typisierend aus dem Zusam-
menleben mit anderen Personen Vorteile ergeben,
welche die Gewährung staatlicher Hilfe nicht oder
nur noch in eingeschränktem Umfang gerechtfertigt
erscheinen lassen (BSG, in den Entscheidungsgrün-
den zum Urteil vom 13.11.2008, B 14 AS 2/08 R, Rz.
35), wird geteilt.

Die Altersgrenze geht konform mit den Regelungen
zum Anspruch auf Kindergeld. Diese verstößt auch
nicht gegen Art. 3 GG.

2. Sanktionssystem für junge Erwachsene unter 25
Jahren

Eine sanktionsfreie Mindestsicherung ist nicht er-
strebenswert. Sanktionen sind Teil des Prinzips
„Fördern und Fordern“: Ein Tolerieren schuldhafter
Pflichtverletzungen würde falsche Anreize setzen.

Hinter den unterschiedlichen Sanktionsinstrumenta-
rien steht eine politische Entscheidung des Gesetz-
gebers; die gemeinsamen Einrichtungen sind als
ausführende Behörden an diese Entscheidung ge-
bunden. Gegen eine einheitliche Sanktionierung
wäre allerdings nichts einzuwenden.

3. Genehmigungsvorbehalt bei Wohnungsauszug

Über die Zusicherung der Anerkennung der Bedarfe
für Unterkunft und Heizung für die Zeit nach dem
Umzug entscheidet nach § 22 Abs. 5 SGB II der
kommunale Träger. Es ist nicht ersichtlich, dass
diese Regelung nicht sachgerecht wäre.

4. Junge Menschen in Ausbildung

Das Existenzminium für junge Menschen in Ausbil-
dung ist bereits nach der aktuellen Rechtslage ge-
wahrt. Eine Neuregelung aus Gründen der Sicher-

stellung des Existenzminimums für Auszubildende
ist daher nicht erforderlich.

Gegebenenfalls bestehende Lücken in der Ausbil-
dungsförderung werden über die seit 01.04.2011 in
§ 27 SGB II geregelten Leistungen für Auszubildende
im SGB II gedeckt. Hiernach können von den sonsti-
gen Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossene
Auszubildende insbesondere Leistungen in Höhe
des Mehrbedarfs für Alleinerziehende und einen
Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung erhalten.
Auch auf Anregung der BA wurde mit dem Regelbe-
darfsermittlungsgesetz zudem ein Anspruch auf ein
Darlehen im ersten Ausbildungsmonat neu in das
SGB II aufgenommen, um die bei der Aufnahme
entstehende Zahlungslücke zwischen der letzten
Arbeitslosengeld II-Zahlung und der ersten Zahlung
der Ausbildungsvergütung und/oder Ausbildungs-
förderung zu überbrücken. Die Auszubildenden
müssen das Darlehen zudem erst nach Abschluss der
Ausbildung zurückzahlen, so dass sie sich ohne
finanzielle Sorge um die Rückzahlung dieses Darle-
hens ihrer Ausbildung widmen können.

5. Leistungsberechtigte in Schulen

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte i. S. d. SGB II
sind grundsätzlich verpflichtet, alle zumutbaren
Möglichkeiten zu nutzen, ihren Lebensunterhalt aus
eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten, insbeson-
dere durch den Einsatz der eigenen Arbeitskraft.

Zu der Frage, welche Arbeiten zumutbar sind, sieht
§ 10 SGB II ausdrückliche Regelungen vor. Unter
anderem ist die Aufnahme einer Arbeit dann nicht
zumutbar, wenn ihr ein sog. sonstiger wichtiger
Grund entgegensteht.

In den Fachlichen Hinweisen der BA zu § 10 SGB II
sind Beispiele aufgezählt, wann ein solcher sonstiger
Grund anzunehmen ist. Als wichtiger persönlicher
Grund sind z. B. anzuerkennen:

„der Besuch einer allgemein bildenden Schule und
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, die
Erstausbildung, d. h. wenn der/die Leistungsberech-
tigte nicht über einen Berufsabschluss verfügt, der
nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 2 Jah-
ren festgelegt ist“.

Zu differenzieren ist bei Fällen, in denen keine Voll-
zeitschulpflicht vorliegt:

Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz unterliegen
Kinder und Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
der Vollzeitschulpflicht. Eine Arbeit ist ihnen nur
eingeschränkt zumutbar. Nach Beendigung der
Schulpflicht, die nach den Schulgesetzen der Länder
9 oder 10 Jahre beträgt, unterliegen die Jugendlichen
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres der Berufs-
schulpflicht. Die Berufsschulpflicht ist eine Teil-
schulpflicht, die z. B. den/die Leistungsberechtigten
verpflichtet, einmal in der Woche für sechs Stunden
die Berufsschule zu besuchen. Eine Arbeit ist hier
nur zumutbar, wenn sie der Berufsschulpflicht nicht
entgegensteht. Hier ist je nach Einzelfall zu ent-
scheiden, ob eine Arbeitsaufnahme in Frage kommt.
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Praktisch dürfte dies jedoch nicht relevant sein, da
dem Abschluss der Schule und einer anschließen-
den Berufsausbildung mit Blick auf das Ziel einer
nachhaltigen, bedarfsdeckenden Integration hohe
Bedeutung zukommt.

In einigen Fällen ist es darüber hinaus angezeigt, die
Schülerinnen und Schüler schon während der
Schulzeit (1 bis 2 Jahre vor Schulentlassung) in die
Berufsorientierung und -beratung einzubeziehen.
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Ausbil-
dungsvermittlung (z. B. Zuweisung zur Berufsbera-
tung der AA), um so die Schülerinnen und Schüler
beim nahtlosen Übergang von der Schule in die

Ausbildung zu unterstützen. Denn schließlich benö-
tigen die Bemühungen um einen Ausbildungsplatz
eine gewisse Vorlaufzeit.

In den o. g. Fällen entfällt faktisch die angesproche-
ne „Erwerbsobliegenheit“ der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten. Sie lebt erst dann wieder auf,
wenn der sonstige wichtige Grund entfällt, bei-
spielsweise durch Abschluss der Schullaufbahn/der
Ausbildung.

6. Kostenbeteiligung des Bundes

Die Frage stellt sich in dieser Form nicht, da der
Genehmigungsvorbehalt Bestand haben sollte.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)897
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 14. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Prof. Dr. Uwe Berlit, Leipzig

O. Zusammenfassung

0.1 Sonderregelungen für unter 25-jährige erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte/ Auszubildende

Den Vorschlägen, die Sonderregelungen für unter
25-jährige erwerbsfähige Leistungsberechtigte aufzu-
heben, ist aus sozialpolitischen, teils auch aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen überwiegend zuzu-
stimmen.

 Der Gesetzgeber hat durch die striktere Sanktionie-
rung junger Leistungsberechtigter seinen Gestal-
tungsspielraum in verfassungswidriger, weil zu-
mindest gleichheitswidriger Weise überschritten;
die Regelungen sind jedenfalls fachlich kontrapro-
duktiv.

 Der Zustimmungsvorbehalt bei Auszug junger
Leistungsberechtigter geht über das im Ansatz legi-
time Regelungsziel hinaus, ist in der Umsetzung
regelungstechnisch missglückt und wirft in der
konkreten Ausgestaltung auch verfassungsrechtli-
che Probleme auf; er ist auch sozialpolitisch kor-
rekturbedürftig.

 Die Forderung, die Einbeziehung erwachsener
junger Menschen in die Bedarfsgemeinschaft der
Eltern aufzuheben, ist sozialpolitisch sinnvoll,
aber nicht verfassungsgeboten.

 Der Vorschlag, Schülerinnen und Schüler aus-
drücklich von der Erwerbsobliegenheit auszuneh-
men, ist aus Gründen der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit zu unterstützen.

 Es ist – auch übergangsweise – nicht zu empfeh-
len, das SGB II insgesamt für (aufstockende) Leis-
tungen an Auszubildende zu öffnen, deren Bedarf
für Ausbildung und Lebensunterhalt durch spezi-
elleres Leistungsrecht (insb. Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, SGB III) zu decken ist. Das vor-
rangige Leistungsrecht ist bedarfsdeckend zu ge-
stalten.

0.2 sonstige SGB II-Regelungen

 Dem Vorschlag, die Belehrung über die Rechtsfol-
gen einer Pflichtverletzung „grundsätzlich“ wieder
schriftlich erfolgen zu lassen, ist im Ergebnis zu-
zustimmen.

 Die Forderung nach einer gewissen Flexibilisie-
rung des Sanktionenrechts, die insbesondere bei
den schärferen Sanktionsstufen Milderungen im
Umfang und/oder in der Dauer der Sanktionierung
zulässt und zudem Ermessensentscheidungen er-
möglicht, ist zu unterstützen.

 Die mit dem RBEGuSGBII, SGBXIIÄndG (G. v.
24.3.2011, BGBl. I, 453) eingefügte Sonderregelung
zur Anwendung des § 44 SGB X ist wieder aufzu-
heben.

 Der Forderung, „die aufschiebende Wirkung von
Widersprüchen und Anfechtungsklagen gegen
Verwaltungsakte der Grundsicherungsträger zuzu-
lassen“, ist mit der Maßgabe zuzustimmen, dass
§ 39 SGB II nicht insgesamt zu streichen ist, son-
dern die Fälle der sofortigen Vollziehbarkeit kraft
Gesetzes wieder deutlich zu beschränken sind.
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 Der Forderung, ein Wunsch- und Wahlrecht zu
garantieren und dem Arbeitsuchenden das Recht
einzuräumen, zwischen angemessenen Maßnah-
men zu wählen, um seine Eigeninitiative zu för-
dern, ist nur in der Zielrichtung zuzustimmen.
Anzusetzen ist an § 15 SGB II.

 Unabhängige Ombudsstellen bei den JobCentern
können als mögliche Ergänzung, nicht als Alterna-
tive zu sozialgerichtlichem Rechtsschutz und auch
nicht als obligatorisches Verfahren der außerge-
richtlichen Streitschlichtung, eine sinnvolle Insti-
tution bilden.

 Aus systematischen Gründen abzulehnen ist die
Forderung, eine etwaige finanzielle Mehrbelastung
der Kommunen über die Bundesbeteiligung voll-
ständig auszugleichen.

0.3. Sozialprozessrecht

 Die dauerhafte Festlegung auf eine eigenständige
Sozialgerichtsbarkeit ist weder rechtspolitisch
sinnvoll noch aktuell notwendig.

 Die Gerichtskostenfreiheit für natürliche Personen
in Verfahren nach dem SGB II/SGB XII ist zu er-
halten; die derzeitigen Prozesskostenhilferegelun-
gen sind für einen sozialstaats- und gleichheits-
konformen Zugang zu Gericht beizubehalten.

 Die Erweiterung der Pauschalgebührenpflicht auf
Leistungsträger nach dem SGB II/SGB XII ist ein
kleiner, symbolisch aber wichtiger Beitrag, um die
Mitverantwortung dieser Träger an dem deutli-
chen Anstieg der Kosten der Sozialgerichtsbarkeit
zu unterstreichen.

 Die Heraufsetzung der Rechtsmittelstreitwerte für
Berufungen und Beschwerden zum 1.4.2008 sollte
– jedenfalls für das Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes – zurückgenommen werden.

 Eine Änderung der Regelungen zur Zurückwei-
sung von Erklärungen und Beweismitteln, die
nach entsprechender Aufforderung unter Fristset-
zung unentschuldigt verspätet vorgebracht worden
sind (§ 160a SGG), und zur Klagrücknahmefiktion
(§ 102 Abs. 2 SGG) ist nicht erforderlich.

I. Vorbemerkung

1. Die Stellungnahme konzentriert sich auf die Än-
derungsforderungen, die sich auf das SGB II bezie-
hen (Antrag BT-Drs. 17/7032, Nr. 12 bis 18; Antrag
BT-Drs. 17/9070, Nr. 1 bis 5), und wird die Vor-
schläge zum Sozialprozessrecht (Antrag BT-Drs.
17/7032 Nr. 7 bis 11) nur kurz behandeln. Nicht
Stellung genommen wird zu den sozialgesetzbuch-
übergreifenden Änderungsforderungen (Antrag BT-
Drs. 17/9070 Nr. 1 bis 6).

2. Zwischen den Vorschlägen selbst, den jeweils
hierzu gegebenen Begründungen und dem allgemei-
nen argumentativen Rahmen, in den sie gestellt sind,
ist zu unterscheiden. Vorschläge zur Änderung des
SGB II können auch dann sinnvoll/notwendig sein,
wenn der hierfür jeweils gegebenen Begründung
nicht (vollständig) gefolgt wird und/oder der argu-
mentative Kontext nicht geteilt wird, in den sie ein-

gebettet sind. Ein für sich genommen sinnvoller
Änderungsvorschlag wird indes dadurch unrichtig,
dass er in eine übergreifende politische Gesamtstra-
tegie eingebettet wird oder auf einer analytischen
Grundlage beruht, der nicht oder nur teilweise zuzu-
stimmen ist.

Bei aller Zustimmung zu den einzelnen konkreten
Forderungen insb. des Antrages BT-Drs. 17/9070
teile ich nicht die Einschätzung, dass die Einführung
von Harz IV ein historischer Fehler war, den es
grundlegend zu überwinden gilt „durch die Schaf-
fung einer sanktionsfreien und bedarfsdeckenden
sozialen Mindestsicherung“, für die die Abschaffung
der Sonderregelungen für junge Menschen bis zu
25 Jahren lediglich der erste Schritt sei (so BT-
Drs. 17/9070). Im systematischen Ansatz halte ich
die Vereinheitlichung des Systems existenzsichern-
der Leistungen unter Überwindung der früheren,
systematisch so nicht mehr zu rechtfertigenden Spal-
tung von (unbefristet gewährter) Arbeitslosenhilfe
und Leistungen der Sozialhilfe – Hilfe zum Lebens-
unterhalt – für verfassungsrechtlich möglich und
sozialpolitisch sinnvoll. Dies umschließt die Ent-
scheidung für eine bedarfsorientierte und bedürftig-
keits“geprüfte“ Leistungsgewährung, die notwendig
auch Elemente sozialer Kontrolle birgt.

Die grundsätzliche Befürwortung des systematischen
Ansatzes des SGB II schließt aber Kritik an der kon-
kreten gesetzlichen Ausgestaltung und – vor allem –
der Umsetzung in der Praxis nicht aus. Das Grund-
gesetz verlangt eine Ausgestaltung des Systems, das
dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum – auch in der Praxis – Rechnung trägt.
Sozialpolitisch ist auch jenseits des verfassungs-
rechtlich Zwingendem Offenheit zur Überprüfung
von Einzelregelungen auf vermeidbare Härten oder
darauf geboten, ob sie den gewollten Regelungs-
zweck – ohne kontraproduktive Nebenfolgen – auch
tatsächlich erreichen. Die Bereitschaft zu Korrektu-
ren im Detail ist Voraussetzung dafür, die Chancen,
die das SGB II (nicht nur) für die Arbeitsmarktinteg-
ration eröffnet, auch nutzen zu können. Wer sich
hier berechtigter Kritik verschließt, beweist nicht
konzeptionelle Gradlinigkeit oder politische Konse-
quenz; er desavouiert letztlich das Gesamtprojekt.

3. Das SGB II ist am 1.1.2005 in Kraft getreten. Etli-
che der zur Aufhebung vorgeschlagenen Regelungen
sind zwar nachträglich in das SGB II eingefügt wor-
den, aber auch schon (deutlich) über 5 Jahre in Kraft.
Die umfangreichen, systematischen Evaluationen
des SGB II erfassen aber nur Teilbereiche des SGB II
und z.B. nicht die leistungsrechtlichen Sonderrege-
lungen für unter 25-jährige erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte. Es sind kaum belastbare Aussagen über
das Erreichen der im Gesetzgebungsprozess zur
Rechtfertigung der Altersdifferenzierung ausgewie-
senen Ziele oder nicht intendierten Nebenwirkungen
möglich. Eine wirkungsorientierte Sozialpolitik, die
altersbezogene Sonderregelungen einsetzt, um be-
stimmte Steuerungsziele zu erreichen, sollte dann
aber zumindest Sorge dafür tragen, dass die tatsäch-
lichen Effekte aus dem Bereich der Spekulation in
den der Information überführt werden.
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II. Sonderregelungen für unter 25-jährige erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte/ Auszubildende1

1. Sanktionsregelung für junge Erwachsene (BT-
Drs. 17/7032 [II. Nr. 17]; 17/9070 [II. Nr. 2])

Beide Anträge greifen zu Recht die (verschärften)
Sanktionen bei Personen bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres auf und zielen auf deren Aufhebung.
Auch in einem System, in dem – aus systematisch
nachvollziehbaren Gründen – auf leistungsrechtliche
Reaktionen auf Obliegenheitsverletzungen bei der
Arbeitsuche oder in anderen Bereichen nicht ver-
zichtet werden soll, sind diese Sonderregelungen
aufzuheben.

1.1. Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges
Existenzminimum schließt Sanktionen (also eine
Absenkung der Leistungen als Folge von Obliegen-
heitsverletzungen) nicht (vollständig) aus. Es gebie-
tet nicht die Gewährung bedarfsunabhängiger, vor-
aussetzungsloser Sozialleistungen. Es gewährleistet
auch keinen von Mitwirkungsobliegenheiten und
eigenen Aktivitäten unabhängigen Anspruch auf
Sicherung eines Leistungsniveaus, das durchweg
einen gewissen finanziellen Spielraum auch zur
Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu
einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen Leben gewährleis-
tet; in diesem Bereich ist der Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers erweitert und lässt dem Grunde
nach2 Raum für abgesenkte Leistungen bei Pflicht-
verletzungen.

Es verbietet allerdings auch in Fällen pflicht- oder
gar sozialwidrigen Verhaltens, den Einzelnen ohne
jede Alternative in einer Situation zu belassen, in
der das physische Existenzminimum – und sei es
durch Sachleistungen – aktuell nicht gewährleistet
ist. Dies gilt für Personen, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben (nachfolgend auch: jun-
ge Leistungsberechtigte), ebenso wie für Personen,
die diese Altersgrenze bereits überschritten haben.

1.2 Der Gesetzgeber hat durch die striktere Sanktio-
nierung junger Leistungsberechtigter seinen Gestal-
tungsspielraum in aus meiner Sicht verfassungswid-
riger, weil zumindest gleichheitswidriger Weise
überschritten (1.2.1); die Regelungen sind jedenfalls
fachlich kontraproduktiv (1.2.1).

1.2.1 Die verschärfte Sanktionierung junger Leis-
tungsberechtigter ist auch nach Einführung der Mög-
lichkeit, den Sanktionszeitraum auf sechs Wochen
zu verkürzen, schon unverhältnismäßig. Sie verstößt
vor allem gegen den allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz (Art. 3 Abs. 1 GG), der insoweit nicht hinter
einem etwa anzuwendenden, unionsrechtlich ver-
mittelten Altersdiskriminierungsschutz zurück-

1 Dazu eingehend Berlit, Die besondere Rechtsstellung der unter
25-jährigen im SGB II, info also 2011, 53-58 (Teil 1), 124-127
(Teil 2) (Anlage 1).

2 S.a. LPK SGB II, 4. Aufl. § 31 Rn. 13; Berlit, Änderungen zum
Sanktionenrecht des SGB II zum 1. April 2011, info also 2011,
53 (54 f.); a.A. Neskovic/Erdem, Zur Verfassungswidrigkeit von
Sanktionen bei Hartz IV - zugleich eine Kritik am Bundesverfas-
sungsgericht, SGb 2012, 134 (indes auf der Grundlage einer eher
selektiven Wahrnehmung der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts).

bleibt.3 Es bestehen keine Unterschiede von solcher
Art und solchem Gewicht, dass die Ungleichbehand-
lung im Vergleich zu der Altersgruppe der über 25-
jährigen Leistungsberechtigten gerechtfertigt werden
könnten.

Es ist ein legitimes Ziel, gerade bei jungen Leis-
tungsberechtigten einer Verfestigung von Arbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken und deren Willen und
Bereitschaft zu stärken, ihren Lebensunterhalt
selbstständig zu bestreiten. Diesem Ziel dient die
besondere Betreuung, die diesem Personenkreis
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 SGB II zuteil werden soll. Sie
rechtfertigt aber nicht die Ungleichbehandlung. Sie
erhöht lediglich die Sanktionswahrscheinlichkeit
durch eine höhere Kontaktdichte. Dies belegen deut-
lich die Zahlen zur Sanktionswirklichkeit.4 Der Ge-
setzgeber hat daher bei der Einführung des § 3 Abs.
2a SGB II, nach dem auch erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte, die das 58. Lebensjahr vollendet haben,
gleichermaßen unverzüglich in Arbeit oder in eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln sind, zu Recht
darauf verzichtet, diese besondere "Fürsorge" durch
Sanktionsverschärfungen zu flankieren.

Auch bei einer dem Gesetzgeber eröffneten typisie-
renden Betrachtungsweise fehlt jeder empirische
Anhalt dafür, dass junge Leistungsberechtigte nur
durch härtere Sanktionen erreicht werden können,
weil sie sanktionsresistenter/-unempfindlicher wä-
ren oder aus anderen Gründen nur auf härtere Sank-
tionen reagierten.

Leistungsrechtliche Reaktionen auf Obliegenheits-
verletzungen sollen vor allem Verhaltensänderungen
bewirken. Sie zielen insoweit auf Einsichtsvermögen
und (Selbst-)Steuerungskompetenz und damit auf
die Fähigkeit, rational auf leistungsrechtliche
„Steuerungsimpulse“ zu reagieren. Im Bereich des
SGB VIII, aber auch im JGG geht der Gesetzgeber
indes davon aus, dass bei jungen Personen hier wei-
terhin noch Defizite bestehen können, die einer
gezielten, im Kern pädagogisch-helfenden Einwir-
kung bedürfen. Zu diesem Bild junger Erwachsener
stehen verschärfte Sanktionen, die zudem relativ
unflexibel sind, im Widerspruch.

Zuzugestehen ist allerdings, dass diese und ver-
gleichbare Bedenken bislang in der sozialgerichtli-
chen Rechtsprechung nicht aufgegriffen bzw. als
nicht durchgreifend erachtet worden sind. Sie wen-
det die Regelung – zumal im Verfahren des vorläufi-
gen Rechtsschutzes – an, löst aber i.w.S. "problema-
tisch" erscheinende Fälle oft dadurch, dass die Sank-
tionierung aus anderem Rechtsgrund (z.B. unzurei-
chender Rechtsfolgenbelehrung) beanstandet wird.
Diese „Ausweichstrategie“ wird durch die Ersetz-
barkeit einer ausdrücklichen Rechtsfolgenbelehrung
durch die Kenntnis der Rechtsfolgen (dazu III.1)
erschwert.

1.2.2 Selbst wenn sich verfassungsrechtlich die Un-
gleichbehandlung junger Leistungsberechtigter noch
rechtfertigen ließe, bedarf sie sozialpolitisch der
Korrektur.

3 Zur Anwendung s. Berlit (Fn. 2), info also 2011, 59 (60 f.).
4 BT-Drs. 17/6722; 17/9335.
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Es gibt keinen greifbaren Beleg für die Annahme,
dass der mit der Regelung verfolgte Zweck, eine
bessere Arbeitsmarktintegration junger Erwachsener
zu befördern, auch tatsächlich erreicht wird oder
eine etwa erreichte Integrationserfolge nur dadurch
haben erreicht werden können, dass es zu einer – im
Vergleich zu älteren Leistungsberechtigten – ver-
schärften Sanktionierung gekommen ist. Umgekehrt
weist eine qualitative Studie5 auf kontraproduktive,
desintegrative Effekte.

Das IAB6 gelangt in einer qualitativen Untersuchung
aus der Perspektive der Fachkräfte in den JobCentern
zu dem Ergebnis, dass zwar auf eine Sanktionierung
nicht verzichtet werden kann, dass aber die Schärfe
und die Flexibilität der Sanktionen kritisiert wird.

2. Zustimmungsvorbehalt bei Auszug junger Leis-
tungsberechtigter aus Bedarfsgemeinschaft (BT-
Drs. 17/9070 [II. Nr. 3])

Der mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (v. 20.7.2006, BGBl. I,
1706) eingeführte Zusicherungsvorbehalt für die
Berücksichtigung von Unterkunftskosten junger
Leistungsberechtigte7 sollte den kostenträchtigen
Erstbezug einer eigenen Wohnung durch Personen
begrenzen, die bislang wegen Unterstützung inner-
halb einer Haushaltsgemeinschaft keinen eigenen
Anspruch oder als Teil der Bedarfsgemeinschaft
niedrigere Leistungen bezogen hatten. Die Umset-
zung dieses gesetzgeberische Ziels, einer "Zelltei-
lung" von Bedarfsgemeinschaften entgegenzuwirken,
indem bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bei
hilfebedürftigen jungen Erwachsenen grundsätzlich
der Fortbestand der Bedarfsgemeinschaft mit den
Eltern erzwungen wird, geht über das im Ansatz
legitime Regelungsziel hinaus, ist in der Umsetzung
regelungstechnisch missglückt und wirft jedenfalls
in der konkreten Ausgestaltung auch verfassungs-
rechtliche Probleme auf (2.1);8 sie ist auch sozialpo-
litisch korrekturbedürftig. Auch hier gilt indes, dass
die Rechtsprechung den verfassungsrechtlichen
Einwendungen (bislang) nicht gefolgt ist.

2.1 Die Regelung beschränkt sich nicht auf eine
Absenkung der Anforderungen, die an die Angemes-
senheit der selbstständigen Unterkunft – nach
Wohnfläche und Lage – von Personen zu stellen
sind, die sich nach ihrem Alter in einer Ausbil-
dungs- oder Übergangssituation befinden. Sie be-
schränkt den Unterkunftskostenanspruch nach ei-
nem Umzug bei jungen Leistungsberechtigten viel-
mehr auf Fälle, in denen der kommunale Träger die
Kostenübernahme zugesichert hat, weil der junge
Leistungsberechtigten aus schwerwiegenden sozia-
len Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder
eines Elternteils verwiesen werden kann, der Bezug
der Unterkunft zu Eingliederung in den Arbeits-

5 A. Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach §
31 SGB II, Düsseldorf 2010; dies, Ursachen und Auswirkungen
von Sanktionen nach § 31 SGB II, NDV 2010, 111; s.a. N.
Grießmeier, Explorationsstudie zu Auswirkungen von Total-
sanktionen von Alg II-Empfängern, München 2009.

6 Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, Sanktionen im SGB II -
Unter dem Existenzminimum, IAB-KB 10/2010.

7 Dazu auch Berlit, Neuregelungen im Leistungsrecht des SGB II
zum 1. April/1. Juli 2006, info also 2006, 53 ff.

8 BT-Drs. 16/688, 15

markt erforderlich ist oder ein sonstiger, ähnlich
schwerwiegender Grund vorliegt. Nach abzulehnen-
der Ansicht soll dies zudem auch für jeden Folge-
umzug bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
gelten und sich nicht auf den erstmaligen Auszug
aus der elterlichen Wohnung beschränken.

Es ist im Ansatz legitim, den Auszug junger Men-
schen, die sich bei typisierender Betrachtung oft
noch in einem gewissen "Übergangsstatus" befinden,
aus dem elterlichen Haushalt nicht unbegrenzt aus
öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Allerdings geht
es nicht allein um die Übernahme von Umzugskos-
ten, sondern der Unterkunftskosten nach dem Um-
zug selbst, für die nur eine gewisse Begrenzung des
Rechts, im Rahmen des Angemessenen über Art und
Weise der Deckung des Unterkunftsbedarfs zu befin-
den, denkbar sind.

Die Regelung geht über das verfassungsrechtlich
noch Vertretbare indes deutlich hinaus. Sie nimmt
jungen Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres weitestgehend die Möglichkeit zu
bestimmen, ob sie in der elterlichen Wohnung ver-
bleiben wollen, und verweist sie auf die Wohnung
eines – als aufnahmebereit und -verpflichtet unter-
stellten – Elternteils. Dies beschränkt nicht nur die
jungen Leistungsberechtigten, sondern auch die
Eltern(teile): Auch jenseits der mit der Volljährigkeit
endenden Phase der elterlichen Betreuungs- und
Erziehungspflichten können sie nicht frei bestim-
men, mit wem sie ihre Wohnung – also den elemen-
taren Lebens- und damit privaten Rückzugsraum –
teilen wollen. Bei nicht "genehmigtem" Auszug ver-
lieren junge Menschen nach dem Wortlaut bis zu
sieben Jahre (bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res) jeden Anspruch auf Deckung ihres Unterkunfts-
bedarfs, solange sie außerhalb der elterlichen Unter-
kunft wohnen. Diese allein an das Alter anknüpfen-
de Differenzierung ist von solcher Art und solchem
Gewicht, dass sie durch das legitime Ziel einer Be-
grenzung des Auszugs junger Menschen aus dem
elterlichen Haushalt nicht (mehr) gedeckt ist.

Dass aus den bezeichneten schwerwiegenden Grün-
den die Zusicherung zur Unterkunftskostenüber-
nahme zu erteilen ist, mildert das Problem, ohne es
auszuräumen. Weil auf die Zusicherung nur dann
verzichtet werden kann, wenn es dem Betroffenen
nicht möglich oder zumutbar war, diese vor Ver-
tragsabschluss einzuholen, sind bei Umzug ohne
Zusicherung Fälle denkbar, in denen Unterkunfts-
kosten selbst dann nicht gewährt werden können,
wenn die Zusicherungsvoraussetzungen sachlich
unstreitig vorliegen (bzw. bei unterstellter Rückkehr
in den elterlichen Haushalt vorliegen würden). Auch
sonst ergeben sich bei der Regelung Anwendungs-
probleme, die nur durch eine verfassungskonform
einschränkende Auslegung der Grenze des Wortlau-
tes zu halbwegs gemeinverträglichen Lösungen ge-
führt werden können.9

2.2 Den vorstehenden Bedenken wird durch eine
Aufhebung der Regelung Rechnung getragen. Soll an
dem Ziel festgehalten werden, eine auch "räumliche"
Verselbstständigung junger Leistungsberechtigter aus
dem Elternhaus zu begrenzen, bedarf es einer grund-

9 Dazu LKP SGB II, 4. Aufl., § 22 Rn. 134 ff.
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legenden Überarbeitung der Regelung. Sie sollte u.a.
die Regelung auf den Erstauszug begrenzen (so die
zutreffende, wohl herrschende Meinung), die Zu-
stimmungsgründe deutlich erweitern und auch an
die Lebenssituation/bisherige Ausbildungs- und
Erwerbsbiographie koppeln, der Zusicherung ihre
(grundsätzlich) konstitutive Wirkung nehmen, die
Rechtsfolgen (keinerlei Unterkunftskosten) jedenfalls
befristen (gerechnet ab Auszug) und in Fällen eines
Umzuges ohne Zusicherung bei Vorliegen von Zusi-
cherungsgründen Leistungen ermöglichen.

2.3 Sozialpolitisch steht der weitgehende Verweis
junger Leistungsberechtigter auf das Elternhaus in
einem unaufgelösten Spannungsverhältnis zu dem
auch in der Jugendhilfe anerkannten Ziel, die syste-
matische und geordnete Ablösung vom Elternhaus
zu unterstützen. Die Rigidität des Ausschlusses von
den Unterkunftskosten führt zu Verwerfungen, die
jedenfalls politisch nicht von dem Ziel einer Ein-
dämmung der Unterkunftskosten für junge Men-
schen gedeckt sind.

Keine empirisch valide Aussage lässt sich treffen, ob
der beobachtete Anstieg gerade auch junger obdach-
loser Menschen auf die Ausschlussregelung zurück-
zuführen ist. Eine gewisse Plausibilität spricht dafür,
dass – neben dem bei jungen Erwachsenen schnelle-
ren Sanktionszugriff auf die Unterkunftskosten – §
22 Abs. 5 SGB II/§ 22 Abs. 2a SGB II [a.F.] hierfür
mitursächlich war. Die Regelung wäre dann zumin-
dest teilweise kontraproduktiv, weil sie dem richti-
gen und wichtigen Grundanliegen – auch des SGB II
(§ 22 Abs. 7 SGB II) –, Obdachlosigkeit und so auch
Lebenslagen vorzubeugen, die den Einsatz von Hil-
fen nach dem SGB VIII oder nach §§ 69 ff. SGB XII
erfordern, diametral zuwider liefe.

3. Junge Erwachsene in der Bedarfsgemeinschaft
(BT-Drs. 17/9070 [II. Nr. 1])

Die Forderung, die Einbeziehung erwachsener junger
Menschen in die Bedarfsgemeinschaft der Eltern
aufzuheben, ist sozialpolitisch sinnvoll, aber nicht
verfassungsgeboten. Mit dieser Forderung wird indes
nur ein Teilausschnitt aus dem Problembündel her-
ausgegriffen, der mit der SGB II-spezifischen Kon-
struktion der Bedarfsgemeinschaft verbunden ist.

3.1 Von Verfassungs wegen müssen die Regelungen
des zivilrechtlichen Unterhaltsrechts nicht vollstän-
dig mit den Regelungen über sozialrechtliche Ein-
standspflichten bei Personenmehrheiten überein-
stimmen. Sozialrechtliche Einstandspflichten, die
für die Anrechnung von Einkommen und Vermögen
vom Unterhaltsrecht abweichen, sind dem Recht der
existenzsichernden Leistungen nicht fremd und im
Ansatz vertretbar; sie erweitern nicht zivilrechtliche
Unterhaltspflichten oder -rechte.

Für erweiterte sozialrechtliche Einstandspflichten
muss es aber nachvollziehbare, systematisch stim-
mige und hinreichend tragfähige Gründe geben. Bei
freiwillig aufrechterhaltener Haushaltsgemeinschaft
kann eine gewisse Erweiterung der wechselseitigen
Einstandspflichten in Bezug auf Einkommen und
Vermögen gerechtfertigt werden, weil dann – bei
dem Grunde nach typisierender Betrachtung – be-
sondere Bindungen vermutet werden können, denen

"ein wechselseitiger Willen, Verantwortung fürei-
nander zu tragen und füreinander einzustehen“ (so
die für die partnerschaftliche Gemeinschaft gefun-
dene Formulierung) korrespondieren. Die auf unver-
heiratete erwerbsfähige Kinder bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres erweiterte Bedarfsgemeinschaft
ist aber in dem Sinne eine "Zwangsgemeinschaft"
volljähriger Personen, als die Aufhebung der Haus-
haltsgemeinschaft nach § 22 Abs. 5 SGB II nur in
(verfassungswidrig engen) Grenzen möglich ist. Eine
Aufhebung des § 22 Abs. 5 SGB II minderte indes
die Bedenken auch gegen den Einbezug junger Er-
wachsener in die elterliche Bedarfsgemeinschaft.

3.2 Bei bestehender Haushaltsgemeinschaft ist zu
prüfen, welches Regelleistungsniveau "systemge-
recht" ist. Dies kann unabhängig von der Frage be-
handelt werden, ob die zum 1.1.2011 festgesetzten
Regelsätze in vollem Umfange den Anforderungen
entsprechen, die das Bundesverfassungsgericht in
seinem Regelleistungsurteil10 gestellt hat.11 Die in §
20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II gefundene Staffelung
trägt dabei dem Grunde nach der auch vom Bundes-
verfassungsgericht im Ansatz gebilligten Einschät-
zung Rechnung, dass es bei Haushaltsgemeinschaf-
ten, die zugleich auch Wirtschaftsgemeinschaften
sind, "Synergieeffekte" gibt, die auch bedarfstheore-
tisch eine anteilige Zuweisung rechtfertigen (kön-
nen).

Für die Gruppe der über 18jährigen Haushaltsange-
hörigen fehlt es indes an hinreichend aussagekräfti-
gen Daten. Bedarfsmethodisch schwer zu rechtferti-
gen ist, dass bei unveränderter Lebenssituation mit
dem Ausscheiden aus der Bedarfsgemeinschaft
durch Vollendung des 25. Lebensjahres ein spürba-
rer "Leistungssprung" einsetzt.

3.3 Die zumindest sozialpolitischen Einwände wer-
den durch weitere Regelungen zur Bedarfsgemein-
schaft verstärkt (die ebenfalls auf den Prüfstand
gehören). Verschärft werden die Friktionen, die sich
durch den weitreichenden Einbezug von (echten
und unechten) Stiefkindern in die Einsatzgemein-
schaft (§ 9 Abs. 2 Satz 2 SGB II) ergeben und die sich
bei volljährigen Stiefkindern immer weiter von der –
unterhaltsrechtlich ohnehin nicht gestützten – typi-
sierenden Erwartung entfernen, die Zuneigung zum
Ehegatten/Partner umfasse unbegrenzt auch dessen
Kinder.

Wegen der "fiktiven" Bedürftigkeit aller Mitglieder
einer Bedarfsgemeinschaft bei unzureichendem
Einkommen und Vermögen, die entgegen der BSG-
Rechtsprechung keine bloße Begünstigung ist, ver-
längern sich auch Fernwirkungen in anderen
Rechtsgebieten, die negative Rechtsfolgen an den
Bezug von existenzsichernden Leistungen knüpfen.

4. Erwerbsobliegenheit von SchülerInnen (BT-Drs.
17/9070 [II. Nr. 5])

Der Vorschlag, Schülerinnen und Schüler ausdrück-
lich von der Erwerbsobliegenheit auszunehmen, ist
aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit zu unterstützen. Für den Regelfall ist zwar da-

10 BVerfG, U. v. 9.2.2010 – 1 BvL 1/09 u.a. – BVerfGE 125, 175.
11 Dazu jüngst SG Berlin, U. v. 25.4.2012 – S 55 AS 9238/12.
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von auszugehen, dass bei Besuch allgemeinbilden-
der Schulen ein "sonstiger wichtiger Grund" (§ 10
Abs. 1 Nr. 5 SGB II; Nr. 10.22 Fachliche Hinwiese
BA) nicht nur besteht, sondern vom zuständigen
Leistungsträger auch anerkannt wird. Die Einord-
nung als wichtiger "persönlicher" Grund ist de lege
lata dogmatisch alternativlos, trägt aber auf der
Symbolebene der allseits und zu Recht betonten
Bedeutung individueller Bildungsanstrengungen
nicht hinreichend Rechnung.

Die gesetzesunmittelbare Beschränkung der Er-
werbsobliegenheit von SchülerInnen, die auch auf
die sog. Schulferien zu erstrecken ist, ist – obligato-
risch – auf den Besuch allgemeinbildender Schulen
(inkl. schulischer berufsvorbereitender Maßnahmen)
sowie Schulbesuche zur Erfüllung einer Vollzeit-
schulpflicht zu beschränken; bei sonstigen Maß-
nahmen/Aktivitäten jedenfalls der Erstausbildung ist
eine Regelausnahme vorzusehen.

5. Leistungen an Auszubildende (BT-Drs. 17/9070
[II. Nr. 4])

Es ist – auch übergangsweise – nicht zu empfehlen,
das SGB II insgesamt für (aufstockende) Leistungen
an Auszubildende zu öffnen, deren Bedarf für Aus-
bildung und Lebensunterhalt durch spezielleres
Leistungsrecht (insb. Bundesausbildungsförderungs-
gesetz, SGB III) zu decken ist. Zu prüfen ist allen-
falls, ob für ausgewählte, typischerweise nicht durch
die Förderleistungen abgedeckte, weil nicht ausbil-
dungsbedingte oder -geprägte Bedarfe Leistungen
über § 27 Abs. 2 bis 5 SGB II hinaus einzelne Leis-
tungen zu gewähren sind. Vorzuziehen ist aber ein
Ansatz, nach dem auch besondere oder atypisch
hohe Bedarfe in dem jeweiligen Ausbildungsförde-
rungssystem gedeckt werden. Dies vermeidet Ver-
werfungen bei der Bestimmung der Bedürftigkeit.

Das geltende Recht schließt Auszubildende, die sich
in einer allgemeinbildenden oder beruflichen (Erst-
)Ausbildung befinden, grundsätzlich vom Leistungs-
bezug aus (§ 7 Abs. 5 SGB II i.V.m. § 27 Abs. 1 SGB
II). Dies gilt nicht, wenn die erreichbare Ausbil-
dungsförderung bereits im Ansatz lediglich ergän-
zende Funktion hat und nicht auf vollständige De-
ckung des Lebensunterhalts gerichtet ist (Fälle des §
7 Abs. 6 SGB II) sowie in den nunmehr in § 27 Abs.
2 bis 5 SGB II geregelten Ausnahmen und Sonderfäl-
len. Hier sind insb. die Mehrbedarfsleistungen für
werdende Mütter, Alleinerziehende, bei kostenauf-
wändiger Ernährung oder für unabweisbare, laufen-
de, nicht nur einmalige besondere Bedarfe (§ 27 Abs.
2 SGB II) hervorzuheben. Substanzielle Schutzlü-
cken sind im Ergebnis nicht zu erkennen.

Hiervon zu trennen und nicht zu vertiefen ist die
Frage, ob die Leistungen der Ausbildungsförderung,
die das Existenzminimum abzudecken beanspru-
chen, ausreichend sind (Leistungsniveau BAföG;
Berufsausbildungshilfe). Zu überdenken ist in
Randbreichen auch die "Systemabschottung" in Fäl-
len, in denen für eine dem Grund nach förderungs-
fähige Ausbildung wegen der individuellen Förde-
rungsvoraussetzungen im Einzelfall keine Ausbil-
dungsförderung gewährt wird. Die auf Fälle einer
"besonderen Härte" beschränkten Darlehensleistun-
gen lassen zwar Raum für eine flexible Handhabung,

erfassen aber in der durch die Rechtsprechung kon-
kretisierten Auslegung nicht alle Fälle, in denen aus
sozialpolitischen Gründen eine Leistungsgewährung
in Betracht zu ziehen ist (z.B. alleinerziehende Stu-
dierende, die sich hochschulrechtlich haben "beur-
lauben" lassen, in geringem, mit der Kinderbetreu-
ung vereinbarem Umfange aber Studienleistungen
erbringen).

III. Sonstige SGB II-Regelungen

1. Sanktionsrecht

1.1 Rechtsfolgenbelehrung (BT-Drs. 17/7032 [II.
Nr. 13])

Dem Vorschlag, die Belehrung über die Rechtsfolgen
einer Pflichtverletzung "grundsätzlich" wieder
schriftlich erfolgen zu lassen, ist im Ergebnis zuzu-
stimmen. Die Formulierung ist aber ungenau, weil
auch nach geltendem Recht die schriftliche Rechts-
folgenbelehrung der Regelfall, der Verweis auf eine
hinreichende Kenntnis – ungeachtet des sprachli-
chen Gleichrangs – systematisch die Ausnahme ist.

1.1.1 Das RBEGuSGBII, SGBXIIÄndG (G. v.
24.3.2011, BGBl. I, 453) hat in § 31 Abs. 1 SGB II der
ausdrücklichen (schriftlichen) Belehrung über die
Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung "deren
Kenntnis" gleichgestellt. Die Gesetzesbegründung
(BT-Drs. 17/3404, 111) beschreibt lediglich den In-
halt/die Folgen der Neuregelung dahin, dass der
Nachweis über eine schriftliche Rechtsfolgenbeleh-
rung in Fällen, in denen der Leistungsberechtigte die
Rechtsfolgen seines Verhaltens kannte, nicht erb-
racht werden muss, benennt aber keinen Grund für
diese Änderung.

Bereits in der Sachverständigenanhörung vom 22.
November 201012 haben Verbände und Einzelsach-
verständige zu Recht von dieser Änderung abgera-
ten. Die Neuregelung schafft Rechtsunsicherheit,
lässt die im Regelfall gewollte Warn- und Erzie-
hungsfunktion der Rechtsfolgenbelehrung entfallen
und entwertet die schriftliche Rechtsfolgenbeleh-
rung. Sie ist nicht auf die "Missbrauchsfälle" be-
schränkt, in denen eine Rechtsfolgenbelehrung of-
fenkundig keine Warn- oder Signalfunktion haben
kann.

Die Erteilung einer Rechtsfolgenbelehrung in jedem
Einzelfall, in dem eine Sanktionierung nach §§ 31 ff.
SGB II in Betracht kommt, stellt die Leistungsträger
nicht vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Die
Neuregelung verlagert das Risiko fehlerhaf-
ten/unzureichenden Verwaltungshandelns (Nicht-
beifügung ordnungsgemäßer/hinreichender Rechts-
folgenbelehrung) partiell auf die Leistungsberechtig-
ten.

1.1.2 Von einer schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung
als Verfahrenspflicht des Leistungsträgers ist nur in

12 Deutscher Bundestag - Ausschluss für Arbeit und Soziales -,
Anhörung vom 22.11.2010 zum Entwurf eines Gesetzes zur Er-
mittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (BT-Drs. 17/3404) u.a.m.,
Zusammenstellung der schriftlichen Stellungnahmen (Aus-
schussdrucksache 17(11)309) und Protokoll der Anhörung (Pro-
tokoll 17/41).
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solchen Fällen abzusehen, in denen die Signal- und
Warnfunktion einer schriftlichen Rechtsfolgenbeleh-
rung deswegen nicht erreicht werden kann, weil es
sich um Personen handelt, die der (deutschen)
Schriftsprache nicht mächtig sind ([funktionale]
Analphabeten). In diesen Fällen ist vorzusehen, dass
eine Rechtsfolgenbelehrung, die konkret, eindeutig,
verständlich, verbindlich und rechtlich zutreffend
ist, mündlich erteilt wird und dies auf geeignete Art
und Weise in den Akten dokumentiert wird. Dies
kann auch dadurch erfolgen, dass eine (hinreichen-
de) schriftliche Rechtsfolgenbelehrung dem Leis-
tungsberechtigten grundsätzlich zu verlesen und zu
erläutern ist (soweit dieser zu Terminen bei dem
Leistungsträger auch erscheint).

Wegen des sozialrechtlichen Förder- und Be-
treuungszusammenhangs ist es nicht sachgerecht,
auf die allgemeine Schriftlichkeit von Verwaltungs-
verfahren zu setzen und dem Leistungsberechtigten
abzuverlangen, sich den Inhalt auch der Rechtsfol-
genbelehrung durch Hilfe im sozialen Umfeld (Ver-
wandte, Freunde, Bekannte) zu erschließen.

1.2 Flexibilisierung der geltenden Sanktionsrege-
lungen; Sanktionsmoratorium (BT-Drs. 17/7032
[II. Nr. 17])

1.2.1 Das geltende Sanktionsrecht ist – ungeachtet
gewisser Flexibilisierungen – auch für den Perso-
nenkreis, der das 25. Lebensjahr vollendet hat, zu
starr und unflexibel. Die Forderung nach einer ge-
wissen Flexibilisierung, die insbesondere bei den
schärferen Sanktionsstufen Milderungen im Umfang
und/oder in der Dauer der Sanktionierung zulässt
und zudem Ermessensentscheidungen ermöglicht,
ist zu unterstützen.

Interpretationsbedürftig ist die Forderung, "den
Grundbedarf nicht mehr zu sanktionieren". Weder
wird deutlich, was vom "Grundbedarf" umfasst ist,
noch wird deutlich, in welchem Umfange dieser
Grundbedarf absolut freigestellt werden soll. Richtig
ist, dass durch eine Sanktionen der Leistungsberech-
tigte nicht in eine Lage versetzt werden darf, die ihn
in Bezug auf sein physisches Existenzminimum vor
eine ausweglose Lage stellt. Hier findet im Sozial-
staat des Grundgesetzes jede Sanktion ihre Grenze.
Eine solche Situation zwingt aber nicht dazu, den
Grundbedarf vollständig "sanktionsfrei" zu stellen.
Zu denken ist zum einen an die Fälle, in denen all-
gemeines Schonvermögen zur (temporären) Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes eingesetzt werden kann.
Vor allem aber steht es dem Gesetzgeber frei, bei
"sanktionswürdigen" Obliegenheitsverletzungen von
Geld- auf Sachleistungen zu wechseln. Bei verfas-
sungskonformer Auslegung und sachgerechter An-
wendung schließen die geltenden Regelungen zu
ergänzenden Sach- oder geldwerten Leistungen ei-
nen Verfassungsverstoß auch bei "härteren" Sanktio-
nen aus.

1.2.2 Die verfahrensrechtliche Sicherung der Leis-
tungsberechtigten ist aber dadurch zu stärken, dass
ergänzende Sach- oder geldwerte Leistungen nicht
erst – wie seit dem RBEGuSGBII, SGBXIIÄndG (G. v.
24.3.2011, BGBl. I, 453) – "auf Antrag" erbracht wer-
den. Der Leistungsträger ist zu verpflichten, bereits
bei der Sanktion selbst sicherzustellen, dass dem

Leistungsberechtigten auch bei wiederholter Pflicht-
verletzung das zum Lebensunterhalt Unerlässliche
zur Verfügung steht und so eine Verletzung des
Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzmi-
nimum vermieden wird. Die Entscheidung über
ergänzende Sach- oder geldwerte Leistungen ist – als
deren Rechtmäßigkeitsvoraussetzung – im Regelfall
mit der Sanktionsentscheidung selbst zu verbinden;
verzichtet der Leistungsträger auf solche ergänzen-
den Leistungen, muss klar sein, dass und aus wel-
chen Gründen er davon ausgeht, dass der Leistungs-
berechtigte aus anderen verfügbaren Mittel seinen
unerlässlichen Lebensunterhalt für den Sanktions-
zeitraum bestreiten kann.

1.2.3 Eine verfassungskonforme Auslegung und
sachgerechte Anwendung der Sanktionsvorschriften
ist möglich, aber in der Praxis vielfach nicht garan-
tiert. Die steigende Zahl der Sanktionen (überwie-
gend wegen Meldeverstöße) belegt zwar nicht not-
wendig einen sachwidrigen Umgang mit diesem
Instrumentarium. Aus vielen Einzelberichten wird
aber deutlich, dass die rechtlichen Voraussetzungen
der Sanktionen nicht durchweg eingehalten werden,
die Asymmetrie der "Betreuungssituation" immer
wieder zu Lasten der Leistungsberechtigten ausge-
nutzt wird (und sei es nur aus Unvermögen struktu-
rell überforderter Beschäftigte in den JobCentern) –
und dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle han-
delt, die in jedem Verwaltungsvollzug unvermeid-
lich sind.

Die rechts- und sozialpolitische Forderung nach
einem Sanktionsmoratorium ist daher nachvollzieh-
bar.13 Vorzugswürdig ist, unverzüglich die erforder-
lichen Änderungen am Sanktionensystem selbst
umgehend vorzunehmen und die Rahmenbedingun-
gen in den JobCentern/bei den Optionskommunen so
zu verbessern, dass mit diesem Instrumentarium
auch verantwortungsbewusst umgegangen wird.

2. Rücknahme- und Nachzahlungsfrist (§ 44 SGB X)
(BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 14])

Die mit dem RBEGuSGBII, SGBXIIÄndG (G. v.
24.3.2011, BGBl. I, 453) eingefügte Sonderregelung
zur Anwendung des § 44 SGB X ist wieder aufzuhe-
ben.

Die für die Verkürzung gegebene Begründung, dass
die allgemeine Vierjahresfrist für die Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende, die als steuer-
finanzierte Leistung der Sicherung des Lebensunter-
halts und der Eingliederung in Arbeit dienen und
dabei in besonderem Maße die Deckung gegenwärti-
ger Bedarfe bewirken soll (sog. Aktualitätsgrund-
satz), zu lang und eine kürzere Frist von einem Jahr
sach- und interessengerecht sei (BT-Drs. 17/3404,
114), ist in sich widersprüchlich. Bei strikter Beach-
tung des Aktualitätsgrundsatzes ist – so wie es in der
vormaligen verwaltungsgerichtlichen Rechsprech-

13 S.a. BT-Drs. 17/3207 (Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ,;Rechte der Arbeitsuchenden stärken – Sanktionen ausset-
zen"); BT-Drs. 17/5174 (Antrag der Fraktion DIE LINKE "Sankti-
onen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungsein-
schränkungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch abschaffen")
sowie die Beiträge zur der Öffentlichen Anhörung von Sachver-
ständigen durch den Ausschuss für Arbeit und Soziales am
6.6.2011 (Ausschussdrucksache 17(11)538).
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ung auch angenommen worden war – eine Anwen-
dung des § 44 SGB X als solche auszuschließen.
Auch nach einem Jahr liegt eine Nachzahlung deut-
lich in der Vergangenheit.

Ein wesentlicher Anstoß für die Verkürzung der
Verjährungsfrist war tatsächlich, dass in einigen
thüringischen Sozialgerichtsbezirken angesichts der
strukturellen Mängel vieler SGB II-Bescheide einige
Anwälte Anträge nach § 44 SGB II zum ertragreichen
"Geschäftsmodell" erkoren und damit übermäßig
einige JobCenter und Sozialgerichte belastet haben.
Dieses Phänomen wird durch die Verkürzung der
Rücknahme- und Nachzahlungsfrist zwar einge-
grenzt. Das eingesetzte Mittel setzt aber an den
Symptomen und nicht an der Ursache (Bescheid-
praxis und administrative Überforderung einiger
JobCenter) an; auch die symptombezogene Bewälti-
gung wählte das falsche Mittel, indem es die Rechte
der Leistungsberechtigten generell verkürzt, nicht
aber die verfahrenstechnische Ausnutzung des § 44
SGB II gezielt eingrenzt.

3. Sofortige Vollziehbarkeit (§ 39 SGB II) (BT-Drs.
17/7032 [II. Nr. 12])

Der Forderung, "die aufschiebende Wirkung von
Widersprüchen und Anfechtungsklagen gegen Ver-
waltungsakte der Grundsicherungsträger zuzulas-
sen", ist mit der Maßgabe zuzustimmen, dass § 39
SGB II nicht insgesamt zu streichen ist, sondern die
Fälle der sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes
wieder deutlich zu beschränken sind.

§ 39 SGB II schließt für verschiedene Fallkonstella-
tionen die aufschiebende Wirkung von Widerspruch
und Klage aus. Die Vorschrift wurde mehrfach geän-
dert und der Kreis der kraft Gesetzes sofort vollzieh-
baren Verwaltungsentscheidungen sukzessiv so
erweitert, dass inzwischen eine Vielzahl der in den
JobCentern getroffenen Verwaltungsentscheidungen
kraft Gesetzes sofort vollziehbar und das Regel-
Ausnahme-Verhältnis von aufschiebender Wirkung
als Grundsatz und Sofortvollzug als Ausnahme um-
gekehrt ist. Nicht erfasst sind weiterhin z.B. die
Geltendmachung von Ersatzansprüchen (§§ 34 ff.
SGB II), Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
eine Aufrechnung (§ 43 SGB II) oder eine Abzwei-
gung (§ 48 SGB I).

Der Sofortvollzug kraft Gesetzes erschwert den
Rechtsschutz des Einzelnen, ohne ihn aufzuheben;
er kann vor den Sozialgerichten um vorläufigen
Rechtsschutz nachsuchen. Es ist ein im Ansatz ver-
fassungsrechtlich zulässiges, auch in anderen
Rechtsbereichen nicht unübliches Mittel. Es gilt
indes, den inflationären Gebrauch des Sofortvollzugs
einzudämmen und insbesondere auf Maßnahmen,
die ihrem Wesen nach zeitgebunden sind (z.B. Mel-
deobliegenheit; Wahrnehmung von Angeboten zur
Eingliederung in Arbeit) oder allein zukunftsbezogen
sind (Rücknahme/Widerruf von Leistungen mit
Wirkung für die Zukunft), zu begrenzen.

4. Wunsch- und Wahlrecht zwischen angemessenen
Maßnahmen (BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 15])

Der Forderung, ein Wunsch- und Wahlrecht zu ga-
rantieren und dem Arbeitsuchenden das Recht ein-
zuräumen, zwischen angemessenen Maßnahmen zu
wählen, um seine Eigeninitiative zu fördern, ist nur
in der Zielrichtung zuzustimmen. Anzusetzen ist an
§ 15 SGB II.

Die Forderung nach einem Wunsch- und Wahlrecht
in Bezug auf Eingliederungsmaßnahmen zielt darauf,
die Eigenmotivation des Hilfesuchenden durch
rechtlich gesicherte Autonomie zu stärken. Das Mit-
tel, hierfür ein Wahlrecht zwischen angemessenen
Eingliederungsmaßnahmen zu garantieren, erscheint
nicht (immer) geeignet; verschiedene angemessene
Maßnahmen stehen nicht durchweg zur Wahl.

Anzusetzen ist vielmehr an der Eingliederungsver-
einbarung (§ 15 SGB II) durch eine Stärkung der
Stellung des Leistungsberechtigten im Eingliede-
rungsprozess. Die Eingliederungsvereinbarung als
zentrales Planungs-, Steuerungs- und Evaluationsin-
strument des Eingliederungsprozesses lässt ungeach-
tet der Kritik an Einzelheiten ihrer Ausgestaltung
(u.a. Abschlusspflicht; Ersetzung durch einseitigen
Verwaltungsakt; Inhaltskontrolle) idealtypisch Raum
für eine flexible, passgenaue und bedürfnisgerechte
Leistungsgestaltung. Die Eingliederungsvereinbarung
gründet auf dem Gedanken einer "Koproduktion"
sozialer Dienstleistungen, bei der Leistungsträger
und Leistungsempfänger auf prinzipiell "gleicher
Augenhöhe" in einem kontinuierlichen "Dialog" den
Eingliederungsprozess gestalten. Nach der Recht-
sprechung des BSG14 ist § 15 SGB II hingegen ledig-
lich eine Verfahrensvorschrift, die das Verhalten
und Vorgehen der Grundsicherungsträger steuern
soll. Ein subjektiv-öffentlichrechtlicher Anspruch
der zum Vertragsschluss verpflichteten Leistungsbe-
rechtigten auf ernsthafte und sachgerechte Verhand-
lungen der JobCenter, auf Berücksichtigung eigener
Vorstellungen unter Abwägung eigener Interessen
sowie auf kompetente, hinreichend qualifizierte
"Verhandlungspartner" auf Seiten der JobCenter soll
hingegen nicht bestehen. Der Gesetzgeber ist gut
beraten, den Leistungsberechtigten für die Eingliede-
rungsvereinbarung aus diesem (rechtsprechungsin-
duzierten) „Objektstatus“ herauszuholen und ihm
ausdrücklich subjektiv-öffentlichrechtliche Verfah-
rensrechte einzuräumen.

5. Ombudsstellen bei den JobCentern (BT-Drs.
17/7032 [II. Nr. 16])

Unabhängige Ombudsstellen bei den JobCentern
können als mögliche Ergänzung, nicht als Alternati-
ve zu sozialgerichtlichem Rechtsschutz und auch
nicht als obligatorisches Verfahren der außergericht-
lichen Streitschlichtung, eine sinnvolle Institution
bilden. Ihre vermittelnde, streitvermeidende bzw. -
schlichtende Funktion hängt indes maßgeblich von
ihrer Ausgestaltung und dem Verfahren ihrer Anru-
fung sowie der personellen Besetzung ab. Die Ab-
senkung der Zahl sozialgerichtlicher Verfahren sollte
nicht Ziel, sondern – wenn auch intendierte – Ne-
benfolge eines weiteren Beratungsangebotes sein,
das das Handeln/die Bescheide der JobCenter erläu-

14 BSG, U. v. 22.9.2009 – B 4 AS 13/09 R.
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tert und auf rechtliche und sachliche Richtigkeit hin
überprüft.

Unabhängige Ombudsstellen haben indes allenfalls
Ergänzungsfunktion. Vorrangig muss die Verbesse-
rung der Beratungs- und Bescheidqualität bereits bei
der Erstberatung/-bescheidung sein. Kommt es zum
Widerspruch (den auch eine Ombudsstelle nicht
ersetzen kann), müssen die JobCenter die Chancen
nutzen, die ein Widerspruchsverfahren bietet, und
dieses Verfahren als Teil eines modernen Beschwer-
de- bzw. Kundenreaktionsmanagements ausgestal-
ten, das über die Rechtsschutz- und Filterfunktion
hinaus auf systematische Qualitätsverbesserung der
eigenen Verfahren unter Beseitigung von Fehlerquel-
len bzw. Schwachstellen gerichtet ist.

Bei dem Leistungsträger angesiedelte, von diesem
finanzierte Ombudsstellen dürfen zudem nicht da-
rauf gerichtet sein (oder bewirken), zivilgesellschaft-
liche Anlauf- und Beratungsstellen (z.B. Arbeitslo-
seninitiativen, Beratungsstellen freier Träger) zu
verdrängen. Bei organisatorischer und finanzieller
Anbindung an das JobCenter wird eine vollständige
"Unabhängigkeit" und "Neutralität" schon wegen der
im demokratischen Rechtsstaat unerlässlichen Kon-
trolle über die Verwendung öffentlicher Mittel
schwerlich zu organisieren sein. Bei auch organisa-
torischer Unabhängigkeit darf eine Finanzierung
durch den Leistungsträger nicht zu einer förderungs-
rechtlichen Privilegierung gegenüber sonstigen "frei-
en" Trägern führen.

6. Belastungsausgleich für die Kommunen (BT-Drs.
17/9070 [II. Nr. 6])

Aus systematischen Gründen abzulehnen ist die
Forderung, eine etwaige finanzielle Mehrbelastung
der Kommunen über die Bundesbeteiligung voll-
ständig auszugleichen.

Die Kommunen sind – insgesamt betrachtet – noch
immer in einer schwierigen finanziellen Lage. Die in
der letzten Zeit wieder steigenden Einnahmen sind
nur zum Teil (und mit erheblichen regionalen Ver-
werfungen) geeignet, die Nachholbedarfe infolge der
Einnahmeeinbrüche der Krisenjahre zu decken. Eine
(erhebliche) Mehrbelastung im Bereich der SGB II-
Ausgaben trifft gerade die einnahmeschwächeren
Kommunen, in denen regelmäßig auch die ausgaben-
trächtigen sozialen Probleme größer sind. Die aufga-
bengerechte Finanzausstattung der Kommunen ist
aber eine Gesamtaufgabe, der sich neben dem Bund
auch die Länder zu stellen haben. Punktuelle
Sonderbelastungsausgleiche, die von den allgemei-
nen Lastenverteilungsregelungen abweichen, sind –
wie die Regelung des § 44 Abs. 5 bis 8 SGB II nach-
drücklich unterstreicht – strategie- und streitanfällig
und bergen finanzpolitische Risiken. Sie sind daher
abzulehnen.

Eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der
Kommunen ist im Ergebnis nicht zu besorgen. Er-
höhte Regelbedarfsleistungen infolge des Nichtein-
bezuges der unter 25-jährigen Volljährigen in die
Bedarfsgemeinschaft oder wegen der Aufhebung der
Sondersanktionsregelungen treffen unmittelbar pri-
mär den Bund; für die Einschränkung des Erstwoh-
nungsbezuges von unter 25-Jährigen war bei Einfüh-

rung dieser Regelung eine Minderausgabe des Bun-
des von jährlich 60 Mio veranschlagt.15

IV. Sozialprozessrecht

1. Sozialgerichtsbarkeit als eigenständiger Ge-
richtszweig (BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 7])

Die dauerhafte Festlegung auf eine eigenständige
Sozialgerichtsbarkeit ist weder rechtspolitisch sinn-
voll noch aktuell notwendig.

Mit dem 2005/6 in Kreisen der JustizministerInnen
gefundenen Einvernehmen, dass die Neuordnung
der öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten auf
Landesebene auch dann einer Änderung des Grund-
gesetzes bedarf, wenn die obersten Bundesgerichte
als Revisionsinstanz unverändert erhalten bleibt,
steht realpolitisch die im Antrag angesprochene
"Eingliederung" der Sozialgerichtsbarkeit in die
Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht zur Debatte. Nach
den Größenverhältnissen kommt überdies in etli-
chen Bundesländern eher die Eingliederung der
Verwaltungsgerichte in die Sozialgerichtsbarkeit in
Betracht. Beide Gerichtsbarkeiten haben überdies
derzeit genug damit zu tun, die Folgeprobleme quali-
tativer und quantitativer Veränderungen im Verfah-
rens- und Aufgabenaufkommen zu bewältigen. Die
für den Erhalt der Sozialgerichte als eigenständiger
Gerichtsbarkeit genannte Begründung indes ist eben-
so wenig überzeugend und zwingend wie es die teils
für eine Zusammenlegung angeführten Gründe
sind.16

Eine Verfassungsänderung ist ohnehin nicht isoliert
allein in Bezug auf den Neuzuschnitt der öffentlich-
rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten zu diskutieren; es
sind dann zumindest auch die verfassungsunmittel-
baren Rechtswegzuweisungen öffentlich-rechtlicher
Streitigkeiten an die ordentliche Gerichtsbarkeit auf
den Prüfstand zu stellen.17

2. Gerichtskosten; Beratungs- und Prozesskosten-
hilfe (BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 8])

Die Gerichtskostenfreiheit für natürliche Personen in
Verfahren nach dem SGB II/SGB XII ist zu erhalten;
die derzeitigen Prozesskostenhilferegelungen sind
für einen sozialstaats- und gleichheitskonformen
Zugang zu Gericht beizubehalten.

2.1. Gerichtskosten

Die Gerichtskostenfreiheit für natürliche Personen
ist – jedenfalls in Verfahren nach dem SGB II/SGB
XII – beizubehalten. Viele Leistungsberechtigte
schrecken ohnehin vor dem „Gang zu Gericht“ zu-
rück; eine Kostenschwelle würde den Zugang zu
effektivem Rechtsschutz weiter erschweren.

Ohne eine Gerichtskostenvorschusspflicht, die indes
allzumal angesichts der derzeitigen Erfolgsquoten im
SGB II/SGB XII-Bereich und auch deswegen als

15 BT-Drs. 16/688, 3.
16 Dazu eingehend bereits Berlit, Zusammenlegung von Gerichts-

barkeiten. Ein Diskussionsbeitrag, Betrifft Justiz 2004, 226-237
(Anlage 2).

17 Dazu Berlit, Rechtswegebereinigung als rechtspolitischer Auf-
trag - Rückführung öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten in die
Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: FS v. Brünneck, 2011, 497.
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kontraproduktiv abzulehnen ist, weil es nur die
Haltung einiger Leistungsträger verstärken dürfte,
ihre Mittel wegen des überschaubaren Klagerisikos
nicht für rechtsrichtige und überzeugende Bescheide
oder ein akzeptanzförderndes Beschwerdemanage-
ment, sondern in Prozesskosten zu verwenden, be-
wirkt die Beitreibung von Gerichtskosten einen er-
heblichen Mehraufwand; bei einer Vorschusspflicht
wird die Zahl der vorgeschalteten Prozesskostenhil-
feverfahren deutlich steigen.

Die „Vielkläger“, die alle JobCenter und Sozialge-
richte als Einzelphänomen kennen und die viel
Arbeit und Mühe „kosten“, die anderweitig nutz-
bringender eingesetzt werden mag, werden durch
die Einführung von Gerichtskosten ohnehin nicht
von ihrem Handeln abgehalten werden können; sie
sind kein sinnvoller Bezugspunkt für generelle
Rechtsänderungen.

2.2 Beratungs- und Prozesskostenhilfe

Die Aufwendungen für Beratungs- und Prozesskos-
tenhilfe steigen kontinuierlich und bilden – neben
den Betreuungsvergütungen – einen nach den Anga-
ben der Länder so dynamischen Kostenfaktor in den
Justizetats, dass als Reaktion Kostenbegrenzungsbe-
strebungen nachvollziehbar scheinen. Sozial- und
rechtspolitisch sind die Vorschläge in den Entwür-
fen des Bundesrates eines Prozesskostenhilfebegren-
zungsgesetzes18 und für eine Änderung des Bera-
tungshilfegesetzes19 dem Grunde nach indes abzu-
lehnen.

Der Sache nach sind Prozesskosten- und Beratungs-
hilfe eine Sonderform der Hilfe in besonderen Le-
benslagen, für die nicht Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen gelten sollten, die dichter an der der
Hilfe zum Lebensunterhalt liegen. Eine deutliche
Entlastung in diesem Diskurs dürfte bewirken, wenn
die Kostenverantwortung für die Beratungs- und
Prozesskostenhilfe aus den – ansonsten weitestge-
hend durch Personalausgaben sowie Mieten und
Bewirtschaftungskosten gebundenen – Justizhaus-
halten in die Sozialetats erfolgte.

3. Einführung von Pauschalgebühren für SGB II/
SGB XII-Träger (BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 9])

Die Erweiterung der Pauschalgebührenpflicht auf
Leistungsträger nach dem SGB II/SGB XII ist ein
kleiner, symbolisch aber wichtiger Beitrag, um die
Mitverantwortung dieser Träger an dem deutlichen
Anstieg der Kosten der Sozialgerichtsbarkeit zu
unterstreichen.

Der in Art. 19 Abs. 4 GG verfassungsrechtlich aufge-
gebene effektive Rechtsschutz gegen Akte der öffent-
lichen Gewalt führt bei allen öffentlich-rechtlichen
Fachgerichtsbarkeiten zu einem insgesamt geringen
Kostendeckungsgrad. Der Rechtsstaat hat indes auch
seinen Preis. Die Pauschalgebühren auch für SGB
II/SGB XII-Leistungsträger werden den Kostende-
ckungsgrad der Sozialgerichtsbarkeit nicht wesent-
lich verbessern. Sie schöpfen aber einen Teil der
Einsparungen ab, die etliche Leistungsträger bei der
Erstellung und Vermittlung ihrer Bescheide sowie

18 BT-Drs. 17/1216.
19 BT-Drs. 17/2164.

durch die Gestaltung des Widerspruchsverfahrens
einsparen. Um den in der Begründung – im An-
schluss einer Länder-Arbeitsgruppe – angesproche-
nen Anreiz für die Träger zu bewirken, „Bescheide
verständlicher und bürgerfreundlicher zu formulie-
ren und die Widerspruchsstellen zu stärken“, dürfte
die allgemeine Pauschalgebühr (§ 184 SGG) – im
Verhältnis zu den Etats der JobCenter – zu niedrig
sein.

Soll Steuerung bewirkt werden, kommt neben einer
auf SGB II/SGB XII-Verfahren bezogenen, sektoralen
Erhöhung der Pauschalgebühr auch eine – dann
(nahezu) kostendeckende – Unterliegensgebühr in
Betracht. Dies entlastete auch die Leistungsträger,
die ihre begrenzten Mittel auch dafür einsetzen, um
– bei aller Beachtung der Grenzen des materiellen
Leistungsrechts – sozialgerichtliche Streitverfahren
zu vermeiden.

4. Mindeststreitwert für den Rechtsmittelzugang
(BT-Drs. 17/7032 [II. Nr. 10])

Die Heraufsetzung der Rechtsmittelstreitwerte für
Berufungen und Beschwerden zum 1.4.2008 sollte –
jedenfalls für das Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes – zurückgenommen werden.

4.1 Die scheinbar moderate Heraufsetzung der
Rechtsmittelschwellenwerte um 250 € hat auf Kos-
ten der Rechtssicherheit zu einer spürbaren Entlas-
tung der Landessozialgerichte geführt. Für die
Hauptsacheverfahren mildert die – an die klassi-
schen Revisionsgründe – gebundene Berufungszu-
lassung die Effekte dieser Rechtmittelverkürzung.
Für das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes
wird teils vertreten, dass auch bei Vorliegen von
Berufungszulassungsgründen mangels Zulassung die
Wertgrenze absolut gilt.20 Wegen der hohen Bedeu-
tung des vorläufigen Rechtsschutzes in SGB II-
Verfahren ist es angezeigt, die Wertgrenze wieder
abzusenken oder zumindest klarzustellen, dass die
Beschwerde wertgrenzenunabhängig statthaft ist,
wenn eine Berufung im Hinblick auf die Berufungs-
zulassungsgründe des § 144 Abs. 2 SGG zulässig
wäre bzw. bewirkt werden könnte.

4.2 Für das Hauptsacheverfahren kommt neben einer
Absenkung des Rechtsmittelstreitwertes der Verzicht
auf Wertgrenzen unter Erweiterung der Berufungszu-
lassungsgründe nach dem Vorbild des § 124 Abs. 2
VwGO um die Fallgruppen der „ernstlichen Zweifel
an der Richtigkeit“ und der „besondere tatsächlichen
oder rechtlichen Schwierigkeiten“ in Betracht, die
dann auch im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren
nach § 145 SGG geltend gemacht werden könnten.
Die anfänglichen, teils gravierenden Bedenken gegen
die Rechtsmittelzulassungsgründe des § 124 Abs. 2
VwGO sind – nicht zuletzt auch durch klärende
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die
überzogenen Anforderung an die Darlegung von
Berufungszulassungsgründen einen Riegel vorge-
schoben hat – einer differenzierenden Betrachtung
gewichen.21

20 A.A. – für eine Berücksichtigung der Zulassungsgründe des §
144 Abs. 2 SGG – etwa LSG NI/HB, B. v. 24.2.2010 – L 7 AS
1446/09 B ER – NZS 2010, 701.

21 S. nur Rudisile, Das Berufungs(zulassungs)recht der VwGO im
Spiegel der Rechtsprechung, Die Verwaltung 39 (2006), 421; T.



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

53

4.3 Nicht sinnvoll ist, zur Milderung der Wirkungen
des Rechtsmittelstreitwerts am Ausschluss von Fol-
gebescheiden anzusetzen, die nicht ausdrücklich
den streitgegenständlichen Bescheid ändern oder
ergänzen. Zumindest in Hauptsacheverfahren mach-
te einen Einbezug von Folgebescheiden viele Verfah-
ren wegen der Vielzahl von Bescheiden und der oft
wechselnden tatsächlichen Verhältnisse, die es von
Amts wegen „in Echtzeit“ bis zum Zeitpunkt der
mündlichen Verhandlung aufzuklären gälte, in der
Praxis „nicht beherrschbar“. Die Verkürzung der
Frist für das Zugunstenverfahren nach § 44 SGB X
auf ein Jahr (s.o. III.2) verschärft allerdings das Fol-
geproblem, dass im Streitfall dann auch gegen Fol-
gebescheide Rechtsbehelfe/-mittel einzulegen sind
und so neue Verfahren produziert werden.

5. Präklusion/Fiktion einer Klagrücknahme (BT-
Drs. 17/7032 [II. Nr. 11])

Eine Änderung der Regelungen zur Zurückweisung
von Erklärungen und Beweismitteln, die nach ent-
sprechender Aufforderung unter Fristsetzung unent-
schuldigt verspätet vorgebracht worden sind (§ 160a
SGG), und zur Klagrücknahmefiktion (§ 102 Abs. 2
SGG) ist nicht erforderlich.

Schreiner, Die Zulassungsberufung in Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO), Zivilprozessordnung (ZPO) und Arbeitsgerichts-
gesetz (ArbGG). Ein Beitrag zur allgemeinen Verfahrenslehre,
2010.

Diese Regelungen begegnen bei sachgerechter An-
wendung und verfassungsrechtlich auch gebotener
Beachtung ihres Ausnahmecharakters keinen Be-
denken. „Unzuträglichkeiten“ oder ein Fehlgebrauch
aus der sozialgerichtlichen Praxis sind nicht bekannt
geworden; sie scheinen nur zurückhaltend eingesetzt
zu werden. Dies gilt auch für die Anwendung und
Auslegung der Parallelvorschriften des allgemeinen
Verwaltungsprozessrechts. Die Erfahrungen, die mit
den Anwendungen der entsprechenden Regelungen
im verwaltungsgerichtlichen Asylverfahren gewon-
nen worden sind, können nicht auf das sozialge-
richtliche Verfahren oder den allgemeinen Verwal-
tungsprozess übertragen werden.

Anlagen:

 Berlit, Uwe: Die besondere Rechtsstellung der
unter 25-Jährigen im SGB II, info also 2011, 59
(Teil 1), 124 (Teil 2) (Anlage 1)

 Berlit, Uwe: Zusammenlegung von Gerichtsbarkei-
ten. Ein Diskussionsbeitrag, Betrifft JUSTIZ 2004,
226 (Anlage 2)



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

54

Anlage 1



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

55



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

56



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

57



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

58



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

59



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

60



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

61



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

62



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

63



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

64



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

65



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

66

Anlage 2



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

67



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

68



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

69



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

70



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

71



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

72



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

73



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

74



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

75



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

76



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

77



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

78



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)893neu

79



Ausschussdrucksache 17(11)893neu Ausschuss für Arbeit und Soziales

80

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)899
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Prof. Hans-Ulrich Weth, Tübingen

I. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(BT-Drucksache 17/7032)

Das Ziel des Antrags, im Sinne eines „sozialrechtli-
chen Verbraucherschutzes“ die Verfahrens-, Leis-
tungs- und Partizipationsrechte von Sozialleistungs-
berechtigten durch ein Bündel differenzierter gesetz-
geberischer Maßnahmen zu stärken und damit zu-
gleich die Akzeptanz, Effektivität und Effizienz des
sozialen Rechtsstaats zu fördern, hat angesichts
gegenläufiger Entwicklungen in Gesetzgebung und
Verwaltungspraxis hohe Relevanz und ist nach-
drücklich zu unterstützen.

Zu einzelnen der vorgeschlagenen Maßnahmen
nehme ich wie folgt Stellung:

1. Stärkung sozialer Bürgerrechte durch Ausbau
der Beratungsinfrastruktur (zu Ziff. 1, 8, 16)

Zu den zentralen Postulaten des sozialen Rechts-
staats gehört der gleiche Zugang zum Recht für alle
BürgerInnen, ungeachtet ihrer sozialen oder ökono-
mischen Verhältnisse. Zur Sicherung der Rechts-
wahrnehmungsgleichheit und der Rechtsschutz-
gleichheit gem. Art. 3, 19 Abs. 4, 20 GG soll im All-
gemeinen die Beratungshilfe durch RechtsanwältIn-
nen nach dem Beratungshilfegesetz und die Prozess-
kostenhilfe beitragen. Im Bereich des Sozialrechts
steht jedem Bürger/jeder Bürgerin ein einklagbarer
Rechtsanspruch auf Beratung gegenüber den jeweils
zuständigen Sozialleistungsträgern zu.

In der Praxis zeigen sich allerdings erhebliche Hür-
den und Umsetzungsdefizite bei der sozialrechtli-

chen Beratung und Unterstützung sozial benachtei-
ligter Menschen. Ihr Beratungsbedarf wächst infolge
zunehmender Komplexität des Sozialrechts und
häufig abnehmender Qualität des Verwaltungshan-
delns insbesondere im Bereich existenzsichernder
Sozialleistungen (ein aktuelles Schlaglicht auf die
Zusammenhänge wirft eine Resolution zur „Arbeits-
situation in den Leistungsbereichen der JobCenter
NRW“, die 50 GeschäftsführerInnen am 9. März 2012
veröffentlicht haben). Ohne rechtliche Beratung und
ggfs. gerichtliche Durchsetzung kommen die Leis-
tungsberechtigten oft nicht zu ihrem Recht. Zugleich
wird aber ihr Zugang zu öffentlich organisierter bzw.
finanzierter Beratungshilfe durch restriktive Organi-
sationsabläufe der Sozialadministration, einschrän-
kende Tendenzen in der Rechtsprechung der für
Beratungshilfe zuständigen Amtsgerichte (vgl. dazu
etwa BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl.
vom 9.11.2010 – 1 BvR 787/10) und (geplante) ge-
setzliche Verschärfungen erschwert.

Die Defizite bei Zugang zur und Qualität der Behör-
denberatung können auch nicht durch den Verweis
auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme altruisti-
scher oder sozialer Rechtsberatung durch die Freie
Wohlfahrtspflege gem. §§ 6 und 8 Rechtsdienstleis-
tungsgesetz kompensiert werden. Das RDG regelt
lediglich die Zulässigkeit solcher außergerichtlicher
Rechtsdienstleistungen, eröffnet aber keinen Bera-
tungsanspruch, enthält keine Finanzierungsgrundla-
ge und stellt auch keine flächendeckende Infra-
stuktur an Beratungsangeboten sicher.

Zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gebots
der Rechtswahrnehmungsgleichheit ist deshalb der
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Aufbau und Ausbau eines flächendeckenden, nied-
rigschwelligen, behördenunabhängigen, wohnortna-
hen und kostenfreien Netzes von Sozial- und Recht-
sberatungsstellen einschließlich einer gesetzlichen
Finanzierungsgrundlage erforderlich. Dabei bietet es
sich an, entsprechend Ziff. 1 des Antrags an vorhan-
dene Beratungsstrukturen gem. § 22 SGB IX, 92 c
SGB XI und § 65 b SGB V anzuknüpfen.

Zu Ziff. 8: Die vom Bundesrat vorgeschlagenen rigi-
deren Anforderungen beim Zugang zu anwaltlicher
Beratungshilfe und die Forderung einer höheren
Kostenbeteiligung sind unter dem Aspekt der
Rechtswahrnehmungsgleichheit zumindest für den
Bereich sozialrechtlicher Angelegenheiten abzuleh-
nen.

Im Kontext des Ausbaus der Beratungsinfrastruktur
kann die unter Ziff. 16 des Antrags geforderte Ein-
richtung von unabhängigen Ombudstellen bei den
JobCentern ein Baustein sein. Lt. einer aktuellen
Studie der Gesellschaft für Organisation und Ent-
scheidung Bielefeld wurde bei einer Befragung von
311 einkommensschwachen Haushalten zu ihrem
Unterstützungsbedarf am häufigsten (mehr als 50
Prozent) Hilfe beim Umgang mit Ämtern und Behör-
den genannt (vgl. Kämper: Wirksame Wege für Fami-
lien mit geringem Einkommen, in: NDV 2012,
S. 104). Neben der Deckung eines solchen Unterstüt-
zungsbedarfs und der Kompetenzstärkung der Leis-
tungsberechtigten könnte die Aufgabe von Ombud-
stellen insbesondere in der Vermittlung bei Konflik-
ten sowie Streitschlichtung bzw. –vermeidung mit
Behörden liegen. Nach den wenigen bisher vorlie-
genden Erfahrungen von Ombudstellen besteht Klä-
rungsbedarf zur Einpassung von Ombudstellen in
die Beratungsinfrastruktur unter Struktur-, Status-
und Kompetenzaspekten. Es empfiehlt sich m.E.
zunächst die Erprobung durch Modellversuche mit
wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass nach
allen bisherigen Erfahrungen durch eine qualifizierte
außergerichtliche Beratung nicht selten Wider-
spruchs- und Sozialgerichtsverfahren vermieden
werden können.

2. Stärkung sozialer Bürgerrechte im Verfahrens-
recht (zu Ziff. 4, 8, 12, 13)

Den Vorschlägen zur Stärkung der Rechtsposition
der Leistungsberechtigten durch verfahrensrechtli-
che Regelungen ist weitgehend zuzustimmen.

Zu Ziff. 4: Durch die Einführung eines Verbandskla-
gerechts für anerkannte Verbände bestünde die Mög-
lichkeit, z.B. auch im Bereich existenzsichernder
Sozialleistungen einen höheren Grad an Rechtsver-
wirklichung für die Leistungsberechtigten und zu-
gleich eine Entlastung der Sozialgerichte zu errei-
chen. In entsprechender Anlehnung an die Regelun-
gen des § 13 Behindertengleichstellungsgesetz könn-
ten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung für
eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle durch die Klage
eines Verbandes ohne eigene Rechtsbeschwer einer
Klärung zugeführt werden. Denkbar wäre dies z.B.
zur Umsetzung der Gewährleistungsverpflichtungen
in § 17 SGB I, die gegenwärtig einer individuellen

Rechtsdurchsetzung entzogen sind. Auch eine Aus-
weitung des Klagerechts anerkannter Verbände gem.
§ 63 SGB IX auf weitere Sozialleistungsbereiche
sollte in Erwägung gezogen werden.

Zu Ziff. 8: Zu Recht werden Pläne zur Einführung
einer allgemeinen Verfahrensgebühr im bislang für
Versicherte und Leistungsberechtigte gerichtkosten-
freien Sozialgerichtsverfahren, wie sie in einem
früheren Gesetzentwurf des Bundesrates (vgl. BT-
Drs. 16/1208) enthalten waren, abgelehnt. In einer
rechtssoziologischen Studie wurden die kontrapro-
duktiven selektiven Wirkungen einer solchen Ge-
bühr nachgewiesen (vgl. Welti/ Höland/ Braun/
Bühr: Folgen einer allgemeinen Verfahrensgebühr in
sozialgerichtlichen Verfahren, in: Soziale Sicherheit
2008, S. 308 – 316). Auch der Ablehnung der Vor-
schläge des Bundesrates in seinem Entwurf eines
Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die
Prozesskostenhilfe (BT-Drs. 17/1216) ist zuzustim-
men.

Zu Ziff. 12: Die seit 2009 verschärfte Regelung in
§ 39 SGB II zur sofortigen Vollziehbarkeit des Groß-
teils der von JobCentern getroffenen Verwaltungs-
entscheidungen durch den gesetzlichen Ausschluss
der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und
Anfechtungsklage beschneidet die Rechtsposition
der Leistungsberechtigten in unverhältnismäßiger
Weise und verschiebt das verfahrensrechtliche
„Machtgefüge“ einseitig zu Gunsten der Sozialleis-
tungsträger. Anders als im sonstigen (Sozial-
)Verwaltungsrecht üblich (vgl.§ 80 VwGO, § 86 a
SGG) muss das JobCenter nicht einzelfallbezogen ein
überwiegendes öffentliches Interesse an der soforti-
gen Vollziehung seiner Entscheidungen begründen
und anordnen. Mit dieser Umkehrung des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses erhalten die JobCenter im
Prinzip einen Freibrief, der ihren Entscheidungen –
unabhängig von deren tatsächlicher Qualität – in
jedem Fall den ersten Anschein der Rechtmäßigkeit
verleiht und bei den Betroffenen das Gefühl der
Ohnmacht und des Ausgeliefertseins verstärkt. Der
grundsätzlich gegebene Weg, gegen den Sofortvoll-
zug vorläufigen Rechtsschutz durch die Sozialge-
richte zu beantragen, erfordert von den Betroffenen –
nicht immer anzunehmende – vertiefte Rechts-
kenntnisse nd zusätzliche Anstrengungen bei der
Rechtsdurchsetzung – abgesehen von der zusätzli-
chen Belastung der ohnehin überlasteten Sozialge-
richte.

Zu Ziff.13: Die seit 1. April 2011 in § 31 Abs. 1
SGB II eingefügte Regelung, dass für die Verhängung
einer Sanktion in formaler Hinsicht nicht der Nach-
weis einer schriftlichen Belehrung über die Rechts-
folgen einer Pflichtverletzung erforderlich ist, son-
dern allein die (irgendwie gewonnene und nachge-
wiesene) Kenntnis der Rechtsfolgen ausreicht, ver-
kennt die Warn- und Erziehungsfunktion einer aus-
drücklichen Rechtsfolgenbelehrung und schafft
Rechtsunsicherheit. Der Umstand, dass die Bundes-
agentur für Arbeit in ihren Dienstanweisungen die
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung vorsieht, reicht
angesichts des weitergehenden Wortlauts des höher-
rangigen Gesetzes nicht zur Herstellung von Rechts-
sicherheit aus. Die Neuregelung sollte wieder aufge-
hoben werden.
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3. Stärkung sozialer Bürgerrechte durch mehr Par-
tizipation und weniger Sanktion (zu Ziff. 3, 15,
17,18)

Der Vorschlag, einen Rechtsanspruch auf Aufstel-
lung und Anpassung eines Hilfeplans in allen Berei-
chen des SGB und ein Wunsch- und Wahlrecht der
Leistungsberechtigten bei der Ausgestaltung der
Leistungen auch im SGB II zu verankern, ist geeig-
net, die Perspektive und die Subjektstellung der
Leistungsberechtigten im Hilfeprozess stärker zur
Geltung zu bringen. „Die häufig fehlende Einbin-
dung der Arbeitsuchenden in die Zielplanung, die
Tatsache, dass das Profiling häufig losgelöst vom
übrigen Betreuungsprozess behandelt wird und
damit seine Ergebnisse zu wenig berücksichtigt wer-
den, sowie die häufig fehlende Berücksichtigung
individueller Problemlagen gehören zu den konsoli-
dierten Ergebnissen der Forschung zu Fallbearbei-
tung und Dienstleistungsprozessen im SGB II“, so
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 26.5.2011
(Ausschuss-Drs. 17 (11) 540, S. 9).

Die Forderung, die geltenden Sanktionsregelungen
zu flexibilisieren und mehr Möglichkeiten zu einer
differenzierten Reaktion auf Verhaltensänderungen
und zu Milderungen im Umfang und in der Dauer
der Sanktion insbesondere bei den schärferen Sank-
tionsstufen vorzusehen sowie das verschärfte, ver-
fassungswidrige und fachlich verfehlte Sanktionsin-
strumentarium gegen Menschen unter 25 Jahren
aufzuheben, wird unterstützt. Den hierzu von Prof.
Dr. Uwe Berlit in seiner schriftlichen Stellungnahme
zur heutigen Anhörung vorgetragenen Begründun-
gen und Überlegungen schließe ich mich an.

II. Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs.
17/9070)

Hierzu schließe ich mich den Ausführungen von
Prof. Dr. Uwe Berlit an.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)904
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 16. Mai 2012
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 21. Mai 2012

a) Antrag der Abgeordneten Yvonne Ploetz, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hartz-IV-Sonderregelung für unter 25-Jährige abschaffen BT-Drs. 17/9070

b) Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Fritz Kuhn, Birgitt Bender, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Soziale Bürgerrechte garantieren - Rechtsposition der Nutzerinnen und Nutzer sozialer
Leistungen stärken BT-Drs. 17/7032

Dr. Florian Blank, Düsseldorf

Die Antragstellerinnen und Antragsteller behandeln
im Antrag eine zentrale Problematik moderner Sozi-
alpolitik, das Verhältnis von Leistungsträgern und -
erbringern einerseits und Nutzerinnen und Nutzern
andererseits. Sie kritisieren dass „[e]ine nicht durch-
gängig auf Partizipation ausgerichtete Sozialgesetz-
gebung, eine restriktive Rechtsumsetzung und man-
gelnde Kooperation der Sozialleistungsträger, sowie
eine enorme Komplexität des Sozialrechts […] aller-
dings eine auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und
Nutzer ausgerichtete Inanspruchnahme sozialer
Leistungen“ verhindern (Drs. 17/7032: 1). Aufgrund
dessen fordern sie die Bundesregierung auf, „einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der die Verfahrens-, Leis-
tungs- und Partizipationsrechte der Nutzerinnen und
Nutzer sozialer Leistungen stärkt und mithin die
Effektivität, Effizienz sowie die Legitimationsbasis
des sozialen Rechtsstaats steigert“ (Drs. 17/7032: 2).
Diese Forderung wird im Weiteren spezifiziert; es
werden sozialgesetzbuchübergreifende Forderungen
formuliert und speziell Forderungen für das Sozial-
prozessrecht und das SGB II unterbreitet. Die vorge-
schlagenen Maßnahmen sind durchaus heterogen,
beziehen sich aber auf eine Verbesserung oder Si-
cherung der Position der Nutzerinnen und Nutzer
gegenüber Leistungserbringern und trägern.

Die Stellungnahme bezieht sich auf allgemeine As-
pekte der „Nutzer-Problematik“. Im Folgenden wird
auf den Nutzerbegriff, Rahmenbedingungen für und
mögliche Probleme bei einer Stärkung der Nutzerin-
nen und Nutzer in der Sozialpolitik eingegangen.

1. Der Begriff des Nutzers/der Nutzerin ummantelt
eine ganze Reihe von Rollenzuschreibungen, Verhal-

tensanforderungen, Rechtspositionen und Selbst-
wahrnehmungen. Im Zentrum stehen dabei die Men-
schen, die in Beziehung zu den Leistungsträgern
und -erbringern im Sozialstaat stehen. Hinter dem
Nutzerbegriff verbergen sich u.a. Versicherte, Leis-
tungsbezieherinnen, Patienten, Bürger, Koproduzen-
tinnen oder Verbraucherinnen und damit höchst
unterschiedliche Situationen und Problemlagen.
Durch den Nutzerbegriff kann einerseits die sozial-
politische Debatte bereichert werden, indem der
Fokus von Institutionen und Strukturen auf die Seite
der Leistungsnachfrager verschoben wird und Ver-
engungen auf einzelne Nutzeraspekte vorgebeugt
wird. Bürgerinnen und Bürgern kann so auch eine
aktivere Rolle in der Sozialpolitik zugewiesen wer-
den, als es Begriffe wie „Leistungsempfänger“ sugge-
rieren, und zugleich kann der Blick für die Fragen
nach dem Nutzerverhalten, nach den Interaktionen
mit Leistungsträgern und -erbringern neu gestellt
werden. Allerdings ist umgekehrt die Gefahr nicht
von der Hand zu weisen, dass der Begriff einer diffe-
renzierten Analyse und Lösung sozialpolitischer
Probleme im Weg stehen kann, indem er Unter-
schiede in den Bedingungen der Leistungsinan-
spruchnahme und auch durchaus widersprüchliche
Handlungsanforderungen verdeckt.22

Infolgedessen muss bei einer Stärkung der Position
der Nutzerinnen und Nutzer reflektiert werden, in
welcher Beziehung und mit welchem Ziel denn eine

22 Der Nutzerbegriff verzichte auf eine explizite Problemorientierung
und suggeriere die objektive, ganzheitliche Spiegelung schein-
bar isolierter Nutzungsrealitäten, so Ewert (2012: 169) mit Blick
auf das Gesundheitswesen.
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solche Stärkung erfolgen soll und welche Grenzen
ihr gegebenenfalls gesetzt sind. Im Gesundheitswe-
sen und bei anderen personenbezogenen Dienstleis-
tungen erscheint eine aktive Rolle der Nutzerinnen
und Nutzer notwendig. Die aktive Koproduktion
etwa durch Patientinnen und Patienten ist in einem
gewissen Umfang eine Voraussetzung für die Wie-
derherstellung und Pflege ihrer Gesundheit (etwa
Kommunikation mit behandelnden Expertinnen und
Experten; Compliance). Ebenso sind Programme, die
auf eine Integration in den Arbeitsmarkt oder eine
Inanspruchnahme von Bildungsangeboten abzielen,
auf eine Mitarbeit der Nutzerinnen und Nutzer an-
gewiesen (vgl. Drs. 17/7032: 10). Dagegen scheint
eine Partizipation an der Ausgestaltung der indivi-
duellen Sicherung im Bereich der Rentenpolitik erst
dadurch als notwendig, da das öffentlich-rechtliche
System durch eigenverantwortlich zu nutzende
Säulen (z.B. die „Riester-Rente“) ergänzt wurde: Hier
sind es im Ergebnis Verbraucher auf dem Versiche-
rungsmarkt, die einer Unterstützung bedürfen. Ent-
sprechend sind Fragen der Stärkung von Nutzern
auch immer mit Blick auf die Strukturen der Ange-
botsseite zu diskutieren.

2. Mit Blick auf die Stärkung der Nutzerinnen und
Nutzer ist die politische Mitverantwortung für die
Schaffung von Nutzerrollen und auch von Proble-
men der Nutzerinnen und Nutzer nicht zu vernach-
lässigen. Beispielsweise führt die Verschiebung des
Angebots von öffentlich-rechtlichen zu privatwirt-
schaftlichen Unternehmen wie auch die Stärkung
von Marktelementen innerhalb des öffentlich-
rechtlichen Sicherungsystems (etwa im Falle des
Kassenwettbewerbs in der GKV) zu einer Schaffung
der Verbraucherrolle bzw. ihrer Stärkung gegenüber
einer „klassischen“ Rolle wie der des/der Pflichtver-
sicherten und zu einer Änderung des Verhaltens der
Leistungsträger und -erbringer.23 Eine Debatte um die
Stärkung von Nutzerinnen und Nutzern muss dies
reflektieren, da neben einer expliziten „Nutzerpoli-
tik“ (vgl. Ewert 2012: 176) – die an den verschiede-
nen Rollen und Problemen der Nutzerinnen und
Nutzer ansetzt und etwa die Gestalt von verbrau-
cherpolitischen Maßnahmen annimmt – ein gangba-
rer Weg auch die Neudefinition von Nutzerrollen
sein kann. Dies könnte bspw. durch die Stärkung der
öffentlich-rechtlichen Institutionen der sozialen
Sicherung geschehen, mit dem Ziel einer Komplexi-
tätsreduktion oder Minderung der Herausforderun-
gen, denen sich Nutzerinnen und Nutzer gegenüber-
sehen.

3. Eine Stärkung der Position der Nutzerinnen und
Nutzer, die (auch) einen Ausbau von deren Partizi-
pationsmöglichkeiten beinhaltet, bietet nicht nur das
Potential zu einer passgenaueren Sicherung und
Versorgung, sondern provoziert auch Gefahren. Die
Feststellung der AntragstellerInnen, „[n]ur ein kon-
sequent auf Selbstbestimmung und Teilhabe ausge-
richteter Sozialstaat kann eine bedarfsgerechte und
effiziente Leistungserbringung gewährleisten und
dafür sorgen, dass Nutzerinnen und Nutzer ihr Recht

23 Vgl. hierzu die Debatte um „Wohlfahrtsmärkte“ in Deutschland
und Europa; hierzu mit weiteren Verweisen Blank 2011a, Bode
2005, Lamping 2009 sowie die Beiträge in Blank/Ewert/Köppe
2012.

auf soziale Leistungen nicht gerichtlich einklagen
müssen“ (Drs. 17/7032: 2), ist bei aller
Wünschbarkeit einer möglichst großen Selbstbe-
stimmung im Sozialstaat daraufhin zu prüfen, wann
Bürgerinnen und Bürgern zuviel zugemutet wird
oder zumindest manche Gruppen zu wenig von
neuen Möglichkeiten profitieren können.

Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die
Möglichkeiten und die Bereitschaft zu einer aktiven
Mitgestaltung oder Koproduktion von Sicherung und
Versorgung in der Gesellschaft nicht einheitlich
verteilt sind. So sehr Partizipation im Sinne einer
aktiven Mitarbeit in manchen Bereichen der Sozial-
politik für ein Gelingen der sozialpolitischen Inter-
vention notwendig ist, so birgt sie doch die Gefahr,
dass für die Optimierung der sozialen Sicherung
Einzelner eine qualitativ hochwertige Sicherung in
der Breite gefährdet wird.

 So geben Studien Hinweise darauf, dass die
eigenverantwortliche zu gestaltende, zusätzliche
Altersvorsorge („Riester-Rente“) eher von gut
verdienenden und besser gebildeten Personen
genutzt wird (vgl. Blank 2011b) und das ein-
schlägige Beratungsprogramm „Altersvorsorge
macht Schule“ ebenso wie die Beratung durch
die Verbraucherzentralen nicht alle Bevölke-
rungsgruppen gleichmäßig erreicht (vgl. From-
mert 2008, Werner/Oehler 2009).

 In der Arbeitsmarktpolitik wird darauf hinge-
wiesen, dass die Möglichkeit besteht, dass die
Nutzung von Vermittlungs- und Weiterbil-
dungsgutscheinen bestimmte Personengruppen
überfordern kann (vgl. Bernhard et al. 2008,
Kruppe 2008).

 Für die Gesundheitspolitik weist Ewert darauf
hin, dass angesichts der zunehmend geforderten
Kompetenzen „Überforderungsgefühle infolge
intransparenter Angebotsstrukturen oder als
Zumutung erlebte Mitverantwortung in komple-
xen Behandlungsentscheidungen […] hingegen
typisch für besonders kranke, alte und/oder bil-
dungsschwache Nutzergruppen“ sind (Ewert
2012: 175; vgl. Dieterich 2010: 155-156).

Vor diesem Hintergrund scheint bspw. der Vorschlag
der Antragstellerinnen und Antragsteller, Nutzerin-
nen und Nutzern ein Recht auf eine barrierefreie
Kommunikationsform bei der Ausführung von Sozi-
alleistungen einzuräumen (Drs. 17/7032: 3), grund-
sätzlich als sinnvoll. Die Frage, wie viel Informatio-
nen – insbesondere in Stresssituationen – verarbeitet
werden können und inwieweit eine Annäherung von
Experten und Laien möglich ist, wird damit aber
nicht gelöst. Entsprechend ist die Forderung nach
mehr Partizipation als Anforderung an die Leitungs-
träger und -erbringer zu richten, die die Nutzerinnen
und Nutzer stützen sollten.24 Allerdings wird das
Verhalten der Leistungsträger und -erbringer durch
vielfältige Rahmenbedingungen beeinflusst.

4. Sozialpolitik beeinflusst das Verhalten der Leis-
tungsträger und -erbringer gegenüber den Nutzerin-
nen und Nutzern. Dies betrifft nicht nur explizite
Regulierungen zum Verhältnis gegenüber den Nutze-

24 Vgl. mit Blick auf das Gesundheitssystem Dieterich 2010: 159.
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rinnen und Nutzern, die sich teils als eine sozialpo-
litische Verbraucherpolitik charakterisieren lassen25,
sondern auch die Modifikation allgemeiner, etwa
finanzieller oder ordnungspolitischer, Rahmenbe-
dingungen.

Die Antragstellerinnen und Antragsteller führen die
Problematik an, dass immer wieder Sozialleistungs-
träger „offenbar vorrangig darauf bedacht sind, ihren
jeweils eigenen Haushalt möglichst nicht zu belas-
ten“ (Drs. 17/7032: 1). Als ein Beispiel hierfür kann
das Verhalten von öffentlich-rechtlichen Kranken-
kassen nach der Pleite der City BKK gewertet wer-
den, die bislang dort Versicherte abwimmelten. Wird
diese Problematik ernst genommen, dann erscheint
eine sinnvolle Form der Stärkung der Nutzerinnen
und Nutzer zunächst in der Verbesserung ihrer
rechtlichen Stellung vis-à-vis den Leistungsträgern
und -erbringern zu liegen.26 Weitergehende Maß-
nahmen könnten darüber hinaus aber auch auf die
Rahmenbedingungen des Kassenwettbewerbs Ein-
fluss nehmen und so das Problem eines Wettbe-
werbs, „[…] dessen Gegenstand nicht optimale Ge-
setzeserfüllung, sondern die Vermeidung von Zu-
satzbeiträgen ist“, (Welti 2011: 365) zu korrigieren
versuchen. Jenseits einer Korrektur der Marktord-
nung bzw. der Anreize für das sozialpolitisch er-
wünschte Verhalten der Anbieter könnte eine Stär-
kung der Nutzerinnen und Nutzer möglicherweise
auch in einer Abkehr von einer vor allem auf die
Stabilisierung der Sozialausgaben fixierten Sozialpo-
litik liegen, d.h. in der Rückkehr zu einer Sozialpoli-
tik, die ohne die Frage nach effizienter Wohlfahrts-
produktion zu vernachlässigen, eine angemessene
Finanzierung bereitstellt.

Denn es können – wie von den Antragstellerinnen
und Antragstellern mit Blick auf Änderungen im
SGB II kritisiert (Drs. 17/7032: 2) – durch Gesetzes-
änderungen und auch finanzielle Rahmenbedingun-
gen erwünschte Partizipationsmöglichkeiten be-
schränkt werden. Kolbe (2012: 204) macht auf die
eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten im
Regelkreis des SGB II aufmerksam, die durch aktuel-
le Reformen eher beschnitten würden, was der im
Antrag formulierten Forderung, „die Eigeninitiative
der Arbeitsuchenden zu fördern und das Wunsch-
und Wahlrecht zu garantieren, indem Arbeitsuchen-
den das Recht eingeräumt wird, zwischen angemes-
senen Maßnahmen zu wählen“ (Drs. 17/7032: 4),
zuwiderläuft.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichti-
gen, dass nicht nur Institutionen ihre Handlungslo-
gik an neue Rahmenbedingungen anpassen, sondern
die Gefahr besteht, dass bis auf die Ebene von ein-
zelnen Personen – Selbstständigen wie Angestellten
– eine Neuinterpretation dessen stattfindet, was in
der Sozialpolitik möglich oder erwünscht ist und

25 Vgl. den aktuellen rentenpolitischen Gesetzesentwurf des
BMAS, der auch „Verbraucherfreundliches Riestern“ themati-
siert. http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/ Pressemitteilun-
gen/rentenreform-maerz-2012.html?nn=31846 (16.05.2012).

26 Vgl. etwa die Information des BMG zum Kassenwechsel, bei der
auf die Verpflichtung der Kassen zu mehr „Verbraucherfreund-
lichkeit“ und Stärkung der Rechte der Versicherten durch das
Versorgungsstrukturgesetz hingewiesen wird. http://bmg.bund.
de/krankenversicherung/kassenwechsel/kassenwechsel-bei-
schliessung.html (16.05.2012)

was nicht; so kann der Berufethos in sozialen Diens-
ten, im öffentlichen Dienst aber auch in der freien
Wirtschaft, der bis zu einem gewissen Grad gegen
Rationalisierungs- und Vermarktlichungstendenzen
wirken kann, unter Druck geraten (vgl. Bode 2005;
Welti 2011: 365). Eine weitere Konsequenz ist, dass
„Spargesetzgebung“ und die „Rede vom Sozialleis-
tungsmissbrauch“ in einem „Klima des Misstrauens“
zwischen den Beteiligten münden (Welti 2011: 365).

5. Die Frage nach Partizipation und Stärkung von
Nutzerinnen und Nutzern kann zudem auf mehreren
Ebenen gestellt (und beantwortet) werden. Zunächst
wird Sozialpolitik in Deutschland nicht nur im „so-
zialen Rechtsstaat“ realisiert (Drs. 17/7032: 1), son-
dern auch im „demokratischen und sozialen Bun-
desstaat“ (Art. 20 GG). Damit ist eine Gegenüberstel-
lung von Staat bzw. staatlich regulierten Leistungs-
trägern und -erbringern und Nutzerinnen und Nut-
zern insoweit zu qualifizieren, als dass eine aktive
Partizipation schon bei der Einflussnahme auf die
Gesetzgebung – vermittelt durch die repräsentativen
Mechanismen – stattfinden kann. Eine weitere Ebene
der Partizipation wäre im Bereich der Selbstverwal-
tung (vgl. zur kommunalen Selbstverwaltung Welti
2011: 366, auch Och 2012) zu sehen, wie auch in der
Einflussnahme auf und Mitarbeit in Sozialverbän-
den. Schließlich findet Partizipation im direkten
Kontakt mit Leistungsträgern und -erbringern statt.
Das bedeutet nicht, dass diese Einflussmöglichkeiten
fehlerfrei oder auch nur einfach zu nutzen seien
(s.o.). Dennoch greift die Reduktion von Partizipati-
on auf die Wahl zwischen Anbietern und Leistungen
sowie die Beeinflussung der eigentlichen Leistungs-
inanspruchnahme zu kurz und trägt eventuell sogar
zu einer Delegitimierung der Sozialstaats und der
demokratischen Sozialpolitik (weiter) bei.

Hierzu sei angemerkt, dass sich im Zuge von Privati-
sierungstendenzen die Fragen nach der Stärkung von
Nutzerinnen und Nutzer und nach Partizipation neu
stellen. So muss festgehalten werden, dass die – im
Detail sicher verbesserungswürdige – Selbstverwal-
tung in der Sozialversicherung bei Finanzdienstleis-
tern oder privaten Versicherungsunternehmen
schlicht keine Entsprechung findet. Die Stärkung
von Nutzerinnen und Nutzern muss sich hier also
entweder auf die Rahmenbedingungen konzentrieren
(also bspw. auf Beeinflussung der Notwendigkeit,
mit einem Anbieter in Kontakt zu treten) oder aber
auf die Verbesserung der individuellen Interaktionen
zwischen Leistungsträgern und -erbringern sowie
Nutzerinnen und Nutzern.

6. Vor diesem Hintergrund sollte auch die Forderung
nach einer Weiterentwicklung der neutralen Bera-
tungsstrukturen reflektiert werden27, zumal sie in
einem unruhigen Verhältnis zur im selben Absatz
geforderten Stärkung des Beratungsanspruchs ge-
genüber den Leistungsträgern steht. Ein Problem
liegt hier nicht in dem grundsätzlichen Bemühen um
eine neutrale, angemessene und passgenaue Bera-
tung, sondern möglicherweise darin, dass der Sozi-
alversicherung eben diese neutrale Rolle nicht zuge-
standen wird (oder nicht zugestanden werden kann).

27 Die Stärkung unabhängiger Beratung wird etwa in unterschied-
lichen Kontexten von Ewert (2012: 176) und Blank (2011a: 16)
angeregt.
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Zwar ist insbesondere bei konkurrierenden öffent-
lich-rechtlichen Kassen mittlerweile ein ausgepräg-
tes „Marktbewusstsein“ und Konkurrenzdenken zu
unterstellen, das eventuell auch auf ihre Beratungs-
leistungen wirken kann. Dennoch ist der Hinweis
Weltis zu bedenken: „Immer wieder ist in der Sozi-
alpolitik und in der Gesetzgebung der Ruf nach un-
abhängigen und neutralen Institutionen der Bera-
tung, der Bedarfsfeststellung, des Fallmanagements,
der Verfahrensbegleitung und des Verbraucher-
schutzes zu hören. Das Leitbild des Gesetzes sieht
dagegen schon die Sozialleistungsträger als unvor-
eingenommenen Entscheider, als Mittler zwischen
Bürger und Gesetz“ (2011: 364). Dies würde von den
Bürgerinnen und Bürgern allerdings nicht selten
anders wahrgenommen. Dieser Hinweis erscheint
deswegen als wichtig im Kontext des Antrags, weil
er noch einmal die Frage nach dem Gegenüber der
Nutzerinnen und Nutzer aufwirft. Wenn der Umgang
mit öffentlichen Einrichtungen oder privatwirt-
schaftlichen Anbietern Probleme bereitet, so ist
unabhängige Beratung notwendig. Dennoch bleibt
die Frage, ob nicht die öffentlichen Institutionen
selber in die Lage versetzt werden sollten oder kön-
nen, die notwendigen Informationen und Beratun-
gen selbstverständlich und verständlich bereitzustel-
len. Denn nicht zuletzt verweisen die Antrag-
stellerinnen und Antragsteller darauf, dass der Zu-
gang von Betroffenen zu Beratung durch die Leis-
tungsträger durch „[z]um Teil restriktive Organisati-
onsabläufe, eine Vielzahl gesetzlicher sowie unterge-
setzlicher Regelungen bzw. Neuerungen oder ein[en]
zu kleine[n] Personalschlüssel“ (Drs. 17/7032: 4)
verhindert würde – was auf Verbesserungspotentiale
in Bezug auf die Leistungsträger hinweist.

7. Die Antragstellerinnen und Antragsteller weisen
auf Probleme in der Selbstverwaltung in der Sozial-
versicherung hin (unter Verweis auf die Arbeit von
Braun et al. 2008). An dieser Stelle sei nur der Hin-
weis gestattet, dass Probleme, Handlungsmöglichkei-
ten und Reformvorschläge zur Selbstverwaltung in
der Sozialversicherung Gegenstand einer Reihe von
Publikationen und Forschungsprojekten sind28, die
bei einer Behandlung dieses Themas Berücksichti-
gung finden sollten. Sie sind allerdings vom Autoren
der Stellungnahme noch nicht im Detail ausgewertet
worden.

Fazit

Grundsätzlich erscheint das Bestreben, Nutzerinnen
und Nutzer zu stärken und zu unterstützen, als
sinnvoll. Drei Punkte sollten jedoch verstärkt be-
rücksichtigt werden:

 Hinter dem Nutzerbegriff steht eine Vielzahl von
verschiedenen Rollen und Problemen, die teils
eigener Bearbeitung bedürfen.

 Insbesondere wenn Partizipation und Befähi-
gung der Nutzerinnen und Nutzer in den Mit-
telpunkt gerückt werden, sollte zusätzlich zu ei-
nem differenzierten Bild der Nutzerinnen und
Nutzer auch ein differenziertes und realistisches

28 Vgl. u.a. Schröder 2008 oder das von der Hans-Böckler-Stiftung
geförderte Projekt „Reform der sozialen Selbstverwaltung in der
gesetzlichen Krankenversicherung“ http://boeckler.de/11145.
htm?projekt=S-2010-331-4%20B&chunk=1 (16.05.2012).

Bild von ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten
gezeichnet werden.

 Sozialpolitik ist maßgeblich an der Formulie-
rung der verschiedenen Herausforderungen und
auch Probleme, denen sich Nutzerinnen und
Nutzer gegenüber sehen, beteiligt. Entsprechend
kann Sozialpolitik nicht nur über eine Stärkung
der Nutzerinnen und Nutzer angesichts dieser
Herausforderungen eingreifen, sondern auch ge-
gebenenfalls auch diese Herausforderungen ver-
ringern. Ein Eingreifen kann sowohl die Nutze-
rinnen und Nutzer unterstützten und befähigen,
aber auch auf das Verhalten der Leistungsträger
und -erbringer Einfluss nehmen.

 Dabei ist verstärkt die Frage zu stellen, was in
einem öffentlich-rechtlichen Rahmen realistisch
zu leisten ist und wo Probleme öffentlich-
rechtlicher Leistungsträger und -erbringer auch
in diesem Rahmen gelöst werden können.
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